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Sehr geehrte Damen und Herren!

Wie wir alle wissen, verursachen Defizite bei Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz nicht nur viel Leid bei den Betroffenen und deren
Familien, sondern auch betrachtliche volkswirtschaftliche und betriebswirt-
schaftliche Kosten. Primares Ziel effizienten praventiven Arbeitsschutzes
muss es daher sein, Unfallgefahren, Berufskrankheiten, arbeitsbedingte
Erkrankungen und deren Spatfolgen zu vermeiden.

Unverzichtbar fur die kontinuierliche Verbesserung der Qualitat der Arbeits-
bedingungen und die Foérderung der Gesundheit der Beschaftigten ist daher
die stadndige Anpassung des Arbeitsschutzrechts an den aktuellen Stand von
Technik und Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und anderer relevanter
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Als optimales sehr flexibles Rege-
lungsinstrument fir diese Anpassungen bieten sich Durchfihrungsverord-
nungen zum Arbeitnehmerschutzgesetz (ASchG) an, weil Verordnungen
rascher und einfacher als Gesetze im formellen Sinn geandert werden kon-
nen. Die wichtigsten Verordnungen zum Schutz der Beschaftigten in den
Jahren 2005 und 2006 waren die Verordnung Uber den Schutz vor Larm und
Vibrationen und die Bohrarbeitenverordnung, mit der zugleich durch Novel-
lierung auch die Verordnung explosionsfahige Atmospharen dem aktuellen
Stand der Technik angepasst wurde, sowie die Adaptierung der Verordnung
Uber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeitsplatz und eine neuerliche
Novelle zur Grenzwerteverordnung - Beispiele fur das moderne und flexible
Osterreichische Arbeitsschutzrecht.

Mit ihrer nach aufden gerichteten erfolgreichen Kontroll- und Beratungstatig-
keit stellt die Arbeitsinspektion eine wichtige Partnerin fur alle Stakeholder im
Arbeitsleben dar, aber auch ihr Agieren nach innen verdient Lob: Projekte,
wie Qualitdtsmanagement in der Arbeitsinspektion, zielen auf eine Verbesse-
rung der Kundenorientierung, der Effizienz, der Effektivitdt sowie der Qualifi-
kation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsinspektion ab. Dieses
arbeitsinspektionsinterne TQM-Projekt wurde vom Bundeskanzleramt als
dsterreichisches best-practice-Beispiel fir die 4™ Quality Conference for
Public Administrations in the EU vom 27. bis 29. September 2006 in Tam-
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pere ausgewahlt, was eine grof3e Anerkennung des Reformprozesses in der
Arbeitsinspektion durch das fiir Verwaltungsreform federflihrend zustandige
Ressort darstellt. Diese Anerkennung hat nicht nur die Arbeitsinspektion,
sondern natirlich auch mich als zustadndigen Ressortchef und erklarten
Anhanger einer modernen zukunfts- und serviceorientierten Verwaltung sehr
gefreut und mit Stolz erflllt. Daher mdchte ich mich bei allen meinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in der Arbeitsinspektion herzlich bedanken, die
zu diesem erfolgreichen Weg nach auf3en und innen beigetragen haben.

Wien, im November 2006

UN\'\\ '

Dr. Martin Bartenstein

Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Es sind vorzeigbare Ergebnisse, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den vergangenen Jahren fir ein gut funktionierendes ,Innenleben® der Arbeits-
inspektion erzielen konnten:

So wurden beginnend mit 2002/2003 die Kernleistungen der Arbeitsinspek-
tion - Uberpriifung, Parteistellung und Beratung - in Form von Produktgrup-
pen und Produkten definiert und in mehreren Schritten entsprechende Kenn-
zahlen zur Quantifizierung bzw. Messung dieser Produkte entwickelt. Diese
Kennzahlen wurden im Berichtsjahr erstmals Osterreichweit erhoben und
ausgewertet.

Ein fir mich wichtiges Detail war beispielsweise, dass die Arbeitsinspek-
tor/innen im Berichtsjahr den in den Arbeitsstatten durchgefiihrten Uberprii-
fungen in sehr hohem Malde das arbeitsstattenspezifische Gefahrdungspo-
tential als Auswahlkriterium zugrunde legten. Dies kommt nicht nur in dem
hohen Anteil der Gberpriften Arbeitsstatten mit hohem Gefahrdungspotential
(84 %), sondern auch darin zum Ausdruck, dass auf die Arbeitsstatten mit
hohem Gefahrdungspotential - das sind 1,5 % aller eingestuften Arbeitsstat-
ten - im Jahr 2005 immerhin 7 % der Uberprifungen entfielen.

Was die Behebung von Sicherheitsmangeln aufgrund von Kontrollen durch
die Arbeitsinspektion betrifft, zeigten Folgekontrollen, dass durchschnittlich
nahezu 80 % der bei Besichtigungen von Arbeitsstatten festgestellten Man-
gel auch nach langerer Zeit nicht mehr vorhanden waren. Zu den in Geneh-
migungsbescheiden enthaltenen Arbeitsschutzauflagen wurde festgestellt,
dass bereits zum Zeitpunkt der jeweils ersten nach dem Genehmigungsver-
fahren durchgeflhrten Besichtigung durchschnittlich mehr als 80 % der vor-
geschriebenen Auflagen erfiillt waren. Diese Zahlen belegen deutlich die
hohe praventive Wirkung der Kernleistungen der Arbeitsinspektion.

Als Teil der Rahmenstrategie der Arbeitsinspektion im Arbeitsschutz wurde
das Projekt ,Systemuberprifung® in Angriff genommen. Darunter ist die
systematische, strukturierte Uberpriifung der Sicherheits- und Gesundheits-
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schutz-Organisation in Betrieben durch die Arbeitsinspektion zu verstehen.
Bei dieser Uberprifung steht das Aufzeigen von vorhandenen Defiziten bzw.
Verbesserungspotentialen, verbunden mit der Beratung der Betriebe Uber
zielfihrende MaRnahmen, im Mittelpunkt. In diesem Jahr wurde mit der
Implementierung des Werkzeugs ,Systemuiberprifung in der Arbeitsinspek-
tion“ begonnen. 2007 soll das Instrument anhand zweier ausgewahlter
Schwerpunkte erprobt und eingesetzt werden. Fir das Jahr 2008 ist der
abschlieltende Schritt der Implementierung der Systemuiberprifung als Stan-
dard-Werkzeug der Arbeitsinspektion fiir die Uberpriifung von Betrieben vor-
gesehen.

Zum Schluss mdchte ich nicht unerwahnt lassen, dass die Tatigkeitsstatistik
der Arbeitsinspektion mit dem Jahresbericht 2005 in einigen Punkten ange-
passt wurde. Ziel ist die Verbesserung der Ubersichtlichkeit und Lesbarkeit
der Tabellen durch Konzentration auf wesentliche aussagekraftige Daten,
verbunden mit einer starkeren Fokussierung auf die statistisch relevante
Auswertung von aktuellen Schwerpunktthemen. Daruber hinaus soll das
Erkennen von Trends durch standardmaRige Funfjahresvergleiche aller
wichtigen Kenndaten einem gréReren Zielpublikum ermdglicht werden.

Dies sind nur einige wenige Beispiele, die die erfolgreiche Arbeit der Mitar-
beiter/innen der Arbeitsinspektion nach aulen und innen dokumentieren,
woflr ich mich aufrichtig bedanken méchte.

Sektionschefin Dr. Eva-Elisabeth Szymanski

Leiterin der Arbeitsinspektion
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1.  TATIGKEITSUBERSICHT

11 Kurzfassung”

Im Berichtsjahr wurde die Verordnung Uber den Schutz der Arbeitnehmer/in-
nen vor der Gefahrdung durch Larm und Vibrationen (Verordnung Larm und
Vibrationen — VOLV), vorbereitet und mit BGBI. Il Nr. 22/2006 erlassen. Sie
setzt die EU-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/EG um und trat betreffend
Vibrationen am 26. Janner 2006 in Kraft. Durch diese Verordnung traten
auch Anderungen der Verordnung Uber die Gesundheitsiiberwachung am
Arbeitsplatz sowie der Bauarbeiterschutzverordnung in Kraft. Mit BGBI. Il
Nr. 242/2006 wurde eine Novelle zur Grenzwerteverordnung 2003 verlaut-
bart, mit der nahere Bestimmungen zur Messung von Arbeitsstoffen festge-
legt werden. Weiters wird damit die EU-Richtlinie 2003/18/EG, mit der die
Richtlinie 83/477/EWG Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahr-
dung durch Asbest am Arbeitsplatz geandert wurde, umgesetzt. Die Rege-
lungen traten mit 1. Juli 2006 in Kraft.

Auf EU-Ebene wurde im Berichtsjahr die Richtlinie 2006/25/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 Uber Mindestvorschriften
zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der
Gefahrdung durch physikalische Einwirkungen (kinstliche optische Strah-
lung) sowie die Verordnung (EG) Nr. 1112/2005 des Rates vom 24. Juni
2005 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 zur Errichtung einer
Europaischen Agentur fur Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
(,Bilbao-Agentur”) verabschiedet. Weiters wurde die Richtlinie 2006/15/EG
der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festlegung einer zweiten Liste von
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfuhrung der Richtlinie 98/24/EG des
Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG erlas-
sen.

Beginnend mit 2002/2003 wurden die Kernleistungen der Arbeitsinspektion
(Uberpriifung, Parteistellung in Verfahren und Beratung) in Form von Pro-
duktgruppen und Produkten definiert und in mehreren Schritten entspre-
chende Kennzahlen zur Quantifizierung bzw. Messung dieser Produkte ent-
wickelt. Diese Kennzahlen wurden im Berichtsjahr erstmals Osterreichweit
erhoben und ausgewertet (Details siehe Kapitel 3.1). Zugleich wurden in
Anpassung an EU-Vorgaben die Statistik in einigen Punkten erneuert und
darauf aufbauend auch die Tabellen des Tatigkeitsberichtes neu gestaltet
(siehe Anhangkapitel A.2.1 und A.2.2).

Y Aus Griinden der leichteren Lesbarkeit werden hier durchgehend gerundete Zahlenwerte angefiihrt. Die genauen Daten kdnnen dem
Bericht und insbesondere dem Kapitel 1.2 (Wichtige Kenndaten) oder dem Anhang A.2 (Tabellenteil) entnommen werden. Rundungs-
differenzen sind moglich.
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Ferner erfolgten entsprechend EU-Grundsatzen im Jahr 2005 operative Vor-
arbeiten zur Einfliihrung von der Tatigkeitsoptimierung dienenden Jahresar-
beitsplanen. Mit Beginn des Jahres 2006 wurde sodann auf Basis konkreter
Arbeitsvereinbarungen mit den Arbeitsinspektoraten der erste Jahresar-
beitsplan Osterreichweit implementiert (Details siehe Kapitel 3.1).

Im Berichtsjahr fihrten die Arbeitsinspektorate bei 72 700 Arbeitsstatten,
Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen arbeithehmerschutzbezogene
Tatigkeiten durch. Dabei wurden insgesamt 55 900 Arbeitsstatten und fer-
ner Baustellen und auswartige Arbeitsstellen von insgesamt 14 300 Unter-
nehmen besichtigt. Von den insgesamt durchgefuhrten 168 100 Tatigkeiten
waren fast drei Flinftel (97 300) Besichtigungen, bei denen je nach Anlassfall
routinemaRige Kontrollen, Uberpriifungen besonderer Aspekte, Schwer-
punkterhebungen, Verhandlungen und Beratungen vor Ort durchgefuhrt wur-
den. Zusatzlich zu diesen Besichtigungen flihrten die Arbeitsinspektor/innen
1 800 Lenkerkontrollen durch und nahmen an 20 900 behdrdlichen Verhand-
lungen teil (z.B. gewerberechtliche Genehmigungsverfahren, Bauverhand-
lungen). Ferner wurden im Rahmen der 34 300 Beratungen und Beurteilun-
gen 10 700 Vorbesprechungen betrieblicher Projekte und 13 600 Beratungen
vor Ort durchgefuhrt und dartuber hinaus - abgesehen von schriftlichen Erle-
digungen, internen Besprechungen und Ahnlichem - 13 700 sonstige Tatig-
keiten vorgenommen (z.B. Teilnahme an Schulungen bzw. Tagungen).
AuBerdem fuhrte die Arbeitsinspektion im Berichtsjahr als Schwerpunktakti-
onen die Kampagne im Bauwesen 2005 durch und wurde die flinfjahrige
Kampagne ,Sicherheit und Gesundheitsschutz in Backereien® erfolgreich
beendet. Weiters wurde die erste Phase des Projektes ,Systemuberprifung®
mit der Erstellung des Konzeptes fiir die Durchfiihrung von Systemiber-
prifungen abgeschlossen und werden voraussichtlich 2006 die Ergebnisse
der im Berichtsjahr zum Thema ,Raumklima, Liftung und Absaugung® durch-
gefihrten Fachgesprache auf der Homepage der Arbeitsinspektion
(http://www.arbeitsinspektion.gv.at) publiziert.

Bei 23 100 oder fast 33 % aller besichtigten Arbeitsstatten und Unterneh-
men, die auf Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen tatig waren, wurden
im Berichtsjahr Ubertretungen von Arbeitnehmerschutzvorschriften festge-
stellt und die Arbeitgeber/innen erforderlichenfalls eingehend Uber die M&g-
lichkeiten zur Behebung dieser Mangel beraten sowie bei Vorliegen schwer
wiegender Ubertretungen sofortige Strafanzeigen erstattet. Von den gegen-
Uber 2004 gesunkenen insgesamt 77 400 Ubertretungen (ohne Lenkerkon-
trollen) betrafen 71 800 den technischen und arbeitshygienischen Arbeitneh-
merschutz und 5 600 den Verwendungsschutz. Rund 36 % der im Bereich
Verwendungsschutz festgestellten Mangel (ohne Lenkerkontrollen) betrafen
das Arbeitszeitgesetz. Zusatzlich wurden bei Lenkerkontrollen 152 700
Arbeitstage von Lenker/innen lberprift und dabei 5 600 Mangel festgestellt.
Insgesamt wurden fast 2 000 Strafanzeigen erstattet (technischer und
arbeitshygienischer Arbeithehmerschutz: 1 100; Verwendungsschutz: 800).
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Entsprechend den Daten der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt sank
im Berichtsjahr sowohl die Zahl der anerkannten Arbeitsunfalle unselbstan-
dig Erwerbstatiger (ohne Wegunfalle) von 103 500 auf 103 000 als auch die
der tddlichen Arbeitsunfalle von 132 auf 124. Demgegenuber stieg die Zahl
der anerkannten Berufserkrankungen von 1 100 auf 1 146 an, davon 58 mit
todlichem Ausgang. Zugleich wurden in 4 600 Arbeitsstatten 56 100 Arbeit-
nehmer/innen durch ermachtigte Arztinnen und Arzte auf ihre gesundheitli-
che Eignung flr bestimmte Einwirkungen oder Tatigkeiten untersucht und
davon 28 als dafur nicht geeignet befunden.

Der Personalstand (einschlieRlich Teilzeitbeschaftigte und Karenzierte)
umfasste im Berichtsjahr in den Arbeitsinspektoraten insgesamt 310 Arbeits-
inspektor/innen sowie 114 Verwaltungsfachkrafte (inklusive KFZ-Lenker) und
im Zentral-Arbeitsinspektorat 57 Mitarbeiter/innen (inklusive Kanzlei).
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1.2

Betriebskenndaten
Vorgemerkte Arbeitsstatten

Vorgemerkte Arbeitnehmer/innen

Arbeitsstatten, Unternehmen auf Baustellen
und auswartigen Arbeitsstellen mit Ubertretungen
(ohne Lenkerkontrollen)

Arbeitsstatten

Unternehmen auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen

Ubertretungen gesamt (ohne Lenkerkontrollen)

Technik und Arbeitshygiene
Verwendungsschutz

Arbeitsunfille unselbstéandig Erwerbstatiger ohne
Wegunfille (AUVA)
davon

todlich

Anerkannte Berufskrankheiten unselbstandig
Erwerbstatiger (AUVA)

Den Arbeitsinspektoraten gemeldete Verdachtsfille von
Berufskrankheiten

2001
226.204
2.556.765

22.544
17.093

5.451
74.258

67.751
6.507

103.065

121

1.219

1.944

2002
227.913
2.588.781

21.930
16.948

4.982
73.131

67.026
6.105

98.538

120

1.215

1.653

2003
229.230
2.609.463

23.972
17.662

6.310
83.144

76.894
6.250

103.567

103

1.035

1.561

Wichtige Kenndaten der Arbeitsinspektion
im Uberblick 2001 bis 2005

2004
231.525
2.646.560

23.784
17.846

5.938
82.957

76.269
6.688

103.487

132

1.100

1.825

2005
233.048
2.680.697

23.053
17.098

5.955
77.363

71.793
5.570

103.029

124

1.146

1.786

[Ubertretungen Technik und Arbeitshygiene

Ubertretungen gesamt 67.751 67.026 76.894 76.269 71.793
Allgemeine Bestimmungen (ohne Bauarbeitenkoordination) 12.943 11.572 12.796 12.613 11.492
Bauarbeitenkoordination 1.075 1.142 2.758 2.940 3.087
Arbeitsstatten und Baustellen 19.734 19.905 22.220 21.955 21.576
Arbeitsmittel 10.816 11.415 14.163 13.818 13.682
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 4.644 4.659 5.332 5.423 5.188
Gefahrliche Arbeitsstoffe 1.408 1.593 1.901 1.849 1.534
Gesundheitsiiberwachung 529 641 588 551 470
Arbeitsvorgange und -platze 4.299 4.534 5.330 5.347 4.702
Praventivdienste 12.303 11.565 11.806 11.773 10.062

[Ubertretungen Verwendungsschutz 2001 2002 2003 2004 2005

Ubertretungen gesamt 6.507 6.105 6.250 6.688 5.570
Kinderarbeit 9 10 8 3 6
Beschaftigung von Jugendlichen 1.538 1.133 1.215 1.197 1.110
Mutterschutz 1.827 1.878 1.997 2.311 2.056
Arbeitszeit (ohne Lenkerkontrollen) 2.575 2.473 2.407 2.431 1.992
Krankenanstalten-Arbeitszeit 31 61 51 321 57
Arbeitsruhe (ohne Lenkerkontrollen) 435 459 474 362 311
Backereiarbeit 49 27 62 28 21
Heimarbeit 43 64 36 35 17
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Besichtigte Arbeitsstédtten und Unternehmen auf

Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen
Gesamt
Arbeitsstatten

Unternehmen auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen

72.723
58.032

14.691

70.989
57.504

13.485

72.130
56.691

15.439

71.381
56.676

14.705

70.201
55.879

14.322

Tatigkeit der Arbeitsinspektor/innen
Tatigkeiten gesamt

Besichtigungen (ohne Lenkerkontrollen)

In Arbeitsstatten

Auf Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen
Lenkerkontrollen
Teilnahme an behérdlichen Verhandlungen

Beratungs- und Beurteilungstatigkeit

Beratungen vor Ort (ohne Projektvorbesprechungen)

Vorbesprechungen von betrieblichen Projekten

Freistellungszeugnisse gem. MSchG

Gesundheitsiiberwachung und Berufskrankheiten
Sonstige Tatigkeiten

davon
Zusammenarbeit mit Behorden und anderen Stellen

161.849
99.544

81.137
18.407

1.408
20.452
26.855

9.439
8.697
4.790
3.929
13.590

7.215

164.608
97.698

80.580
17.118

2.812
19.485
30.808

10.507
8.351
4.591
7.359

13.805

6.229

162.565
99.344

79.770
19.574

1.731
19.368
28.074

9.336
8.840
4.112
5.786
14.048

6.354

169.485
100.524

81.356
19.168

2.052
20.885
30.864

10.668
9.771
3.995
6.430

15.160

6.268

168.094
97.333
79.295
18.038

1.812
20.940
34.336
13.551
10.696

3.956

6.133
13.673

6.262

Lenkerkontrollen (Detailauswertungen)

liberpriifte Arbeitstage

Personenverkehr
Guterverkehr
sonstige Fahrzeuge
Ubertretungen gesamt
Personenverkehr
Guterverkehr

sonstige Fahrzeuge

77.209

6.213
69.459
1.637
3.836
205
3.535
96

132.088

5.212
124.583
2.293
6.887
167
6.587
133

128.095

5.972
118.806
3.317
6.000
170
5.659
171

139.328

9.241
126.936
3.151
5.621
127
5.387
107

152.673

9.969
136.361
6.343
5.603
179
5.304
120
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IFolgemaRnahmen

Schriftliche Aufforderungen 21.641 21.884 22.010 22.132 22.229
Strafanzeigen an Verwaltungsbehérden 1.443 2.008 1.505 1.814 1.971
Technik und Arbeitshygiene 650 683 769 907 1.136
Verwendungsschutz 793 1.325 736 907 835
Beantragtes StrafausmaR in € 1.526.615 2.071.860 1.929.513 2.117.086 2.679.858
Technik und Arbeitshygiene 758.501 1.007.918 1.162.370 1.303.643 1.777.248
Verwendungsschutz 768.114 1.063.942 767.143 813.443 902.610
Abgeschlossene Verwaltungsstrafverfahren 1.130 1.304 1.020 1.534 1.555
Technik und Arbeitshygiene 495 507 429 682 782
Verwendungsschutz 635 797 591 852 773
Verhéngtes StrafausmaR in € 846.502 1.142.415 867.807 1.405.126 1.313.603
Technik und Arbeitshygiene 378.553 593.409 391.297 690.501 731.027
Verwendungsschutz 467.949 549.006 476.510 714.625 582.576
Antréage auf Vorschreibung zusatzlicher Schutzmafnahmen 44 36 52 77 56
Sofortverfiigungen bei Gefahr im Verzug 29 22 25 16 17
PPersonal und Budget 2001 2002 2003 2004 2005
Personal der Arbeitsinspektion im AuBendienst
(jeweils Stand 1. Marz) 315 319 316 308 310
Gesamtausgaben in Mio. € 23,1 23,4 23,4 23,8 24,3
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Zustandigkeit, Aufgaben und Befugnisse der
Arbeitsinspektion

Aufgrund des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 (ArblG) ist die Arbeitsinspek-
tion zur Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer/innen
berufen. Sie hat durch ihre Tatigkeit dazu beizutragen, dass durch geeignete
MaRnahmen ein moéglichst wirksamer Arbeitnehmerschutz erreicht wird. Zu
diesem Zweck hat die Arbeitsinspektion die Arbeitgeber/innen und Arbeit-
nehmer/innen zu unterstiitzen und zu beraten sowie die Einhaltung der dem
Schutz der Arbeitnehmer/innen dienenden Rechtsvorschriften und behdérdli-
chen Verfigungen zu tberwachen.

Der Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion erstreckt sich nach dem ArbIG
auf Betriebsstatten und Arbeitsstellen aller Art. Ausgenommen sind Betriebs-
statten und Arbeitsstellen, die der Aufsicht der Land- und Forstwirtschaftsin-
spektionen oder der Aufsicht der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterstehen,
weiters die 6ffentlichen Unterrichts- und Erziehungsanstalten, die Kultusan-
stalten der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, die
privaten Haushalte sowie die Bediensteten des Bundes, der Lander, der
Gemeindeverbande und Gemeinden, die nicht in Betrieben beschaftigt sind.
Aufgrund des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes (B-BSG) ist die Arbeitsin-
spektion jedoch zur Uberpriifung der Einhaltung des Schutzes der Bediens-
teten in den dem B-BSG unterliegenden Dienststellen des Bundes berufen.

Die Arbeitsinspektorate unterstehen dem Zentral-Arbeitsinspektorat, dem die
oberste Leitung und zusammenfassende Behandlung der Angelegenheiten
der Arbeitsinspektion obliegt.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Arbeitsinspektor/innen berechtigt,
Betriebsstatten, Arbeitsstellen, Wohnraume und Unterkliinfte sowie Wohl-
fahrtseinrichtungen jederzeit zu betreten und zu besichtigen. Die Arbeitge-
ber/innen haben dafiir zu sorgen, dass diese Raumlichkeiten sowie die
Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel den Arbeitsinspektor/innen jederzeit
zuganglich sind. Arbeitsinspektor/innen entscheiden selbst, ob sie ihre Kon-
trollen ankindigen, wobei allerdings bei Gefahr fir Leben und Gesundheit
oder bei Verdacht auf das Vorliegen schwer wiegender Ubertretungen eine
Ankundigung jedenfalls unzulassig ist.

Zu Beginn der Besichtigung ist die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber zu
verstandigen. Diese haben das Recht, an der Besichtigung teilzunehmen.
Aufgrund des Arbeiterkammergesetzes 1992 sind Besichtigungen auch auf
Antrag und unter Teilnahme der Arbeiterkammer durchzufuhren. Seit Inkraft-
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treten des Arbeitnehmerschutz-Reformgesetzes (1. 1. 2002) ist auch ein
Teilnahmerecht fiir die zustandige gesetzliche Interessenvertretung der
Arbeitgeber/innen an den gemeinsamen Kontrollen von Arbeitsinspektion
und Arbeiterkammer vorgesehen. Die Arbeitsinspektor/innen sind berechtigt,
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen zu allen Umstanden, die mit dem
Arbeitnehmerschutz zusammenhangen, zu vernehmen sowie von den
Arbeitgeber/innen schriftliche Auskiinfte zu verlangen. Die Arbeitsinspektion
hat das Recht zur Einsicht in alle Unterlagen, die mit dem Arbeitnehmer-
schutz im Zusammenhang stehen. Die Arbeitgeber/innen sind verpflichtet,
Einsicht in diese Unterlagen zu gewahren bzw. sie auf Verlangen dem
Arbeitsinspektorat zu Gbermitteln. Wird eine Ubertretung von Arbeithehmer-
schutzvorschriften festgestellt, hat das Arbeitsinspektorat die Arbeitgeber/in-
nen umfassend zu beraten und formlos schriftlich aufzufordern, innerhalb
einer angemessenen Frist den den Rechtsvorschriften und behoérdlichen Ver-
fugungen entsprechenden Zustand herzustellen. Wird der Aufforderung
innerhalb der festgelegten oder erstreckten Frist nicht entsprochen, so hat
das Arbeitsinspektorat Anzeige an die zustandige Verwaltungsstrafbehérde
zu erstatten. Im Sinne des Vertrauensschutzes besteht fur bestimmte gering-
fugige Ubertretungen bei bautechnischen Malen innerhalb bestimmter Tole-
ranzgrenzen keine Strafsanktion. Eine Anzeige ohne vorausgehende Auffor-
derung hat bei Feststellung schwer wiegender Ubertretungen zu erfolgen.

Sind in einer Betriebsstatte oder auf einer Arbeitsstelle Vorkehrungen zum
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeithehmer/in-
nen zu treffen, so hat das Arbeitsinspektorat die Vorschreibung der erforder-
lichen Malinahmen bei der zustandigen Behdrde zu beantragen. Bei unmit-
telbar drohender Gefahr fur Leben oder Gesundheit von Arbeithehmer/innen
ist das Arbeitsinspektorat ermachtigt, selbst Bescheide zu erlassen und Akte
unmittelbarer behdrdlicher Befehls- und Zwangsgewalt zu setzen.

Das Arbeitsinspektorat hat in allen Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
strafverfahren in Arbeitnehmerschutzangelegenheiten Parteistellung und das
Recht der Berufung. Daher hat das Arbeitsinspektorat in Verwaltungsstraf-
verfahren auch ein Anhdrungsrecht, wenn die Verwaltungsstrafbehdrde das
Strafverfahren einstellen oder eine niedrigere als die vom Arbeitsinspektorat
beantragte Strafe verhangen will. Gegen letztinstanzliche Bescheide in Ver-
waltungssachen und Verwaltungsstrafsachen, die den Arbeithehmerschutz
berthren, hat der Bundesminister fir Wirtschaft und Arbeit das Recht der
Amtsbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof.

Aufgrund der Arbeitnehmerschutzvorschriften sind die Arbeitsinspektorate fur
die Durchfihrung von Verwaltungsverfahren in erster Instanz zustandig, bei-
spielsweise betreffend die Genehmigung zuséatzlicher Uberstunden nach
dem Arbeitszeitgesetz.
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2.2

Neue Rechtsvorschriften

Novelle zum Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz, Arbeitsverfas-
sungsgesetz und Landarbeitsgesetz 1984

Durch ein Erkenntnis des EuGH als Folge eines Vertragsverletzungsverfah-
rens wurde eine entsprechende Anpassung des &sterreichischen Rechts
erforderlich. Diese Anderungen wurden unter BGBI. | Nr. 147/2006 verlaut-
bart und traten mit 12. August 2006 in Kraft.

Verordnung tiber den Schutz vor Larm und Vibrationen

Zur Umsetzung der EU-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/EG (Mindest-
vorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeithehmer
vor der Gefahrdung durch physikalische Einwirkungen: Vibrationen und
Larm) wurde mit BGBI. Il Nr. 22/2006 die Verordnung uber den Schutz der
Arbeithehmer/innen vor der Gefdhrdung durch Larm und Vibrationen (Ver-
ordnung Larm und Vibrationen - VOLV) erlassen. Sie ist am 26. Janner 2006
in Kraft getreten. Fir Larm im Musik- und Unterhaltungssektor gilt eine Uber-
gangsfrist bis 15. Februar 2008.

Novelle zur Verordnung uiber die Gesundheitsuberwachung
am Arbeitsplatz

Mit einer Novelle zur Verordnung Uber die Gesundheitsiberwachung am
Arbeitsplatz (VGU), verlautbart mit BGBI. Il Nr. 22/2006, wurden neue Vor-
schriften betreffend Untersuchungen bei Einwirkung von Larm und Vibratio-
nen festgelegt. Sie ist am 26. Janner 2006 in Kraft getreten. FUr Larm im
Musik- und Unterhaltungssektor gilt eine Ubergangsfrist bis 15. Februar
2008.

Mit gleicher Verordnung erfolgte auch eine Novellierung der Bauarbeiter-
schutzverordnung, die durch die neue Verordnung Larm und Vibrationen
erforderlich wurde.

Novelle zur Grenzwerteverordnung 2003 und zur Bauarbeiter-
schutzverordnung

Mit BGBI. Il Nr. 242/2006 wurde eine Novelle zur Grenzwerteverordnung
2003 (nunmehr: Grenzwerteverordnung 2006 — GKV 2006) und zur Bauar-
beiterschutzverordnung erlassen. Mit dieser Novelle werden ndhere Bestim-
mungen zur Messung von Arbeitsstoffen, insbesondere betreffend Fach-
kunde des Messpersonals, Einrichtungen von Messstellen, Zeitabstande der
Messungen, Mess- und Probenahmeverfahren, Auswahl der Messorte, Aus-
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wertung der Messungen und Bewertung der Messergebnisse festgelegt.
Weiters wird damit die EU-Richtlinie 2003/18/EG, mit der die Richtlinie
83/477T/EWG uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch
Asbest am Arbeitsplatz gedndert wurde, umgesetzt. Die Regelungen traten
mit 1. Juli 2006 in Kraft.

Verordnung tiber den Schutz der Arbeitnehmer/innen bei der
Durchfiuhrung von Bohr- und Behandlungsarbeiten

Mit der Bohrarbeitenverordnung (BohrarbV), BGBI. Il Nr. 140/2005, wurde
eine Neuregelung von Arbeitnehmerschutzbestimmungen aus der mit
31. Dezember 2004 aufer Kraft getretenen Erddl-Bergpolizeiverordnung
vorgenommen. Weiters erfolgte zugleich eine Novellierung der Verordnung
explosionsfahige Atmospharen. Die Novellen traten mit 25. Mai 2005 in Kraft.

Verordnung uber die Gleichstellung von Bewilligungs-
verfahren

In dieser Verordnung, verlautbart mit BGBI. Il Nr. 43/2005, wurde zur Beibe-
haltung der bewahrten Verfahrenskonzentration festgelegt, dass Verfahren
und Bewilligungen nach dem Seilbahngesetz 2003 und bestimmte Verfahren
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 Verfahren gemall § 93 Abs. 1 bzw.
§ 94 Abs. 1 ASchG gleichgestellt sind. Diese Verordnung trat mit 19. Februar
2005 in Kraft.

Novellen zum Arbeitszeitgesetz und zum Arbeitsruhegesetz

Mit BGBI. | Nr. 138/2006 wurde eine Novelle zum Arbeitszeitgesetz und zum
Arbeitsruhegesetz verlautbart, mit der die Arbeitszeitbestimmungen fur Len-
ker/innen an EU-Recht angepasst werden, insbesondere an die Richtlinie
2002/15/EG (,Lenker-Richtlinie®), die Verordnung (EG) 561/2006 und an die
Anderung der Verordnung (EWG) 3821/85 (,Lenkzeiten-Verordnung“). Der
Strafkatalog wurde erweitert und die Straftatbestdnde neu geordnet. Die
Anderungen im Arbeitszeitgesetz, die sich auf die Umsetzung der Lenker-
Richtlinie beziehen, traten mit 1. Juli 2006 in Kraft, jene betreffend Anpas-
sung an die neue Lenkzeiten-Verordnung werden erst gleichzeitig mit dieser
EU-Verordnung am 11. April 2007 in Kraft treten. Die Anderungen im ARG
dienen ausschlieBlich der Anpassung an die Lenkzeiten-Verordnung und tre-
ten ebenfalls erst mit 11. April 2007 in Kraft.
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2.3

In Vorbereitung stehende Rechtsvorschriften
Verordnungen zum Arbeitnehmerinnenschutzgesetz

2005/2006 befanden sich folgende Verordnungen zum Arbeitnehmerinnen-
schutzgesetz in Vorbereitung bzw. in Begutachtung:

Verordnung uiber den Nachweis der Fachkenntnisse

Ein Entwurf fr die Verordnung Uber den Nachweis der Fachkenntnisse fur
bestimmte Arbeiten wurde nach Durchfiihrung des Begutachtungsverfahrens
erstellt, die Erlassung steht bevor. Die Verordnung soll im Sinne einer
Rechtsbereinigung die Fachkenntnisnachweise fir gefahrliche Arbeiten
zusammenfassend neu regeln.

Verordnung tiber die Rechtsbereinigung des Arbeitnehmerschutzes im
Bergbau

Der Entwurf fir eine Verordnung uber die Rechtsbereinigung des Arbeit-
nehmerschutzes im Bergbau wurde zur Begutachtung ausgesendet und die
Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wurden eingearbeitet. Mit dieser
Verordnung sollen Doppelgleisigkeiten zwischen Arbeitnehmerschutzbe-
stimmungen in der Allgemeinen Bergpolizeiverordnung und im Arbeitneh-
merlnnenschutzgesetz beseitigt werden. AuRerdem soll das Arbeitnehmer-
schutzrecht im Bergbau an die Rechtssystematik des Arbeitnehmerlnnen-
schutzgesetzes angepasst werden. Es handelt sich um eine rechtliche
Anpassung und Klarstellung, weshalb sich inhaltlich keine Anderungen erge-
ben werden.

Verordnung liber den Schutz vor elektromagnetischen Feldern und vor
optischer Strahlung

Zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/40/EG (Mindestvorschriften zum
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeithnehmer vor der Gefahrdung
durch physikalische Einwirkungen: Elektromagnetische Felder) wird ein
inhaltliches Konzept aus technischer Sicht vorbereitet.

Verordnung uiber den Schutz der Arbeithehmer/innen bei der Durchfiih-
rung von Arbeiten im Obertagebergbau

Die Arbeitnehmerschutzbestimmungen der Verordnung Uber den Schutz der
Dienstnehmer und der Nachbarschaft beim Betrieb von Steinbrichen,

11
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Lehm-, Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie bei Haldenabtragungen, BGBI.
Nr. 253/1955, sind technisch veraltet, weshalb dieser Bereich neu geregelt
werden muss. Unter anderem sollen die neuen Regelungen die Eigenverant-
wortlichkeit der Arbeitgeber/innen betonen, um individuelle praxis- und
gefahrenbezogene Problemlésungen zu erleichtern. Die arbeitsplatzbezo-
gene Evaluierung (Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, Festlegung von
Malnahmen) stellt daher einen besonderen Schwerpunkt dar. Weiters sollen
erforderliche Rechtsbereinigungen des Arbeitnehmerschutzes im Bergbau
vorgenommen werden. Der Geltungsbereich soll das obertagige Aufsuchen,
Gewinnen und Aufbereiten mineralischer Rohstoffe (ausgenommen Bohr-
lochbergbau) sowie das Errichten und Abtragen von Halden umfassen.

Verordnung zum Schutz der Arbeithehmer/innen durch persoénliche
Schutzausristung und bei deren Benutzung

Im Berichtsjahr wurde das nach arbeitsinspektionsinterner Begutachtung
Uberarbeitete Konzept der Verordnung fertig gestellt. Mit dieser Verordnung
sollen Gefahrenermittlung, Bewertung und richtige Auswahl der persénlichen
Schutzausristung (abgestimmt auf das jeweils unvermeidbare Restrisiko)
sowie deren sicherheitstechnisch zufrieden stellende Verwendung naher
geregelt werden. Dabei wird der strikten Trennung zwischen Inverkehrbrin-
geranforderungen (Produktbeschaffenheit) einerseits und der Auswahl und
Beniltzung von persdnlichen Schutzausriistungen andererseits Rechnung
getragen werden. Gleichzeitig wird eine Rechtsbereinigung durch Aufhebung
vorlaufig weiter geltender Bestimmungen erfolgen.

Neue Elektroschutzverordnung

Die geltende Elektroschutzverordnung 2003, die vor allem auf OVE-Normen
verweist, soll durch einfache transparente Regelungen ersetzt werden.
Gleichzeitig soll eine Bereinigung der veralteten Sonderregelungen flr den
Bergbau erfolgen. Ein Begutachtungsentwurf befindet sich in Ausarbeitung.

Wahrnehmungen der Arbeitsinspektion zu
Sicherheit und Gesundheitsschutz"?
Die Arbeitsinspektor/innen stellten bei den von ihnen durchgefiihrten Uber-

prifungen insgesamt 77 363 (82 957) Ubertretungen von Arbeitnehmer-
schutzvorschriften fest (ohne Bericksichtigung der Lenkerkontrollen). Gleich-

" In diesem Kapitel und im Kapitel 5 (Tatigkeiten der Arbeitsinspektorate) beziehen sich die den Zahlenangaben zum Jahr 2005 allenfalls
in Klammern hinzugefiigten Werte auf das Jahr 2004. Infolge der Anpassung der Statistik kann es zu zahlenméaRigen Unterschieden zu
den in friiheren Jahresberichten verdffentlichten Werten kommen.

2 Die Bundesdienststellen sind sowohl in den Zahlenangaben betreffend die Ubertretungen als auch in jenen betreffend die Tatigkeiten
(Kapitel 5.1) mit berlicksichtigt.
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zeitig wurden die Betriebe im Sinne wirksamer Pravention und des Service-
gedankens erforderlichenfalls umfassend Uber Fragen des Arbeitnehmer-
schutzes und die Beseitigung allfalliger Mangel beraten. Eine betriebsbezo-
gene Analyse der Ubertretungen zeigt, dass im Berichtsjahr bei 23 053 oder
fast 33 % aller besichtigten Arbeitsstatten und Unternehmen auf Baustellen
und auswartigen Arbeitsstellen Mangel im Bereich des technischen, arbeits-
medizinischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes oder des Ver-
wendungsschutzes festgestellt wurden. Insgesamt nahm sowohl die Zahl der
Ubertretungen als auch der Anteil der beanstandeten an den besichtigten
Arbeitsstatten und Unternehmen auf Baustellen und auswartigen Arbeitsstel-
len gegenliber 2004 ab. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, liegt - auch mit-
telfristig betrachtet - der Beanstandungsanteil bei den Unternehmen auf Bau-
stellen und auswartigen Arbeitsstellen etwas héher als bei den Arbeitsstat-
ten.

Anteile (in %)

Anteil der beanstandeten Arbeitsstatten und Baustellen
2001 - 2005"
‘ insgesamt = = = Arbeitsstatten === ==Baustellen ‘

45,0
42,5

_— . — — —

~
L
35,0
32,5
00— == - -
27,5
25,0
2001 2002 2003 2004 2005
n Prozentsatz jener Arbeitsstatten und Unternehmen auf Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen, bei deren
Besichtigung Ubertretungen festgestellt wurden.
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion

Betrachtet man die Anzahl der Ubertretungen insgesamt (ohne Lenkerkon-
trollen) nach den beiden Bereichen Technik bzw. Arbeitshygiene und Ver-
wendungsschutz, so wird ersichtlich, dass der Anteil der Verwendungs-
schutzlibertretungen leicht abnimmt:

13
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Ubertretungen 2001 - 2005

insgesamt === == Technik und Arbeitshygiene

= = = Verwendungsschutz Anteil Verwendungsschutz
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Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion
241  Technischer, arbeitsmedizinischer und arbeitshygienischer

14

Arbeitnehmerschutz

Allgemeines

Auf dem Gebiet des technischen, arbeitsmedizinischen und arbeitshygieni-
schen Arbeitnehmerschutzes wurden von den Arbeitsinspektoraten 71 793
(76 269) Ubertretungen festgestellt und die Arbeitgeber/innen erforderli-
chenfalls eingehend liber deren Behebung beraten.

Ubertretungen nach deren Arten

Die Ubertretungen konzentrierten sich 2005 vor allem auf folgende Haupt-
gruppen (siehe auch Anhang A.2: Tabellen 10 und 11):
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2004 2005
Arbeitsstatten und Baustellen 21.955 21.576
Allgemeine Bestimmungen (Gefahrenermittlung, -beurteilung, Manahmenfestlegung,
Dokumentation, Sicherheitsvertrauenspersonen, Information, Unterweisung, Auflage-
pflicht, Bauarbeitenkoordination und Ahnliches) 15.553 14.579
Arbeitsmittel 13.818 13.682
Praventivdienste 11.773 10.062
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 5.423 5.188
Arbeitsvorgange und Arbeitsplatze 5.347 4.702
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Im Detail betrafen die Ubertretungen im Jahr 2005 bei den allgemeinen
Bestimmungen vor allem die Gefahrenermittlung/-beurteilung/Maflinahmen-
festlegung/Dokumentation (6 774) und bei den Arbeitsvorgangen/-platzen
vor allem die personliche Schutzausristung/Arbeitskleidung (2 174) und den

Bereich Gefahrenverhiitung/Ergonomie u.A. (1 971).

Ubertretungen nach Wirtschaftszweigen

Folgende Wirtschaftszweige wiesen im Berichtsjahr die groRte Anzahl von
Ubertretungen im Bereich des technischen, arbeitsmedizinischen und arbeits-
hygienischen Arbeitnehmerschutzes auf (sieche Anhang A.2: Tabelle 10):

Ubertretungen nach Wirtschaftszweigen

2004 2005
Bauwesen 17.796 18.721
Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgtitern 15.287 15.835
Beherbergungs- und Gaststattenwesen 10.125 8.198
Realitatenwesen, Leasing, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen 4.580 5.249
Erbringung von sonstigen 6ffentlichen und persénlichen Dienstleistungen 3.922 3.133
Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 2.854 2.649
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Auf diese sechs Wirtschaftszweige entfielen somit genau drei Viertel aller

Ubertretungen.
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2.4.2 Arbeitsunfalle

Allgemeines

Wie die folgende Ubersicht zu den Arbeitsunfillen unselbstandig Erwerbstéa-
tiger der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (kurz: AUVA) zeigt, weisen
bei den anerkannten Arbeitsunfallen sowohl die Arbeitsunfalle insgesamt und
im engeren Sinn (d.h. ohne Wegunfalle) als auch die tédlichen Arbeitsunfalle
gegenlber 2004 leichte Riickgange auf:

Arbeitsunfille nach Geschlecht (AUVA)

2004 2005

Anerkannte Arbeitsunfille” insgesamt | mannlich weiblich | insgesamt | mannlich weiblich
Arbeitsunfalle insgesamt 115.216 87.870 27.346 115.170 87.428 27.742
davon tédlich 216 192 24 197 170 27
Arbeitsunfalle im engeren Sinn (ohne
Wegunfalle) 103.487 81.736 21.751 103.029 81.053 21.976
davon tédlich 132 128 4 124 116 8
Meldepflichtige Arbeitsunfille?
Meldepflichtige Arbeitsunfalle im engeren
Sinn (ohne Wegunfalle) 65.512 54.355 11.157 63.316 52.460 10.856
" Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfalle (inklusive Unfalle kleineren AusmaRes) der bei ihr unfallversicherten unselbstandig

Erwerbstatigen.
2 Tédliche und einen Krankenstand von mehr als drei Tagen verursachende Arbeitsunfalle unselbstandig Erwerbstatiger.
Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt.

2005 ereigneten sich somit laut AUVA insgesamt 103 029 (103 487) aner-
kannte Arbeitsunfalle im engeren Sinn, davon waren 81 053 (78,7 %)
Méanner und 21 976 (21,3 %) Frauen betroffen bzw. verliefen 124 (132) téd-
lich. Mittelfristig betrachtet nahm im Zeitraum 1995 bis 2005 trotz eines
deutlichen Anstiegs der bei der AUVA unfallversicherten unselbstandig
Erwerbstatigen von rund 94 000 die Zahl der Arbeitsunfalle i.e.S. um 35 099
oder 25,4 % ab.

Neben den auch Unfalle kleineren Ausmales (,Bagatellunfalle) umfassen-
den anerkannten Arbeitsunfallen verdffentlicht die AUVA auch Daten zu den
meldepflichtigen Arbeitsunfallen, d.h. zu jenen Arbeitsunfallen, die tddlich
verliefen oder einen Krankenstand von mehr als drei Tagen verursachten. Im
Jahr 2005 betrug die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfalle unselbstandig
Erwerbstatiger i.e.S. 63 316 und ist gegenliiber dem Vorjahr (65 512) um
3,4 % zuriuckgegangen. Aus der Tatsache, dass die Anzahl der schweren
bzw. meldepflichtigen Arbeitsunfalle deutlich starker abnahm als die der
anerkannten Arbeitsunfalle insgesamt (d.h. einschlieRlich der Bagatellfalle;
- 0,4 %), ergibt sich, dass im Berichtsjahr nur die Zahl der leichteren Arbeits-
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unfélle (ohne Krankenstand oder mit bis hdochstens drei Krankenstandsta-
gen) anstieg, und zwar um 4,6 %.

Bei den von der AUVA ausgewiesenen Arbeitsunfallen unselbstandig
Erwerbstatiger werden auch Arbeitsunfalle in Arbeitsstatten miterfasst, die
nicht in den Zustandigkeitsbereich der Arbeitsinspektion fallen, sondern der
Aufsicht der Land- und Forstwirtschaftsinspektionen, der Verkehrs-Arbeitsin-
spektion oder der im Bereich des Landes- und Gemeindebedienstetenschut-
zes eingerichteten Behorden unterliegen. Zugleich sind jedoch Arbeitsunfalle
von den der Aufsicht der Arbeitsinspektion unterliegenden Beamtinnen und
Beamten der Gebietskdrperschaften und jener Vertragsbediensteten des
Bundes, deren Dienstverhaltnis nach dem 31.12.1998 begriindet wurde,
nicht mitenthalten.

Beschreibt man die relative Unfallhdufigkeit vermittels Unfallquoten (Anteil
der Arbeitsunfalle an den unselbstandig Erwerbstatigen x 10 000), so zeigt
sich fUr den Zeitraum 1995 bis 2005 folgende Entwicklung nach dem
Geschlecht:

Quoten" der Arbeitsunfalle unselbstandig Erwerbstatiger (ohne
Wegunfalle) nach dem Geschlecht laut AUVA 1995-2005

900 ‘

800 {-—— Manner

700+ INo

N
\ —

600 + . T T == -
S insgesamt T~ e ————
B 500 f
o \
8 400
[
-

300 +

Frauen
200 """ B
100 +
0 1 1 ‘ ‘ ‘ 1 ‘

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

' Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfalle unselbstandig Erwerbstatiger (ohne Wegunfalle) bezogen auf den
Jahresdurchschnitt der bei der AUVA unfallversicherten unselbstandig Erwerbstatigen (x 10.000).
Quelle: AUVA, Hauptverband; Grafik: Al

Demnach konnte die Unfallquote der unselbstandig Erwerbstatigen - trotz
des leichten Anstiegs in den Jahren 2003 und 2004 - im angegebenen Zeit-
raum um rund 150 Unfalle pro 10 000 Versicherte gesenkt werden, wobei
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der Quotenriickgang bei den Mannern vor allem deshalb deutlicher ausfiel
als bei den Frauen, weil sich die Fortschritte im Arbeitnehmerschutz grofteils
im mannerdominierten Produktionssektor auswirken.

Der mittelfristig zu verzeichnende Rickgang der Unfallzahlen und Unfallquo-
ten ist unter anderem auf die sicherheitstechnisch laufend verbesserten
Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel, die innerbetrieblichen Praventionsmald-
nahmen (hier vor allem die so genannte Evaluierung), das steigende Sicher-
heitsbewusstsein in den Betrieben, die Tatigkeit der Sicherheitsfachkrafte,
die Praventionsarbeit der Arbeitsinspektion und der AUVA, die Uberpriifun-
gen sowie die umfangreichen Aufklarungs- und Beratungstatigkeiten der
Arbeitsinspektion zurtickzufiihren.

Die Gesamtzahl der von der AUVA anerkannten Arbeitsunfalle unselbstandig
Erwerbstatiger im engeren Sinn nahm nach einem leichten, durch ein im
Gefolge einer gesetzlichen Neuregelung der Entgeltfortzahlung bei unfallbe-
dingter Arbeitsverhinderung verbessertes Meldeverhalten von Kleinbetrieben
bewirkten Anstieg im Jahr 2003 (von 98 538 auf 103 567) in den Jahren
2004 (103 487) und 2005 (103 029) wieder leicht ab. Insbesondere ging
auch die Zahl der tddlichen Arbeitsunfalle i.e.S. von 132 (2004) auf 124
(2005) zurtck.

Im Jahr 2005 entfielen auf 10 000 unfallversicherte unselbstandig Erwerbs-
tatige 385 anerkannte Arbeitsunfalle (ohne Wegunfalle). Vor allem aufgrund
der Tatsache, dass mehr als vier Finftel aller bei der AUVA unfallversicher-
ten Frauen im weniger unfallgefahrdeten Dienstleistungsbereich beschaftigt
sind, fiel die Unfallquote der Manner (549) dreimal so hoch aus wie jene der
Frauen (183).

Arbeitsunfille nach Unfallursachen

Im Jahr 2005 waren flr die meisten der von der AUVA anerkannten Arbeits-
unfalle unselbstdndig Erwerbstatiger (ohne Wegunfalle) folgende Haupt-
gruppen von objektiven Unfallursachen verantwortlich (siehe Anhang A.2:
Tabelle 7):
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2004 2005
Sturz und Fall von Personen (Sturz von Leitern, Treppen, erhdhten Standorten, Aus-
gleiten, Stolpern und Ahnliches) 27.353 28.492
Scharfe und spitze Gegensténde 14.974 14.342
Maschinelle Betriebseinrichtungen (Arbeitsmaschinen, mechan. Werkzeuge, E-Geréte,
Fordereinrichtungen und Ahnliches) 12.390 12.579
Handwerkzeuge und einfache Gerate 9.201 8.945
Anstoen 9.089 8.588
Herab- und Umfallen von Gegenstanden, Einsturz 7.769 8.122
Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt.

Auf diese sechs Unfallursachen entfielen im Jahr 2005 fast vier Flnftel aller
Arbeitsunfalle. Was die detaillierten Unfallursachen betrifft, sind bei Sturz
und Fall von Personen vor allem Fall auf Treppen/Stolpern/Umkippen/Fall
auf ebenem oder schragem Boden (knapp mehr als die Halfte dieser Unfal-
le), Ausgleiten (6 048), Fall/Absprung/Sturz von erhéhten Standorten (4 283)
und Sturz von bzw. mit Leitern (2 924) zu erwahnen. Bei den maschinellen
Betriebseinrichtungen Uberwiegen Arbeitsunfalle mit mechanisch betriebe-
nen Werkzeugen, Haushalts-, Elektrogeraten und Biromaschinen (3 133),
Unfalle mit Arbeitsmaschinen fir die Holzbearbeitung und Forstwirtschaft
(2 197) und Unfalle mit Arbeitsmaschinen fir die Metallbearbeitung (1 876).

Arbeitsunfille nach Wirtschaftszweigen

Entsprechend AUVA-Daten traten 2005 die meisten anerkannten Arbeitsun-
falle unselbstandig Erwerbstatiger (ohne Wegunfalle) in folgenden Wirtschafts-
zweigen (Wirtschaftsunterabschnitte gem. ONACE) auf (Anhang A.2: Tabelle 7):

Arbeitsunfalle nach Wirtschaftszweigen

Anerkannte davon

Arbeitsunfalle tédlich

2004 2005 2004 2005
Bauwesen 21.908 21.793 31 39
Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgu-
tern 13.847 14.143 12 8
Realitdtenwesen, Leasing, Erbringung von unternehmensbezoge-
nen Dienstleistungen 8.803 9.329 11 11
Gesundheits-, Veterinar- und Sozialwesen 7.633 7.352 1 2
Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeug-
nissen (ohne Maschinenbau) 7.445 7.132 4 11
Verkehr und Nachrichteniibermittiung 5.764 5.758 25 17
Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt.
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In diesen sechs Wirtschaftszweigen ereigneten sich fast zwei Drittel aller
Arbeitsunfalle und mehr als zwei Drittel aller tddlichen Unfélle. Die meisten
todlichen Arbeitsunfalle waren in den Bereichen Bauwesen (39), Verkehr/
Nachrichtenlbermittiung (17), Metallerzeugung und -bearbeitung/Herstellung
von Metallerzeugnissen (11) und Realitdtenwesen/Leasing/Erbringung von
unternehmensbezogenen Dienstleistungen (11) zu verzeichnen. Mehr als ein
Flnftel aller Arbeitsunfalle und fast ein Drittel aller tddlichen Arbeitsunfélle
betrafen demnach das Bauwesen.

Die relative Unfallhaufigkeit bzw. die Unfallquote war 2005 in folgenden
Wirtschaftszweigen am hochsten:

Wirtschaftszweige mit den hochsten Quoten” an Arbeitsunfallen
laut AUVA im Jahr 2005 im Vergleich zu 2004

1.000 -
900 41 02004 E22005
800 —_—
= 700 1+
oy
§ 600 | 7 7 ) »
o 500 1+ %
£ 400 —/ / ..... % _____ //___9?§ern;d/urc_h§ef1n_it£2905: 385 |
2 300 | / /
200
100 +—
Bau- Bearbeitung Metaller- Glas, Steine, Herstellung  Land- u. Forst-
wesen von Holz” zeugung®  Erden” von Mobeln®  wirtschaft

" Von der AUVA anerkannte Arbeitsunflle unselbstandig Erwerbstatiger (ohne Wegunfalle) bezogen auf den
Jahresdurchschnitt der bei der AUVA unfallversicherten unselbsténdig Erwerbstatigen (x 10.000).
Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Mébeln).
Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinenbau).
Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden.
Herstellung von M&beln, Schmuck, Sportgeraten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling.
Quelle: AUVA, Hauptverband; Grafik: Al

2)
3)
4)
)

5

Daraus wird ersichtlich, dass die sechs Branchen mit dem hochsten Unfallri-
siko durchgehend dem Produktionsbereich (inklusive Land- und Forstwirt-
schaft) angehérten, dass das Bauwesen nicht nur die hochste Unfallzahl,
sondern auch das hochste Unfallrisiko aufwies, dass jedoch - mit Ausnahme
der beiden Bereiche Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung und
Bearbeitung von Glas/Herstellung von Waren aus Steinen und Erden - die
Unfallquoten in diesen Hochrisikobereichen im Vorjahresvergleich leicht
abnahmen. Weiters ist zu erwdhnen, dass - abgesehen vom Gesundheits-,
Veterinar- und Sozialwesen (436) sowie dem Bereich Verkehr und Nachrich-
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tentbermittlung (431) - alle Dienstleistungsbereiche unterdurchschnittliche
Unfallrisiken aufwiesen.

Unfallerhebungen

Die Arbeitsinspektorate flihren unmittelbar nach tédlichen und schweren
Arbeitsunfallen Unfallerhebungen vor Ort durch, um sich Klarheit Gber die
Unfallursachen zu verschaffen und so zur zukinftigen Vermeidung ahnlicher
Arbeitsunfalle beizutragen. Im Jahr 2005 wurden 3 909 (3 838) derartige
Unfallerhebungen durchgefiihrt.

Bemerkenswerte Arbeitsunfille

Um einen Eindruck vom Unfallgeschehen zu vermitteln, werden im Folgen-
den einige bemerkenswerte Arbeitsunfélle in Kurzform dargestellt:

Verbrennungen durch Verpuffung in einem Kesselwaggon

Im Herbst 2005 ereignete sich in einem Tankreinigungsunternehmen in der
Nahe Wiens ein schwerer Arbeitsunfall mit Todesfolge. Der Arbeitsunfall
wurde noch am selben Tag durch das Arbeitsinspektorat erhoben.

Bei Arbeiten an einem Kesselwaggon fir Flissiggas war es nach der Entlee-
rung und Entgasung zu einer Verpuffung von Restgas gekommen. Dabei
wurde ein Arbeitnehmer lebensgefahrlich, ein zweiter leicht verletzt. Der
schwerverletzte Arbeitnehmer verstarb wenige Tage spater an den Folgen
seiner Verletzungen.

Zur Entgasung des Kesselwaggons war der Kessel mit Wasser gefiillt und
das aus dem Kessel verdrangte Flissiggas Uber eine Fackel verbrannt wor-
den. Nach dem Entgasungsvorgang wurde der Waggon mit gedéffnetem
Mannloch Uber Nacht stehen gelassen. Am nachsten Tag sollte ein Arbeit-
nehmer im Tank Arbeiten durchfiihren. Im Tank bestand jedoch noch immer
eine explosionsfahige Atmosphare, weshalb es - wahrscheinlich durch das
Anziinden einer Zigarette - zu der Verpuffung kam.

Bei der Erhebung durch das Arbeitsinspektorat wurde festgestellt, dass vor
den Arbeiten im Behalter keine Messung auf explosionsfahige Atmosphare
bzw. auf ausreichenden Sauerstoffgehalt durchgeflhrt worden war, obwohl
dies im Bewilligungsbescheid fir diese Anlage vorgeschrieben war.

Der Arbeitgeber konnte keine Unterweisungsunterlagen flir die Arbeitneh-
mer/innen gemal § 14 Abs. 1 ASchG sowie keine Unterlagen Uber die
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Ermittlung und Beurteilung der Gefahren flir diese Arbeiten gemal® §4
Abs. 1 ASchG vorlegen.

Der verunfallte Arbeitnehmer trug Gberdies ungeeignete Arbeitskleidung, die
zu brennen begann und zu den schweren Verletzungen mit beitrug. Dadurch
wurde § 73 Abs. 1 der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV)
nicht eingehalten, wonach Arbeitskleidung grundsatzlich fir die jeweilige
Tatigkeit geeignet sein muss und im Hinblick auf die bestehenden Gefahren
zu keinen zusatzlichen Gefahrdungen von Arbeitnehmer/innen flihren darf.

Vom Arbeitsinspektorat wurde als SofortmaRnahme gemall § 10 Abs. 3
ArblG mittels Bescheid die weitere Beschaftigung von Arbeithehmer/innen
mit diesen Tatigkeiten untersagt, weil die Ursache flr das Verbleiben von
explosionsfahiger Atmosphare im Kessel trotz vorgenommener Entgasung
noch nicht bekannt und dadurch bei Weiterflihrung dieser Arbeiten eine
Gefahrdung von Arbeitnehmer/innen gegeben gewesen ware.

Weiters wurde Anzeige an die Staatsanwaltschaft sowie an die Verwaltungs-
strafbehorde erstattet. Inhalt dieser Anzeigen waren die Ubertretenen Arbeit-
nehmerschutzvorschriften.

Mit einer schriftlichen Aufforderung nach § 9 Abs. 1 ArblG wurde der Arbeit-
geber aufgefordert, die Bestimmungen des Bewilligungsbescheides fir diese
Arbeiten einzuhalten, die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemaf
ASchG durchzuflihren, die Arbeitnehmer ausreichend zu unterweisen und
schwer entflammbare Arbeitskleidung zur Verfigung zu stellen.

Nach dem Unfall erfolgte eine Uberpriifung der Anlage durch einen Amts-
sachverstandigen des Landes Niederosterreich. Dabei wurde festgestellt,
dass die vorgenommene Entgasung durch Auffiillen des Kessels mit Wasser
keine vollkommene Gasfreiheit gewahrleistet. Die Entgasung erfolgt
dadurch, dass durch ein im Inneren des Kessels befindliches Standrohr, das
jedoch nicht bis zu dessen hdchsten Punkt reicht, Wasser in den Kessel ein-
geleitet wird. Das Wasser steigt bis zum héchsten Punkt des Standrohres
und flie3t dann Uber dieses ab. Im darUberliegenden Raum des Kessels ver-
bleiben aber noch ca. 4 % Gas. Diese Gasmenge reicht aus, um ein explosi-
onsfahiges Gemisch zu bilden.

Von der Bezirksverwaltungsbehdérde wurde nach dieser Erkenntnis mit
Bescheid, der sich auch auf § 93 ASchG stltzt, vorgeschrieben, dass nach
der Entgasung mit Wasser der Kessel mit Inertgas zu spuilen ist, um auch die
verbleibende restliche Gasmenge zu entfernen. Durch diese Malihahme
konnte das Beschaftigungsverbot fur die Arbeitnehmer/innen aufgehoben
werden.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Unfall bei Einhaltung der
Sicherheitsbestimmungen, insbesondere der Durchfiihrung von Messungen
auf explosionsfahige Atmosphare, vermieden hatte werden kdnnen.

Durchbruch durch ein Asbestzement-Wellplattendach

Vier Arbeitnehmer eines Dachdeckerunternehmens hatten den Auftrag, die
Lagerhalle eines Handelsunternehmens neu einzudecken. Die Dachtraufe
des Satteldaches (Dachneigung ca. 12°) war ca. 5 m und der First ca. 7,4 m
hoch. Die Arbeitnehmer mussten fur diese Arbeit zuerst die vorhandene Ein-
deckung — Asbestzement-Wellplatten — entfernen, bevor die neuen Trapez-
blechprofile auf der Tragkonstruktion befestigt werden konnten. Ein Arbeit-
nehmer, der im Bereich des Firstes auf der alten, noch bestehenden Dach-
haut stand, wollte mit Hilfe der Autokran-Fernsteuerung einen Asbestze-
ment-Wellplattensto3, der auf der Krangabel des Autokranes abgelegt war,
auf den Boden transportieren. Dabei brach die Asbestzement-Wellplatte
durch und der Verunfallte stirzte in das Halleninnere. Zu seinem ,Gluck® fiel
er zuerst auf ein 2 m hohes Regal mit Profilitglasplatten und erst in weiterer
Folge auf den HallenfuBboden. Die gesamte Absturzhdéhe betrug ca. 7 m.
Durch den Absturz erlitt der Verunfallte einen Kieferbruch.

Der Unfall war darauf zurlickzufiihren, dass der Verunfallte ohne geeigneten
Durchbruchschutz auf der Wellplatte stand und auch keine geeignete Siche-
rung gegen Absturz in das Halleninnere vorhanden war, obwohl die Absturz-
héhe zwischen 5 m und 7,4 m betrug.

Die Bauarbeiten wurden bis zur Fertigstellung der erforderlichen Durchbruch-
und Absturzsicherungsmallnahmen eingestellt. Diese MaRnahmen wurden
in einer Nachkontrolle Uberprft, wobei Folgendes festgestellt wurde:

= Als Schutz gegen Durchbruch waren Laufstege und
= als Schutz gegen Absturz eine Sicherung durch Anseilen vorgesehen
worden.

Unabhangig von diesen vom Arbeitgeber gesetzten Mallnahmen erging eine
schriftliche Aufforderung, die Bestimmungen des § 90 der Bauarbeiter-
schutzverordnung einzuhalten. Aufgrund der Ubertretenen Arbeitnehmer-
schutzbestimmung erfolgte auch eine Anzeige an die zustandige Staatsan-
waltschaft und an die zustandige Bezirksverwaltungsbehdrde.

Absturz von einem Behelfsgeriist

Drei Arbeitnehmer eines Betriebs einer Gebietskdrperschaft hatten den Auf-
trag, ein Nebengebdude aus Holz zu errichten. Fir die Durchfiihrung von
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Arbeiten an der Dachtraufe verwendeten sie ein Behelfsgerist, bestehend
aus sechs Alu-Mehrzweckleitern (3-teilig), die als Anlehnleitern verwendet
wurden, und sechs Metallkonsolen, die in die Sprossen dieser Anlehnleitern
eingehangt wurden. Auf die Metallkonsolen waren als Gerustbelag jeweils
zwei Pfosten aufgelegt. Im Bereich der spateren Absturzstelle betrug die
Absturzhéhe ca. 4,1 m. Die Absténde der Leitern voneinander waren unter-
schiedlich. Im Bereich der spateren Absturzstelle betrugen sie ca. 3,5 m. Alle
drei Arbeithenmer arbeiteten auf diesem Gerlist, als eine Anlehnleiter knickte
und die Arbeitnehmer herunterfielen. Dabei wurde ein Arbeithnehmer schwer
verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.
Die beiden anderen erlitten keine nennenswerten Verletzungen.

Bei der unverziglich durchgeflihrten Unfallerhebung wurde Folgendes fest-
gestellt:

= Die Gerustbestandteile befanden sich im Privatbesitz der verungliick-
ten Arbeitnehmer. Dies kommt dadurch zustande, dass die Arbeit-
nehmer/innen dieses Betriebs 5 % des Lohnes als Werkzeugpau-
schale bekommen und sich dafiir entsprechendes Werkzeug besor-
gen mussen.

= Auf dem Holm der geknickten Leiter waren die zuléssige Tragfahig-
keit (150 kg) und die zulassigen Aufstellungsarten entsprechend
DIN EN 131 angefuhrt. Die Méglichkeit der Einhangung von Metall-
konsolen fur Gerustzwecke war in dieser Aufstellung nicht enthalten.

= Nach Angaben der Sicherheitsfachkraft war weder eine Prifung des
aufgestellten Gerlstes noch dessen Evaluierung durchgeflihrt wor-
den.

Durch diese Handlungsweise wurden die Bestimmungen uber die Ermittlung
und Beurteilung von Gefahren (§ 4 ASchG), die Bestimmungen Uber die
Benutzung von Arbeitsmitteln (§ 35 ASchG) und die Regeln Uber die Aufstel-
lung und Prifung von Gerusten (§§ 55 und 61 BauV) missachtet.

Der Arbeitgeber wurde schriftlich aufgefordert, die beschriebenen Mangel
abzustellen. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Aussprache mit
der Sicherheitsfachkraft und dem Betriebsleiter, wobei zugesichert wurde,
die aufgezeigten Mangel unverziglich zu beseitigen. Weiters erfolgte auch
eine Anzeige an die zustandige Staatsanwaltschaft. Diese sah keine Griinde,
ein Gerichtsverfahren einzuleiten, und legte die erstattete Anzeige zurtck.
Gemall ArblG erfolgte eine Anzeige an das oberste Organ, dem dieser
Betrieb der Gebietskdrperschaft untersteht. Dieses setzte das Arbeitsinspek-
torat Uber das Veranlasste auch umgehend in Kenntnis.
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Todlicher Absturz bei Dachdeckerarbeiten

Arbeiter eines Dachdeckerbetriebs waren mit der Neulattung und Anbringung
einer Dachpappe auf einem Dachstuhl einer zweistockigen Wohnhausanlage
beschaftigt. Ein Arbeitnehmer, der als Dachdeckergehilfe eingesetzt wurde
und mit dem Zureichen von Holzlatten beschaftigt war, stand ca. 1,5 m vom
Dachvorsprung entfernt auf einer Hilfslatte. Aus ungeklarter Ursache und
ohne Fremdeinwirkung sackte er plétzlich in sich zusammen und sturzte
riicklings vom Dach. Bei diesem Absturz erlitt er tédliche Verletzungen.

Bei der unverziglich durchgeflhrten Unfallerhebung wurde Folgendes fest-
gestellt: Das Dach wies eine Traufenhéhe von ca. 7 m und eine Dachnei-
gung von ca. 50° auf. Als Unfallursache wurde festgestellt, dass keine
SchutzmalRnahmen gegen Absturz von Menschen oder Material ergriffen
worden waren. Personliche Schutzausristung war zwar fir jeden Arbeitneh-
mer vorhanden, doch war sie von den Arbeitnehmern nicht angelegt worden.

Es erfolgten eine Anzeige gemaly § 84 StPO und eine Verwaltungsstrafan-
zeige, weiters eine schriftliche Aufforderung an den Arbeitgeber und auch
eine eingehende persdnliche Beratung des Arbeitgebervertreters. Dieser
zeigte sich aber in Bezug auf die notwendigen erforderlichen gesetzlichen
SchutzmalRnahmen nicht einsichtig (Argument: ,Die personliche Schutzaus-
rustung behindert meine Arbeitnenmer beim Arbeiten.“). Bei einer neuerli-
chen Baustellenkontrolle wurden die gleichen gesetzlichen Mangel wie bei
der Unfallerhebung festgestellt. Es musste daher neuerlich Verwaltungsstraf-
anzeige erstattet werden.

Absturz bei Dachsanierungsarbeiten

Arbeithehmer eines Zimmereibetriebs waren mit Dacharbeiten (Dachboden-
ausbau und Dachsanierung) an einem Wohnhaus beschaftigt, bei denen
mehrere Unternehmen tatig waren. Bei den Vorbereitungsarbeiten zur
Anbringung von Dachschutzblenden (Absturzsicherung) im Traufenbereich
verlor ein Arbeithnehmer das Gleichgewicht und stirzte ab. Die Absturzhthe
betrug ca. 6 m. Der Arbeitnehmer wurde durch diesen Absturz schwer ver-
letzt.

Bei der sofort durchgefiihrten Erhebung wurde festgestellt, dass keine
SchutzmalRnahmen gegen den Absturz von Arbeitnehmer/innen ergriffen
worden waren, obwohl diese bereits bei der Errichtung einer Absturzsiche-
rung erforderlich sind. Weiters fehlte ein entsprechender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan. Ubertreten wurden dadurch § 87 BauV und §7
BauKG.
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Neben einem Aufforderungsschreiben erfolgten eine Anzeige an die Staats-
anwaltschaft und eine Verwaltungsstrafanzeige. Auch gegen den Bauherrn
wurde eine Verwaltungsstrafanzeige erstattet.

Verbrennungen durch heiRes Zementmehl

Ein Arbeithehmer eines Zementwerkes wurde vom Leitstand der Anlage auf-
grund eines Stopfervoralarmes beauftragt, einen Kontrollgang bei der Kalzi-
natorleitung durchzuflihren. Ein Stopfervoralarm wird ausgeldst, wenn es zu
einem Druckanstieg in einer Leitung kommt, der auf eine drohende Verstop-
fung hinweist. Als der Arbeithehmer eine der Stocherdffnungen kontrollierte
und den Verschluss 6ffnete, trat aufgrund des erhéhten Druckes durch den
Verstopfungsaufbau in der Leitung Zementmehl aus. Aufgrund der Tempe-
raturverhaltnisse (ca. 800 °C) verhalt sich das Mehl wie ein fllissiges
Medium. Der Arbeitnehmer erlitt trotz der angelegten Hitzeschutzkleidung
Verbrennungen am Kérper und an den FifRen.

Bei der Erhebung wurde festgestellt, dass die Stocherdffnungen im Unfallbe-
reich bereits so verandert worden waren, dass bei einem neuerlichen Storfall
der Deckel als ,Schutzschild“ wirkt. Durch Anderung der Deckelscharniere,
die nun an der Zugangsseite angebracht sind, wird beim Offnen der Sto-
cheroffnung ein Koérperschutz des Arbeitnehmers durch den Deckel bewirkt.
Diese MalRnahmen werden auch bei den Ubrigen Stocherdffnungen, die ein
ahnliches Gefahrenpotential aufweisen, durchgefiuhrt werden. In weiterer
Folge wird auch versucht werden, die Fluchtwegsituation im Rahmen der
baulichen Gegebenheiten zu verbessern.

Daruber hinaus wurde bereits die Anschaffung einer verbesserten Hitze-
schutzkleidung auch fur derartige Kontrollgange in die Wege geleitet. Auf-
grund der vorgelegten Unterlagen soll die neue Hitzeschutzkleidung bis zu
1 000 °C standhalten.

Aufgrund dieser vorbildlichen Nachevaluierung durch den Betrieb war vom
Arbeitsinspektorat nur mehr deren schriftliche Dokumentation in den Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumenten zu veranlassen.

Tod durch Kranballast

Auf einer Baustelle wurde an einem Freitag ein Schnellbaukran angeliefert
und fur die Aufstellung bereitgehalten. Neben dem Kran wurden die Ballast-
gewichte (zehn Stick a 1,5 t) Gbereinander gelagert und mit einem Bauzaun
umgeben. Am darauf folgenden Montag sollte ein Erdbauunternehmen eine
Wasserleitungskunette neben dem Kran graben und mit einer Verrohrung
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ausstatten. Anschlielend sollte an dieser Stelle der Kran auf einem Funda-
ment aufgestellt werden.

Die Wasserleitung sollte in einer Tiefe von 1,1 m verlegt werden und ca.
1,3 m neben den gelagerten Ballastgewichten vorbeigefihrt werden. Da in
dem Bereich lediglich die Leerverrohrung verlegt werden sollte, war es nicht
erforderlich, dass Arbeitnehmer in die Kiinette steigen.

Die Kunette wurde am Montagvormittag in einer Breite von 0,6 m und einer
Tiefe von 1,2 m gegraben. Gegen 14 Uhr war auch bereits das Rohr vorbe-
reitet, das in die Kiinette eingebracht werden sollte.

Zu diesem Zeitpunkt war der Baggerfahrer in einigen Metern Entfernung mit
Grabungsarbeiten beschéaftigt, als ein weiterer Arbeitnehmer direkt neben
den gestapelten Ballastgewichten aus ungeklartem Grund in die Kiinette
stieg. In diesem Augenblick rutschten die Gewichte in die Kiinette und begru-
ben den Arbeitnehmer unter sich.

Bei der unverzuglichen Erhebung durch das Arbeitsinspektorat wurde Fol-
gendes festgestellt: Die Tiefe der Kiinette betrug ca. 1,2 m, die Breite ca.
0,6 m und der Abstand zwischen den gelagerten Ballastgewichten und dem
Kinettenrand ca. 1 m. Der Boden war aufgrund der Regenfdlle vom
Wochenende aufgeweicht. Aufgrund des groRen Gewichtes der Kranballaste
hatte der Kiinettenrand nachgegeben und war die Kiinettenwand eingesturzt.

Eine AuBerachtlassung von Arbeitnehmerschutzvorschriften, insbesondere
von Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung, konnte nicht festge-
stellt werden. Es erfolgte eine entsprechende Stellungnahme an die zustan-
dige Staatsanwaltschaft.

Bei Leitschienenmontage todlich verletzt

Der Verunfallte war mit der Montage von Leitschienen auf der A1 beschaftigt.
Er befand sich zwischen einem Klein-LKW und dem Montage-LKW mit
Warnanhanger. Ein Sattelzugfahrzeug mit Aufleger naherte sich, teilweise
auf dem Pannenstreifen fahrend, dem Warnanhanger und fuhr ungebremst
in die stehende Fahrzeugkombination.

Durch die Wucht des Anpralls riss die Deichsel des Warnanhangers und der
Anhanger wurde zur Seite geschleudert. Anschlieend stie® das Sattelkraft-
fahrzeug gegen den Montage-LKW und schleuderte diesen mehr als 50 m
nach vorn. Der Verunfallte erlitt todliche Verletzungen. Alle Montagearbeiter
waren mit orangefarbener Schutzkleidung ausgestattet.
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Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges wurde von der Staatsanwaltschaft auf
freiem Fuld angezeigt.

Bei Dacharbeiten abgestiirzt

An einem Einfamilienhaus wurden Dachsanierungsarbeiten durchgeflhrt.
Das vorhandene alte Welleternitdach sollte erneuert werden. Es handelte
sich dabei um ein Satteldach mit ca. 30° Neigung und einer Traufenhdhe von
ca. 7,4 m. Ein Arbeitnehmer stieg durch eine Dachluke auf das Dach, um
das Welleternit zu entfernen. Das Dach war zum Unfallzeitpunkt nass und
rutschig, der Arbeitnehmer glitt auf der feuchten Dachhaut aus und fiel von
der Traufe auf den Vorplatz des Hauses. Als Folge des Absturzes erlitt er
todliche Verletzungen.

Die Arbeiten am Dach erfolgten ganzlich ohne Schutz- bzw. Sicherungsein-
richtungen gegen Absturz. Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehérde und
an die Staatsanwaltschaft wurde erstattet.

Verletzung beim Befiillen eines Bohrhammer-Akkumulators

In einem Unternehmen sollte der Akkumulator eines hydraulischen Bohrham-
mers (siehe Gesamtansicht) repariert werden. Dieser Akkumulator dient
dazu, die beim Bohren auftretenden StéRRe abzudampfen. Der Akkumulator
ist mit Stickstoff unter einem Druck von ca. 120 bar gefllt.
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Akkumulator

Gesamtansicht

Die Abdichtung erfolgt tGber eine Gummimanschette. Betriebsbedingt kann
diese Abdichtung (Gummimembran) undicht werden und muss daher von
Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Nach dem erfolgten Austausch muss der
Akkumulator wieder mit Stickstoff beflillt werden. Die folgende Abbildung
zeigt die Anordnung fir die Beflillung mit Stickstoff.
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Beflllung des Akkumulators mit Stickstoff

Beim Befiillen des Akkumulators Uber Stickstoffflaschen stellte der Verun-
fallte irrtimlicherweise einen zu hohen Druck ein. Diesem Uberhdhten Druck
hielt die Gewindeverbindung des Deckels des Akkumulators nicht stand. Der
Deckel des Akkumulators wurde aus der Fullvorrichtung auf den Arbeitneh-
mer geschleudert, der dabei innere Verletzungen unbestimmten Grades
erlitt.

Der Unfall ist darauf zuriickzufihren, dass die Befiilleinrichtung mit keiner
Druckbegrenzung ausgestattet war. Dazu kam, dass sich der Arbeitnehmer,
obwohl dies flir den Arbeitsvorgang nicht erforderlich war, unmittelbar vor
dem zu befillenden Akkumulator aufgehalten hatte. Auch war dieser Arbeits-
vorgang in der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren (Evaluierung) nicht
behandelt.

Vom Arbeitsinspektorat wurde durch einen schriftichen Auftrag an das
Unternehmen Folgendes veranlasst:

1. Umbau der Prifvorrichtung, sodass ein Uberfiillen (Uberschreitung
des zulassigen Druckes) nicht mehr maéglich ist.

2. Aufbau der Beflillvorrichtung so, dass sich der Arbeitnehmer nicht
mehr unmittelbar im Gefahrenbereich vor dem Akkumulator aufhalten
muss.

3. Aufnahme des Arbeitsvorganges in die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumente.

Todlicher Unfall bei Montage einer Aufzugsanlage

Im Neubau eines sechsgeschossigen Objektes sollte von zwei Arbeitneh-
mern eines Aufzugsbetriebes im vorgesehenen Aufzugsschacht eine Auf-
zugsanlage montiert werden. Fir die Durchflihrung der Aufzugsmontage war
in jedem Geschoss ein Gerustbelag errichtet worden.

29



44 von 184

[11-34 der Beilagen XXII1. GP - Bericht - Hauptdokument

ALLGEMEINER BERICHT

30

Zum Unfallzeitpunkt sollte im letzten Geschoss des Aufzugsschachtes ein
ca. 160 kg schwerer Aufzugsmotor auf die hieflr vorgesehenen Konsolen
gehoben werden. Normalerweise wird diese Tatigkeit unter Zuhilfenahme
eines Elektrohebezeuges durchgeflihrt. Aus Platzgriinden war jedoch dieses
Hilfsmittel zum Hochheben der Last vorher abgebaut worden, sodass nun-
mehr dieser Motor von Hand aus hinaufgehoben werden sollte, weshalb die
beiden Arbeitnehmer des Aufzugsbetriebs zwei Arbeithehmer eines Baube-
triebs ersuchten, ihnen dabei zu helfen.

Beim Hochheben des Aufzugsmotors entglitt dieser den Arbeitnehmern und
fiel aus einer Hohe von ca. 0,5 m auf den Gerlstbelag. Dieser stofRRartigen
Belastung hielt der Gerlstbelag in der obersten Etage nicht stand. In der
Folge stirzten die Arbeitnehmer einschlielich des Motors Uber flnf
Geschosse ab, da auch die unteren Gerustbelage der Belastung nicht stand-
hielten. Dabei wurden drei Arbeitnehmer schwer verletzt.

Der Unfall ist darauf zurlickzufiihren, dass

1. der geplante Arbeitsablauf an Ort und Stelle gedndert wurde (anstelle
des Hochhebens des Motors mit dem Hebezeug wurde versucht, den
Motor handisch hochzuheben),

2. das Gerust statisch nicht so ausgelegt war, dass es den mdglichen
auftretenden Belastungen standgehalten hatte.

Vom Arbeitsinspektorat wurde veranlasst, dass

1. die Geruste entsprechend den auftretenden Beanspruchungen unter
Zugrundelegung ausreichender Sicherheit gemafl den anerkannten
Regeln der Technik bemessen sein missen und

2. die Evaluierung den geanderten Arbeitsbedingungen rechtzeitig
angepasst wird.

Weiters wurden Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehdrde und an das
Bezirksgericht erstattet.

Saureunfall in einem Betrieb

Zwei Arbeitnehmer waren mit dem Nachflllen von 96 %iger Schwefelsaure
aus einem 1 000 I-Behalter mittels Pumpe in die Beizbader beschaftigt.
Dabei platzte der druckseitige Verbindungsschlauch zwischen Pumpe und
fest verlegter Kunststoffleitung. Durch die austretende Schwefelsdure erlitten
beide Arbeitnehmer starke Veratzungen im Gesicht und an den Armen.

Bei der Erhebung durch das Arbeitsinspektorat wurde festgestellt, dass der
Absperrhahn beim Ubergang vom Schlauch zur fest verlegten Leitung irr-
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timlich nicht gedffnet wurde, sodass ein Uberdruck entstand. Die erforderli-
che persoénliche Schutzausristung (saurebestandiger Mantel sowie Schutz-
helm mit Gesichtsschutz) war zwar vorhanden, wurde aber nicht getragen.

Im Zuge der weiteren Unfallerhebung wurde festgestellt, dass die mit Druck-
luft betriebene Pumpe einen Druck von maximal 3,4 bar aufbaut, der
Schlauch aber ohnedies flir 15 bar geeignet war, somit dem Druck widerste-
hen hatte missen.

Die Anfrage beim Lieferanten und eine Produktabfrage im Internet haben
ergeben, dass der verwendete Schlauch zwar fiir die Durchleitung von Reini-
gungsmittel und leichten Chemikalien, jedoch keineswegs fur Schwefelsaure
mit einer Konzentration von 96 % geeignet war. Die Ursache fir den Unfall
war also nicht der Uberdruck durch den geschlossenen Absperrhahn, son-
dern die Nichteignung des verwendeten Arbeitsmittels.

Das Arbeitsinspektorat verlangte mit schriftlicher Aufforderung, unverziglich
einen geeigneten Schlauch einzubauen, sowie die Unterweisung der Arbeit-
nehmer/innen Uber die Verwendung der personlichen Schutzausristung.
Weiters wurden Strafanzeigen bei der Bezirksverwaltungsbehérde und
gemal § 84 StPO erstattet.

Todlicher Stromschlag im Wasser

In einer Hafenanlage am Neusiedler See war ein Installateur gemeinsam mit
einem Lehrling mit dem Auftrag beschaftigt, an den Holzstegen der Bootslie-
geplatze Wasseranschlisse herzustellen.

Da der Installateur die Wasserleitung an der Unterseite des Steges vermu-
tete, stieg er ins brusttiefe Wasser, um von dort aus ein T-Stiick in die beste-
hende Wasserleitung einzusetzen. Unter dem Steg sah er mehrere Leitun-
gen mit relativ geringem Durchmesser und eine schwarze, weitaus dickere
Leitung. Vermutlich identifizierte er die diinneren Leitungen als Elektrokabel
und schloss daraus, dass die dickere Leitung die gesuchte Wasserleitung
ware. Bei dem Versuch, diese Leitung mit einer Rohrschere zu durchschnei-
den, erlitt er einen tddlichen Stromschlag, weil es sich nicht um das Wasser-
leitungsrohr, sondern um ein Strom flhrendes Niederspannungskabel han-
delte. Die Wasserleitung verlief in diesem Bereich der Anlage am Seegrund.

Bei der Erhebung durch das Arbeitsinspektorat stellte sich heraus, dass das
betreffende Kabel nicht durch eine Fehlerstrom-Schutzvorrichtung geschiitzt
war. Bei naherer Besichtigung zeigte sich allerdings, dass in diesem
Abschnitt der Energieverteilung - das Kabel diente als Zuleitung zu einem
Verteilerkasten - kein FI-Schalter erforderlich war. Uberdies hatte nach Beur-
teilung durch einen Sachverstandigen der AUVA in diesem speziellen Fall
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(der Verunglickte stand bis zur Brust im Wasser) ein handelsiblicher FI-
Schalter die tédliche Folge des Stromschlages wahrscheinlich nicht verhin-
dern kénnen.

Unfall an einer Betonrohranlage

In einem Betonwerk, welches auf die Herstellung von Betonrohren speziali-
siert ist, war ein Arbeithehmer an einer so genannten Rohrformmaschine
beschaftigt. Er flihrte diese Tatigkeit laut Aussage des Arbeitgebers schon
seit vielen Jahren durch. Um feststellen zu kdnnen, ob sich genug Beton in
der Schalung befindet, und um anschlielend das Rohr fertig zu stellen,
beugte sich der Arbeitnehmer Uber die Schalung. Dieser ,Kontrollblick® ist in
den Bedienungsvorschriften der Maschine ausdrucklich gefordert. Aus
anfangs ungeklarter Ursache fiel der Presskopf der Rohrformmaschine nach
unten und klemmte den Arbeitnehmer am Rumpf so stark ein, dass er noch
am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Die gegenstandliche Maschine befindet sich seit 1983 in diesem Betonwerk
im Einsatz. Veranderungen an der Betonrohrmaschine waren laut Aussage
der Betriebsleitung nicht vorgenommen worden.

Da die Unfallursache, wie schon erwahnt, anfangs unklar war, wurde von der
Staatsanwaltschaft ein Sachverstandiger fiir Maschinenbau zugezogen. Die-
ser fuhrte noch am Unfalltag Ermittlungen durch. Nach umfangreichen
Demontagearbeiten konnte festgestellt werden, dass einige Schrauben eines
Hydraulikflansches gebrochen waren.

Durch den Bruch der Schrauben des Hydraulikflansches war das Hydraulik-
system plotzlich drucklos, wodurch der Presskopf herabfiel. Der Sachver-
standige fur Maschinenbau erklarte noch am Unfalltag, dass er ein derartiges
Bruchbild noch nicht gesehen habe. Es war nicht auszunehmen, ob es sich
um einen Dauer- oder Gewaltbruch oder, wie sonst Ublich, um eine Kombi-
nation aus beiden (erst Dauer- dann Gewaltbruch) handelt.

Der eingeschaltete Ziviltechniker Uberprifte neben den vom Arbeitgeber zur
Verflgung gestellten Maschinenplanen und -beschreibungen die gebroche-
nen Schrauben noch naher und kam in seinem spater vorgelegten schriftli-
chen Gutachten zum Schluss, dass diese hinsichtlich ihrer Dimension und
Gulteklasse vom Hersteller richtig bemessen und ausgebildet waren, der
Unfall vom Arbeitgeber somit nicht zu verhindern gewesen ware.
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Schwerer Arbeitsunfall beim Umgang mit Atznatron

Ein Arbeitnehmer, der beim Ansetzen einer Reinigungslésung Atznatron
(= Natronlauge) verschittet hatte, rutschte am nassen Fullboden aus und
stiirzte, wobei ein Teil seiner Kleidung mit dem Atznatron in Kontakt kam. Da
der betroffene Arbeitnehmer sich der Gefahrlichkeit dieses Arbeitsstoffes
nicht bewusst war und auch keine Schmerzen versplrte, arbeitete er weiter,
ohne seine Kleidung zu wechseln und die betroffenen Hautpartien ausrei-
chend mit Wasser zu spllen. Nach etwa eineinhalb Stunden bemerkten
Arbeitskollegen eine Rétung der Arme des verunfallten Arbeitnehmers. Als
schlieBlich die erforderlichen Erste-Hilfe-MalRinahmen eingeleitet wurden, war
bereits ein Teil der Rumpfmuskulatur (v. a. Gesal und Riicken) so stark ver-
atzt, dass Gewebetransplantationen erfolgen mussten.

Der Arbeitnehmer war Leiharbeiter und erst den zweiten Tag in der Arbeits-
statte eingesetzt, in der er verunfallte. Seine Ubliche Tatigkeit erforderte kei-
nen Umgang mit Atznatron.

Bei Arbeitsantritt im Beschaftigerbetrieb erfolgte keine nachweisliche Unter-
weisung Uber die moglichen Gefahrdungen beim Umgang mit Sduren und
Laugen und die sofort zu erfolgenden Erste-Hilfe-MaRnahmen. Der Erfah-
rungsstand des Arbeitnehmers beziiglich dieser Thematik war nicht bekannt
und wurde auch nicht Uberpruft. Etwaige schriftliche Arbeitsanweisungen am
Arbeitsplatz fehlten (§ 14 ASchG).

Zur Vermeidung derartiger Unfalle forderte das Arbeitsinspektorat folgende
Maflnahmen:

= Nochmalige Unterweisung der Arbeitnehmer/innen Uber die Gefahren
im Umgang mit Sauren und Laugen,

= Erstellung einer schriftlichen Arbeitsanweisung fir den Reinigungs-
vorgang,

= Uberpriifung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren.

Es erfolgte eine Sachverhaltsdarstellung an das zustandige Bezirksgericht.

Auch gute elektrotechnische SicherheitsmaRnahmen bieten keinen
absoluten Schutz gegen die Konsequenzen leichtsinnigen Handelns

Der Leiter eines Gartenmarktes wollte eine Uber einem Notausgang mon-
tierte defekte Rettungszeichenleuchte demontieren. Die Leuchte wird in Dau-
erschaltung Uber eine dreiadrige Kunststoffmantelleitung mit Netzspannung
und bei Netzausfall Uber eine netzunabhangige Stromversorgungsanlage mit
Gleichstrom versorgt. Ohne die Anlage spannungsfrei zu schalten, klemmte
der Arbeitnehmer von einer Aluminium-Stehleiter aus die in ca. 2,5 m Hohe
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befestigte Leuchte ab, beriihrte dabei die spannungsfliihrende Phase und
geriet in den Stromkreis.

Der Stromfluss erfolgte iber den linken Daumen und die rechte Hand, wel-
che die Stahlkonstruktion des Gewachshauses berihrte, und war so intensiv,
dass er nicht mehr loslassen konnte (Schutzmaflinahme: Nullung mit Zusatz-
schutz FI — 30 mA). Schlieldlich gelang es dem Mann, sich durch einen
Sprung von der Leiter aus der Gefahrensituation zu befreien. Nach Erstver-
sorgung durch den Notarzt wurde er ins Landeskrankenhaus zur Beobach-
tung eingeliefert. Er konnte noch am selben Tag das Krankenhaus wieder
verlassen, erlitt aber eine tiefe Strommarke (Verbrennung der Haut und des
darunter liegenden Gewebes) am Daumen.

Der Unfall ist darauf zurlickzufiihren, dass von einem elektrotechnischen
Laien ohne Freischalten und Feststellen der Spannungsfreiheit (Verstol3
gegen zwei der ,5 Sicherheitsregeln® fir Arbeiten im spannungsfreien
Zustand) Arbeiten an einer elektrischen Anlage vorgenommen wurden. Der
Unfall zeigt deutlich, dass auch Fehlerstromschutzschalter geringer Ausldse-
stromstarke keinen absoluten Schutz bieten, wenn spannungsfiihrende Teile
berthrt werden. Die in diesen Fallen auftretenden Korperstrome kénnen zu
Verkrampfungen der Muskulatur, zu Verletzungen, wie Strommarken, und
bei erhdhten Standplatzen zum Absturz und damit zu wesentlich schwereren
Verletzungen flhren.

Der Arbeitgeber wurde beauftragt, die Arbeitnehmer/innen tber die Gefahren
und Wirkungen des elektrischen Stromes zu unterweisen und zu beauftra-
gen, Arbeiten an elektrischen Anlagen nur durch befugte fachkundige Perso-
nen durchflihren zu lassen, sowie die Ermittlung und Beurteilung der Gefah-
ren entsprechend anzupassen.

Berufskrankheiten

Allgemeines

Im Jahr 2005 wurden 1 146" (2004: 1 100) Krankheitsfalle als Berufskrank-
heitsfalle gemal § 177 Abs. 1 und Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG) von der AUVA anerkannt, bei der insgesamt
2 674 900 unselbstandig Erwerbstatige unfallversichert waren.

Gemal § 363 Abs. 3 ASVG wurden den zustandigen Arbeitsinspektionsarzt-
lichen Diensten von den Tragern der Unfallversicherung im Berichtsjahr ins-

" Die von der AUVA im Berichtsjahr als Berufskrankheiten anerkannten Erkrankungen schlieRen auch die Berufskrankheiten von unselb-
standig Erwerbstéatigen in jenen Arbeitsstatten mit ein, die nicht der Aufsicht der Arbeitsinspektion unterliegen. Versicherte unselbstan-
dig Erwerbstatige: Arbeiter/innen sowie Angestellte einschlief3lich der Vertragsbediensteten der Lander und Gemeinden sowie jener
Vertragsbediensteten des Bundes, deren Dienstverhaltnis vor dem 1.1.1999 begriindet wurde, jedoch ohne Beamtinnen und Beamte
und Bedienstete der OBB.
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gesamt 1 786 (1 825) Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit Gbermit-
telt, welche Beschaftigte betrafen, die der Aufsichtspflicht der Arbeitsinspek-
tion unterliegen. Von den Arbeitsinspektor/innen bzw. den Arbeitsinspekti-
onsarztlichen Diensten wurden insgesamt 91 (99) Erhebungen in Bezug auf
Berufskrankheiten durchgefiihrt.

Der Arbeitsinspektion gemeldete Verdachtsfalle von Berufskrankheiten 2004/05

02004 E12005

2.000

1.800

+= 1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

Anzahl der gemeldeten Verdachtsfalle

200

0

insgesamt Hauterkran- Larm/Schwer- Asthma
kungen horigkeit bronchiale

Quelle: Al; Grafik: Al

Von den 1146 von der AUVA 2005 anerkannten Berufskrankheitsfallen
waren 908 mannliche (79 %) und 238 weibliche Beschaftigte (21 %) betrof-
fen. In 58 Fallen verliefen die Berufskrankheiten todlich.

Anerkannte Berufskrankheitsfalle insgesamt und nach Geschlecht

So wie im Vorjahr nahm die Zahl der anerkannten Berufskrankheitsfalle im
Jahr 2005 laut AUVA weiter zu. Eine Ursache dafir ist, dass die Zahl der
Gehorschaden durch Larmeinwirkung gestiegen ist. Sie Ubertrifft seit nun-
mehr bereits vier Jahren die Anzahl der Hauterkrankungen und steht daher
bei den Berufserkrankungen mit 504 (418), das sind 44 % aller Berufser-
krankungen, an erster Stelle. Betroffen sind nach wie vor vor allem mannli-
che Beschaftigte (98 %), die insbesondere im Bauwesen, im Bereich Metall-
erzeugung und -bearbeitung, im Maschinenbau, im Bereich der 6ffentlichen
Verwaltung, Landesverteidigung und Sozialversicherung, bei der Be- und
Verarbeitung von Holz, im Bereich Herstellung und Verarbeitung von Papier
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und Pappe, Verlagswesen, Druckerei und Vervielféltigung, im Handel (inklu-
sive Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgitern) sowie bei
der Herstellung von Mdbeln, Schmuck, Musikinstrumenten und Sportgeraten
beschaftigt sind.

Die Anzahl der beruflich bedingten Hauterkrankungen ist im Berichtsjahr
gesunken. Mit 220 (260) Hauterkrankungen, das sind 19 % aller anerkannten
Berufskrankheitsfalle, steht diese Berufskrankheit weiterhin an zweiter Stelle.
Die Erkrankungen treten nach wie vor zum Grofteil bei weiblichen Beschaf-
tigten (64 %) bzw. im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (Frisiersalons,
Kdrperpflege, Wascherei und chemische Reinigung), im Gesundheits- und
Sozialwesen (Krankenhauser, Heime und sonstiges Sozialwesen), im Bau-
wesen, bei der Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, Getranken
und Tabakverarbeitung, im Handel (inklusive Instandhaltung und Reparatur
von KFZ und Gebrauchsgitern), im Beherbergungs- und Gaststattenwesen
sowie in der Metallerzeugung und -bearbeitung auf.

Von 112 auf 111 gering abgenommen hat die Anzahl der Erkrankungen an
Asthma bronchiale. Hingegen haben die Erkrankungen der tieferen Atem-
wege und der Lunge durch die Einwirkung chemisch-irritativ oder toxisch
wirkender Stoffe von 69 auf 71 leicht zugenommen.

Die Erkrankungen durch Einwirkung von Asbeststaub (Asbestose, bdsar-
tige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfelles und des
Bauchfelles) sind, wie erwartet, deutlich angestiegen, und zwar von 79 auf
105, was auf die jahrzehntelange Latenzzeit dieser bosartigen Erkrankungen
zurtickzufiihren ist. Dagegen sind die Erkrankungen durch Einwirkung von
Quarzstaub (Silikose, Siliko-Tuberkulose, Bronchialkarzinom) im Gegensatz
zum Vorjahr von 55 auf 33 gesunken, wobei vier Silikoseerkrankungen in
Verbindung mit Bronchialkrebs zusatzlich im Rahmen der Generalklausel
anerkannt wurden.
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Anzahl der anerkannten Berufskrankheitsfalle

Entwicklung der Berufskrankheiten insgesamt sowie der drei
haufigsten Berufskrankheiten 1995 - 2005
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Die Anzahl der Infektionserkrankungen, die Uberwiegend bei Beschéftigten
des Gesundheitswesens anerkannt wurden, ist gegentiber dem Vorjahr (40)
auf 25 gesunken; sie machen nunmehr 2 % aller anerkannten Berufserkran-
kungen aus. Bei den angefiihrten 25 Infektionserkrankungen handelte es
sich um 16 Hepatitiserkrankungen, und zwar um drei Hepatitis B- und um
dreizehn Hepatitis C-Erkrankungen, um sieben Tuberkuloseerkrankungen
und zwei Ubrige Infektionserkrankungen.
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Die haufigsten anerkannten Berufskrankheiten

2004 2005
Durch Larm verursachte Schwerhérigkeit 418 504
Hauterkrankungen 260 220
Durch allergisierende Stoffe verursachtes Asthma bronchiale 112 111
Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte Erkrankungen der
tieferen Atemwege und der Lunge 69 71
Bosartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfelles und des Bauch-
felles durch Asbest 46 53
Asbeststaublungenerkrankungen (Asbestosen) 33 52
Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen oder Silikatosen) 47 28
Infektionskrankheiten 40 25
Erkrankungen durch Erschitterung bei der Arbeit 7 13
Meniskusschaden bei Bergleuten nach mindestens dreijahriger regelmaniger Tatigkeit
unter Tag und bei anderen Personen nach mindestens dreijahriger regelmafiger Tatig-
keit in kniender oder hockender Stellung 6 10
Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel der Knie- oder Ellbogengelenke durch
standigen Druck oder stéandige Erschutterung 6 8
Von Tieren auf Menschen Ubertragbare Krankheiten 1 6
Berufserkrankungen gemaR § 177 Abs. 2 ASVG (Generalklausel) 9 6
Staublungenerkrankung in Verbindung mit aktiv-fortschreitender Lungentuberkulose
(Siliko-Tuberkulose) 8 5
Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA).
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Im Jahr 2005 wurden sechs Erkrankungen von Beschaftigten gemal § 177
Abs. 2 ASVG, der so genannten Generalklausel, als Berufskrankheit von
der AUVA anerkannt. Bei vier der anerkannten Generalklauselfalle handelt
es sich um Lungenkrebserkrankungen nach Quarzstaubexposition von
Arbeithehmern, die in erster Linie als Steinmetze und Mineure im Steinbruch
und im Bergbau tatig waren. Diese Erkrankungen mussten nach der Gene-
ralklausel anerkannt werden, da die Lungenkrebserkrankung durch Quarz-
staub nach wie vor noch nicht in die Liste der Berufserkrankungen aufge-
nommen ist. Bei einer weiteren Erkrankung handelt es sich um ein Adeno-
karzinom der Nasennebenhdhlen mit Metastasen in der Lunge bei einem
Holzarbeiter und bei einer Erkrankung um Metalldampffieber bei einem
Schlosser im Stralenbau.

Die aufgetretenen 58 Todesfalle sind hauptsachlich auf schwere Erkrankun-
gen der Lunge und der Atemwege zuriickzufihren. Die Zunahme erklart sich
einerseits durch die jahrzehntelange Latenzzeit zwischen der Exposition
gegenlber Krebs erzeugenden Arbeitsstoffen (Asbest, Chrom, Quarzstaub,
Hartholzstaub) und dem Auftreten einer Krebserkrankung und dadurch, dass
seit dem Jahr 2002 von der AUVA ein dsterreichweites Nachsorgeprojekt fur
ehemalige Asbestarbeiter/innen, die nicht mehr Gber ihre Betriebe erreichbar
sind, durchgeflihrt wird. Sieben Beschaftigte verstarben an Asbeststaublun-
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generkrankung (Asbestose) und 24 Arbeithehmer/innen an bdsartigen
Erkrankungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfelles und des Bauch-
felles nach Asbestexposition. Acht Arbeithehmer verstarben an einer Quarz-
staublungenerkrankung (Silikose oder Silikatose), weitere drei Arbeithehmer
an einer Silikose in Verbindung mit einer aktiv-fortschreitenden Lungentuber-
kulose sowie sechs Beschaftigte an einer Silikose mit Ausbildung von Lun-
gen-, Bronchial- und/oder Plattenepithelkarzinom nach Einwirkung von
Quarzstaub (drei davon wurden im Rahmen der Generalklausel anerkannt).
Zwei mannliche und eine weibliche Beschéaftigte verstarben an einer Erkran-
kung nach Einwirkung von Chrom-VI-Verbindungen, zwei Arbeithehmer an
durch allergisierende Stoffe verursachtem Asthma bronchiale, zwei Arbeit-
nehmer an einer Erkrankung der tieferen Atemwege, verursacht durch che-
misch-irritative oder toxische Stoffe, und zwei Arbeithnehmer an einem Ade-
nokarzinom der Nasennebenhohlen, verursacht durch Buchenholzstaub.

SchlieRlich verstarb noch eine Arbeitnehmerin an einer Hepatitis.

Anerkannte Berufskrankheitsfalle nach Erkrankung und Geschlecht 2005

%-Anteil

Manner Frauen Frauen
Durch Larm verursachte Schwerhérigkeit 495 9 2
Hauterkrankungen 79 141 64
Durch allergisierende Stoffe verursachtes Asthma bronchiale 71 40 36
Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lunge 55 16 23
Bosartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfelles
und des Bauchfelles durch Asbest 48 5 9
Asbeststaublungenerkrankungen (Asbestosen) 49 3 6
Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen oder Silikatosen) 28 0 0
Infektionskrankheiten 9 16 64
Erkrankungen durch Erschiitterung bei der Arbeit 12 1 8
Meniskusschaden bei Bergleuten nach mindestens dreijahriger regelma-
Riger Tatigkeit unter Tag und bei anderen Personen nach mindestens
dreijahriger regelmaRiger Tatigkeit in kniender oder hockender Stellung 10 0 0
Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel der Knie- oder Ellbogen-
gelenke durch standigen Druck oder standige Erschitterung 8 0 0
Von Tieren auf Menschen Ubertragbare Krankheiten 5 1 17
Berufserkrankungen gemaR § 177 Abs. 2 ASVG (Generalklausel) 6 0 0
Staublungenerkrankung in Verbindung mit aktiv fortschreitender Lungen-
tuberkulose (Siliko-Tuberkulose) 5 0 0
Erkrankungen betreffend sonstige Berufskrankheiten 28 6 18
Berufskrankheitsfalle insgesamt 908 238 21
Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

Bei der geschlechtsspezifischen Verteilung der Haufigkeit von anerkannten
Berufskrankheiten haben sich gegeniiber dem Vorjahr keine Anderungen
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ergeben. Die Hauterkrankung ist nach wie vor die haufigste Berufskrankheit
bei den weiblichen Beschaftigten, bei den mannlichen Beschaftigten liegt die
durch Larm verursachte Gehdérschadigung an erster Stelle.

Anerkannte Berufskrankheitsfalle nach Wirtschaftszweigen und
Geschlecht

Die haufigsten Berufskrankheitsfalle traten 2005 in folgenden Wirtschafts-
zweigen (bzw. Wirtschaftsunterabschnitten gemalR ONACE) auf:

Berufskrankheitsfalle nach Wirtschaftszweigen und Geschlecht 2005

Gesamt | Manner Frauen

Bauwesen 222 221 1
Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen; Maschi-

nenbau, Buromaschinen, EDV-Gerate, E-Technik, Optik, Fahrzeugbau 193 176 17
Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getréanken; Tabakverarbeitung 95 66 29
Sonstige 6ffentliche und personliche Dienstleistungen 88 5 83
Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und

Erden 78 69 9
Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgutern 61 47 14
Gesundheits-, Veterinar- und Sozialwesen 55 18 37

Herstellung von Mébeln, Schmuck, Sportgeraten, Spielwaren und sonstigen

Erzeugnissen; Recycling 51 47 4
Offentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung 42 39 3
Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen; Gummi- und Kunst-

stoffwaren 40 36 4
Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe, Verlagswesen, Druckerei und

Vervielfaltigung 34 32 2
Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Mébeln) 32 31 1
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 31 31 0
Realitatenwesen, Leasing, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleis-

tungen 27 18 9
Beherbergungs- und Gaststattenwesen 24 14 10
Land- und Forstwirtschaft 20 16 4

Herstellung von Textilien, Textilwaren und Bekleidung; Ledererzeugung und -ver-
arbeitung, Herstellung von Schuhen 18 12 6

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA).
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Bemerkenswerte Berufskrankheitsfalle

Chronische Niereninsuffizienz bei einem Arbeitnehmer in einer Glas-
schmelzerei nach Bleiexposition

Die jahrelange chronische Bleibelastung fihrte bei einem 41-jahrigen Auto-
spengler und -lackierer zu einer massiven Verschlechterung seiner chroni-
schen Nierenerkrankung (IgA Glomerulonephritis). Der Arbeitnehmer war 19
Jahre in einer Glasschmelzerei tatig und bei seiner Arbeit wiederholt bleiex-
poniert. Es wurden regelmaRig die gesetzlich vorgeschriebenen Bleiuntersu-
chungen durchgefiihrt und auch immer wieder erhéhte Bleiwerte im Harn
festgestellt, die jedoch nicht die festgelegten Grenzwerte Uberschritten.
Obwohl bei dem Arbeitnehmer seit 1997 eine Nierenerkrankung diagnosti-
ziert wurde, wurde der Beschaftigte weiterhin im bleiexponierten Bereich ein-
gesetzt. Diese fortgesetzte Exposition fihrte wahrscheinlich zu einer Ver-
schlimmerung der bestehenden Nierenerkrankung. Grundsétzlich sollten
Beschaftigte, die an einer Nierenerkrankung leiden, nicht in bleiexponierten
Bereichen eingesetzt werden.

Fiinf Krebserkrankungen nach Exposition gegeniiber 6-wertigem
Chrom und seinen Verbindungen in Zement und SchweiRrauch

Ein 41-jahriger Lackierer und Spengler erkrankte nach ca. 8-jahriger Exposi-
tion gegenuber zinkchromathaltigen Lacken an einem Karzinom in der Mund-
hohle. Seit Beginn seiner Lehrzeit fuhrte er Lackierarbeiten in einem Betrieb
durch, welcher auf LKW und Busse spezialisiert war, die aufgrund ihrer
Grolie aulerhalb der Lackierkabine vorbereitet, grundiert und lackiert wur-
den. Die Werkstatte war von diesen groflen Aufbauten nahezu ausgefiillt,
sodass kaum ausreichendes Luftvolumen zur Verfugung stand - Absaugun-
gen in diesem Bereich gab es nicht. Es wurden die damals tblichen bleihalti-
gen Lacke verwendet sowie zinkchromathaltige Grundierungen im Spritzver-
fahren aufgetragen. Das so genannte Airless-Verfahren gab es damals noch
nicht, sodass grof’e Lackmengen verspriht wurden. Der Zinkchromatgrund
wurde dann ohne Absaugung und Atemschutzmaske geschliffen und
anschlielend wurde lackiert. Auch cadmiumhaltige Haftgrundierungen wur-
den verarbeitet. Weitere Tatigkeiten waren: Kitten mit Polyesterfiiller, Schlei-
fen, Schneiden, Schweilien, Loten, Biegen und Entrosten mittels Winkel-
schleifer und Drahtbirste sowie die Bearbeitung von Aluminium- und Kunst-
stoffteilen. Im Jahr 2003 wurde bei dem Arbeitnehmer ein Karzinom in der
Mundhéhle diagnostiziert. Es wurde eine massive operative Therapie nach
Chemotherapie durchgefuhrt. Im Rahmen dieser Operation wurde die Hals-
und Schultermuskulatur sowie der Trapezmuskel grof3teils entfernt, sodass
daraus eine massive Einschrankung der Beweglichkeit der Halswirbelsaule
entstanden ist. Dadurch kann er nicht nur den Kopf schlecht bewegen, son-
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dern muss auch eine Einschrankung der Beweglichkeit der Schulter hinneh-
men. Die Minderung der Erwerbsfahigkeit wurde im Berichtsjahr mit 70 %
anerkannt.

Ein weiterer 66-jahriger Arbeitnehmer verstarb an den Folgen eines Bron-
chuskarzinoms, nachdem er in den 70iger Jahren bei der Herstellung von
Aminoplastmasse gegeniiber Asbest exponiert war (wurde als Fullstoff
zugesetzt). Weiters wurden Pigmente, die Blei, Cadmium, Selen oder sechs-
wertiges Chrom enthielten, in Pulverform (teils mit Schaufeln, teils in Sacken)
handisch von den einzelnen Maschinenfiihrern zugegeben. Er verstarb nach
2-jahriger Erkrankung.

Ein 59-jahriger Arbeitnehmer war in den 50er und vor allem in den 60er Jah-
ren neun Jahre als Stoffprifer in einer Zementmihle eingesetzt. Es bestand
eine Exposition gegenuber karzinogenem Chromat als Bestandteil von
Zement. Der Arbeithehmer war in unmittelbarer Nahe zu den Produktions-
und Forderanlagen beschaftigt und deshalb massiv staubexponiert. Er
erkrankte 2003 an einem Adenokarzinom der Lunge.

Eine 74-jahrige Arbeitnehmerin war 20 Jahre in der Galvanotechnik tatig. Es
wurden Kupferrohre mit Petroleum gereinigt und im Strombad vernickelt und
verchromt. Dabei wurden die aufsteigenden Dampfe bei fehlender Absau-
gung eingeatmet. Aufgrund von Veratzungen im Nasen- und Rachenraum
musste diese Arbeit 1970 beendet werden. Bei der Arbeitnehmerin wurde
2004 ein Plattenepithelkarzinom der Lunge festgestellt und sie verstarb im
Jahr darauf.

Hautkrebs nach jahrelanger Sonnenbestrahlung

Ein 71-jahriger Arbeitnehmer war nach Abschluss der Pflichtschule bis 1992
jahrelang als StralRenarbeiter tatig. Er war haufig auf StralRenbaustellen star-
ker Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Sonnenschutz wurde dabei nicht zur
Verfugung gestellt. Vor ca. 20 Jahren wurde ein Hautkrebs an der Unterlippe
festgestellt und operativ im Gesunden entfernt. In der Folge traten jedoch
immer wieder Hautkarzinome an den Ohren und im Gesicht auf, sodass der
Arbeithehmer Uber Jahre in Behandlung in der Hautambulanz stand.

Karzinom im Bereich der Nasenhaupt- und Nasennebenhohle bei
Arbeitnehmern in Tischlereien

Bei einem finfundvierzigjahrigen Tischler traten nach ca. dreiligjahriger
Tatigkeit in einer Tischlerei, in der zu mehr als der Halfte Hartholzer wie
Buche und Eiche bearbeitet werden und keine Absaugungen oder Atem-
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schutzmasken zur Verfugung standen, eine Behinderung der Nasenatmung
und ein Druckgefiihl am linken Nasenflligel auf. Weitere abklarende Untersu-
chungen ergaben die Diagnose Nasenkrebs mit Ausbreitung in die Schadel-
Basis. Mehrere Operationen waren bisher notwendig; aufgrund des stark
beeintrachtigten Allgemeinzustandes ist der Erkrankte seit langem nicht
mehr arbeitsfahig. Im Berichtsjahr wurde bei diesem Arbeitnehmer die
Berufskrankheit ,Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nebenhoéhlen durch
Staub von Buchen- oder Eichenholz® anerkannt. Die Staubbelastung war
besonders bei den maschinellen Bearbeitungsvorgangen dieser Holzer sehr
hoch. Diese Art von Tumor nimmt seinen Ausgang meist von der mittleren
Nasenmuschel, wobei durch eine chronische Staubbelastung der Nasen-
schleimhaut der Selbstreinigungsmechanismus der Nase gestort wird und
daher der deponierte Holzstaub langer verweilt, wodurch der Kontakt mit
dem Krebs erregenden Arbeitsstoff verlangert wird. In der Tischlerei wurden
nach einer Neuubernahme alle Maschinen mit Absaugungen mit Abluftfih-
rung ins Freie ausgestattet, sodass die gesetzlich geforderten Grenzwerte
seither eingehalten werden.

Ebenso an einem Adenokarzinom ist ein 40-jahriger Arbeitnehmer nach 8-
jahriger Tatigkeit als Baumdbeltischler (ab 1979 Tischlerlehre und anschlie-
Rend als Tischler) durch starke Exposition gegenliber Buchen- oder Eichen-
holzstaub erkrankt. Obwohl der Arbeitnehmer seine Tatigkeit als Tischler im
Jahre 1987 eingestellt hat, musste er seit 2003 eine zunehmende Behinde-
rung der Nasenatmung hinnehmen, welche durch ein Adenokarzinom
bedingt war. Es folgte eine Strahlentherapie. Der Arbeitnehmer hat derzeit
weder einen Geruchs- noch einen Geschmackssinn und kann lediglich Tem-
peraturunterschiede der Nahrung wahrnehmen.

Ein 53-jahriger Tischler erkrankte nach 38 Jahren Staubexposition. Nach
einer Operation und Bestrahlungstherapie des Adenokarzinoms leidet der
Arbeitnehmer an einem Verlust des Geruchssinnes (Anosmie), einer Behin-
derung der Nasenatmung und auch an einer aufieren Entstellung und
leichten Schluckbeschwerden. Die Minderung der Erwerbsfahigkeit wurde
mit 30 % anerkannt.

Bei einem 49-jahrigen Tischler fuhrte die 35-jahrige Tatigkeit als Bau- und
Méobeltischler (auch viele Lackier- und Beizarbeiten) ebenfalls zu einem Ade-
nokarzinom und einer Minderung der Erwerbsfahigkeit von 20 %.

Pleuramesotheliom bei einer Friseurin

Eine 51-jahrige Arbeitnehmerin erkrankte nach 24-jahriger Tatigkeit als Fri-
seurin an einem Pleuramesotheliom. Die Frau berichtete, dass sie ab 1980
in der Nahe eines Asbest verarbeitenden Betriebes beschaftigt war und hau-
fig ab ca. 16 Uhr hauptsachlich Mannertrockenhaarschnitte bei Beschaftigten
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dieses Betriebes durchflihrte. Die Beschaftigten kamen haufig noch in
Arbeitskleidung zum Haarschnitt. Da die Arbeitskleidung meist noch stark mit
Asbestfaserstaub kontaminiert war, kam es beim Ausbursten bzw. Fénen zu
einer betrachtlichen Asbeststaubexposition. Bei der Arbeitnehmerin wurde im
Jahr 2004 im Rahmen der Nachsorgeuntersuchungen der AUVA ein Pleura-
mesotheliom festgestellt und anschlieRend operiert. Sie litt danach aber noch
lange an thorakalen Schmerzzustanden. Die Berufskrankheit wurde 2005
anerkannt.

Gehorschadigung durch Musikeinwirkung bei einer Kellnerin

Eine 38-jahrige Arbeitnehmerin arbeitete zehn Jahre in verschiedenen Loka-
len als Serviererin. Sie war in diesen Lokalen zum Teil stundenlang sehr lau-
ter Musik ausgesetzt. Dies fuhrte zu einer Gehdrschadigung, welche im
Berichtsjahr als Berufskrankheit anerkannt wurde, und zu einer larmbeding-
ten Minderung der Erwerbsfahigkeit von weniger als 10 %.

Polyneuropathie bei Siebdruck- und Spritzlackierarbeiten

Die 41-jahrige Arbeitnehmerin arbeitete zunachst in einer Abteilung, in der
Aufkleber fur Ski hergestellt wurden, und spater an einem Siebdruckarbeits-
platz, wo im Wesentlichen Verkehrszeichen und Plakate gedruckt wurden.
Anfang 2003 traten nach ca. 10-jahriger Tatigkeit bei der Arbeitnehmerin
Schwindel, Mudigkeit, Depression und Kopfschmerzen auf. Die Arbeitneh-
merin war zunachst in neurologischer und psychiatrischer Behandlung und
wurde unter anderem mit Antidepressiva behandelt und erst im Mai 2004
wurde durch den Hausarzt ein Zusammenhang mit ihrer jahrelangen Exposi-
tion gegeniber Lacken und Losemitteln hergestellt. Es wurde schlief3lich
eine periphere sensible und auch zentrale Polyneuropathie diagnostiziert, die
durch eine verzdgerte Nervenleitgeschwindigkeit objektiviert wurde. Seit dem
Zeitpunkt ihres Arbeitsplatzwechsels bildeten sich die Symptome zurick,
eine depressive Symptomatik ist seither nicht mehr vorhanden und ihre
Lebensqualitat ist stark gestiegen.

Metalldampffieber bei einem Autospengler und Schlosser

Ein 46-jahriger Arbeitnehmer war als Aufendienstmitarbeiter im Bereich der
Stralienerhaltung seit 1991 mit diversen Reinigungs- und Absperraufgaben
sowie mit dem SchweilRen, hauptsachlich mit Schutzgas, betraut. Im Bereich
der Strallenverwaltung werden meist verzinkte Metalle geschweil’t (Feuer-
verzinkung als wirksamer Korrosionsschutz). Dabei kam es 6fters zum Ein-
atmen von zinkhaltigem Rauch. Nach mehrmaligem Auftreten von Fieberan-
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fallen und Gelenkschmerzen nach grélkeren Schweilarbeiten wurde der
Arbeitnehmer selbst aktiv und forderte eine Absaugung. Diese wurde ihm
schlief3lich im Sommer 2004 vom Dienstgeber zur Verfigung gestellt und ein
Raumluftventilator Gber dem Schweilbereich eingebaut. Ebenso wurde per-
sonliche Schutzausristung (Schutzmaske FFP2) verwendet. Der
Beschaftigte gibt an, seit dieser Zeit (Installierung der Absaugung) von
schwereren Anfallen verschont geblieben zu sein. Die Erkrankung Metall-
dampffieber, die auch als ,Zinkfieber“ seit Jahrzehnten bekannt ist, tritt beim
Schweilden von verzinkten Metallen in schlecht bellfteten Raumen auf. Die
Berufskrankheit wurde bei dem Arbeitnehmer 2005 anerkannt und es sollten,
da die derzeitige Absaugung gut ist, keine weiteren Fieberanfalle mehr auf-
treten.

Gesundheitsuiberwachung
(Eignungs- und Folgeuntersuchungen)

Allgemeines

Entsprechend den Bestimmungen des Arbeithehmerinnenschutzgesetzes
(ASchG) bzw. der Verordnung uUber die Gesundheitsiberwachung am
Arbeitsplatz (VGU) dirfen unselbstandig Erwerbstatige mit Tatigkeiten, bei
denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht und bei denen arbeitsmedizi-
nischen Untersuchungen prophylaktische Bedeutung zukommt, nur beschaf-
tigt werden, wenn durch eine arztliche Untersuchung (Eignungsuntersu-
chung) festgestellt wird, dass ihr Gesundheitszustand eine derartige
Beschaftigung zulasst. Diese Untersuchungen sind in bestimmten Zeitab-
stédnden, die in der genannten Verordnung geregelt sind, von erméchtigten
Arzt/innen durchzufiihren (Folgeuntersuchungen).

Eignungs- und Folgeuntersuchungen insgesamt und nach Einwirkungen
bzw. Tatigkeiten

Im Berichtsjahr wurden in 4 647 (2004: 4 950) Arbeitsstatten 56 138 (46 792)
Beschiftigte auf ihre gesundheitliche Eignung flr bestimmte Einwirkun-
gen und Tatigkeiten untersucht. Somit wurden um 9 346 Beschaftigte mehr
als 2004 untersucht, was vor allem auf eine Erhdhung der Anzahl jener
Beschaftigten zurlckzuflhren ist, die der Einwirkung durch chemisch-toxi-
sche Arbeitsstoffe (+ 9 345) und der Einwirkung gesundheitsgefahrdender
Staube (+ 552) ausgesetzt sind. Ebenso wurden mehr Beschaftigte unter-
sucht, welche Stoffen ausgesetzt sind, die Hautkrebs verursachen kénnen
(+ 81). Hingegen ist die Zahl der untersuchten Beschaftigten, die der Einwir-
kung von gesundheitsgefahrdendem Larm (- 507), und die Anzahl derer, wel-
che den Organismus besonders belastenden Einwirkungen bzw. Tatigkeiten
ausgesetzt sind, gesunken (- 125). Insgesamt wurden im Berichtsjahr bei
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4 436 weiblichen und 51 702 mannlichen Beschaftigten Untersuchungen

durchgefihrt.

Untersuchte Beschaftigte nach Einwirkungen bzw. Tatigkeiten

2004 2005
Chemisch-toxische Arbeitsstoffe 19.828 29.173
Quarz- oder asbesthaltiger Staub, Aluminium- oder Hartmetallstaub, Schweifrauch,
Rohbaumwoll- oder Flachsstaub 12.177 12.729
Larm (ohne wiederkehrende Untersuchungen)” 12.281 11.774
Tragen von Atemschutzgeraten, Tatigkeit in Gasrettungsdiensten, Grubenwehren oder
Gasschutzwehren; den Organismus besonders belastende Hitze; Druckluft- oder Tau-
cherarbeiten; Arbeiten unter Tage im Bergbau 2.188 2.063
Stoffe, die Hautkrebs verursachen kénnen 318 399
Insgesamt 46.792 56.138

unter Larmeinwirkung erfasst.
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

" Da seit 1.1.1995 die Befunde betreffend die wiederkehrenden Larmuntersuchungen nicht mehr an die Arbeitsinspektionsarztli-
chen Dienste Ubermittelt werden mussen, werden hier nur Beschaftigte mit Eignungsuntersuchungen vor Beginn der Téatigkeit

Die folgende Tabelle enthalt Detaildaten zu den chemisch-toxischen Arbeits-
stoffen und zu den gesundheitsgefahrdenden Stauben fur 2005:

Untersuchte Beschiftigte nach Einwirkungen im Detail 2005

Chemisch-toxische Arbeitsstoffe
davon

Blei

Chrom-VI-Verbindungen

Benzol

Toluol oder Xylole

Isocyanate

Gesundheitsgefahrdende Staube
davon

Quarz

Asbest

Hartmetall

Schweifdrauch

29.173

3.547
567
611

15.299

5.191

12.729

3.432
245
675

7.136

Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.
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Untersuchte Beschaftigte nach Wirtschaftszweigen

Untersuchte Beschiftigte nach den haufigsten Wirtschaftszweigen® 2005

Metallerzeugung, -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 10.366
Kokerei, Mineraldlverarbeitung; Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen; Gummi-

und Kunststoffwaren 7.127
Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgtitern 5.834
Bauwesen 5.250
Maschinenbau 3.923
Realitadtenwesen, Leasing, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen 3.822
Offentliche Verwaltung, Landesverteidigung und Sozialversicherung; Unterrichtswesen; Gesundheits-,

Veterinar- und Sozialwesen; Erbringung von sonstigen &ffentlichen und personlichen Dienstleistungen 3.580
Fahrzeugbau 3.446
Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden 2.814
Herstellung von Mébeln, Schmuck, Sportgeraten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling 2.780

" Wirtschaftsunterabschnitte gemal ONACE.
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Die arztlichen Untersuchungen ergaben, dass 28 (29) Beschaftigte flr diese
Tatigkeiten nicht geeignet waren.

245 Verwendungsschutz

Im Jahr 2005 wurden insgesamt 5 570 (2004: 6 688) Ubertretungen auf dem
Gebiet des Verwendungsschutzes (ohne Berlcksichtigung der Lenkerkon-
trollen) festgestellt. Damit sind diese gegeniber 2004 um rund 17 % zur(ck-
gegangen.

Beschiftigung von Kindern und Jugendlichen

Verbotene Kinderarbeit wurde in sechs Fallen (2004: drei Falle) festgestellt.
Die besonderen Schutzbestimmungen fiir Jugendliche wurden 2005 in 1 110
Fallen Ubertreten (2004: 1 197); davon betrafen 625 (56 %) Ubertretungen
das Beherbergungs- und Gaststattenwesen und 214 (19 %) den Bereich
Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgitern.

Mutterschutz

Gemall § 3 Abs. 6 des Mutterschutzgesetzes 1979 missen Arbeitgeber/in-
nen dem Arbeitsinspektorat die Schwangerschaft einer Arbeithnehmerin mit-
teilen. 2005 langten bei den Arbeitsinspektoraten insgesamt 33 339 (2004:
34 526) solcher Schwangerschaftsmeldungen ein; davon waren 30 330 Mel-
dungen von Arbeitgeber/innen, 946 Meldungen von Bundesdienststellen und
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2 063 Meldungen sonstiger Stellen (z.B. von Amtsarztinnen und Amtsarzten
sowie von Arbeitsinspektionsarztlichen Diensten).

Gemall § 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes 1979 darf eine schwangere
Arbeithehmerin vor Beginn der Schutzfrist nicht beschaftigt werden, wenn
nach einem von ihr vorgelegten Zeugnis des Arbeitsinspektionsarztlichen
Dienstes oder amtsarztlichen Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter
oder Kind bei Fortdauer einer Beschaftigung gefahrdet ware. 2005 wurden
3 956 (2004: 3 995) Freistellungszeugnisse von Arbeitsinspektionsarztlichen
Diensten ausgestellt.

Im Berichtsjahr wurden 2 056 Ubertretungen von Bestimmungen betreffend
den Mutterschutz festgestellt; das entspricht gegeniiber 2004 (2 311) einem
Riickgang um 11 %. 229 Ubertretungen betrafen die Nichteinhaltung der
Meldepflicht und 303 die Beschaftigungsverbote gemall § 4 des Mutter-
schutzgesetzes.

Von allen Mutterschutz-Ubertretungen entfielen 630 (31 %) auf den Bereich
Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgltern, 367
(18 %) auf das Beherbergungs- und Gaststattenwesen und 249 (12 %) auf
das Gesundheits-, Veterinar- und Sozialwesen.

Arbeitszeit

Im Arbeitszeitgesetz sind verschiedene Ausnahmegenehmigungen durch
das Arbeitsinspektorat vorgesehen. 2005 wurden insgesamt 10 (2004: 8)
Ausnahmegenehmigungen erteilt.

Ein GroRteil, namlich 36 % aller Ubertretungen auf dem Gebiet des Verwen-
dungsschutzes (ohne Lenkerkontrollen), betraf Ubertretungen des Arbeits-
zeitgesetzes. 2005 wurden 1992 Ubertretungen des Arbeitszeitgesetzes
(ohne Lenkerkontrollen) festgestellt (2004: 2 431), davon 604 im Bereich
Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgttern und
581 im Beherbergungs- und Gaststattenwesen. Damit sind die festgestellten
Ubertretungen des Arbeitszeitgesetzes im Vergleich zum Vorjahr um rund
18 % zurlickgegangen.

Arbeitszeit in Krankenanstalten

Im Bereich des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes, in Kraft getreten mit
1. Janner 1997, wurden im Berichtsjahr 57 (2004: 321) Ubertretungen fest-
gestellt.
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Arbeitsruhe

Im Jahr 2005 stellte die Arbeitsinspektion 311 (2004: 362) Ubertretungen des
Arbeitsruhegesetzes fest (ohne Lenkerkontrollen), davon 118 im Beherber-
gungs- und Gaststattenwesen und 98 im Bereich Handel, Instandhaltung und
Reparatur von KFZ und Gebrauchsgtitern. Die Zahl der insgesamt festge-
stellten Ubertretungen des Arbeitsruhegesetzes ist gegeniiber 2004 um
14 % gesunken.

Beschaftigung von Lenkerinnen und Lenkern

Seit Inkrafttreten des EWR-Abkommens am 1. Janner 1994 sind zwei EG-
Verordnungen Uber den StraBenverkehr in Osterreich wirksam, die einerseits
dem Kraftfahrrecht und andererseits dem Arbeithehmerschutzrecht zuzuord-
nen sind, was Kontrollen nicht nur der Arbeitsinspektion, sondern auch der
Sicherheitsbehdrden erfordert.

Seit 1. Janner 1995 wird in Umsetzung der Richtlinie 88/599/EWG bei der
Erfassung der Lenkerkontrollen entsprechend einem von der EG-Kommis-
sion vorgegebenen Berichtsmuster insbesondere zwischen Personenverkehr
und Guterverkehr unterschieden.

Insgesamt wurden 2005 von der Arbeitsinspektion 9 969 (2004: 9 241)
Arbeitstage von Lenker/innen im EG-KFZ-Personenverkehr, 136 361
(126 936) Arbeitstage im EG-KFZ-Giterverkehr und 6 343 (3 151) Arbeits-
tage betreffend sonstige Fahrzeuge Uberprift.

Bei den Kontrollen wurde Folgendes festgestellt: 1 742 der insgesamt ver-
zeichneten 5 603 Ubertretungen betrafen das Fahrtenbuch bzw. das Kon-
trollgerat, 1 092 zu kurze Lenkpausen, 1 008 die Tageslenkzeit und 875 die
tagliche Ruhezeit. Diese Ubertretungen werden - anders als die (ibrigen Ver-
wendungsschutzibertretungen - nicht betriebsbezogen, sondern personen-
bezogen gezahlt.

Heimarbeit

Im Berichtsjahr nahm die Zahl der vorgemerkten Auftraggeber/innen insge-
samt um 9,4 % ab. Die Zahl der vorgemerkten Heimarbeiter/innen ging um
8,4 % zurlck. Bei den Auftraggeber/innen kam es zum groRten Rickgang in
Vorarlberg. Bei den in Heimarbeit Beschaftigten wurde entgegen der ge-
samtosterreichischen Abnahme vom Arbeitsinspektorat Vocklabruck ein gré-
Rerer und in Vorarlberg, Karnten, im Burgenland und im Arbeitsinspektorat
Leoben ein leichter Anstieg festgestellt. Uberwiegend sind die Zunahmen
darauf zurlickzuflihren, dass zur Abdeckung von Auftragsspitzen kurzfristig
mehr Heimarbeitskrafte beschaftigt wurden. Dagegen waren gréfliere Rick-
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gange der Heimarbeiter/innen vor allem in Salzburg und Tirol sowie in den
Arbeitsinspektoraten Linz und Wels zu verzeichnen. Fir das Sinken der
Gesamtzahlen waren tUberwiegend folgende Griinde mafRgeblich:

= Etliche in Heimarbeit Beschaftigte verloren durch Auftragsriickgénge,
Betriebsschlielungen und Auslagerung der Arbeitsplatze in andere
Staaten ihre Arbeit.

» Viele Betriebe vergeben Heimarbeit, um Auftragsspitzen abzudecken,
und beschaftigen bei Auftragsengpassen die Heimarbeiter/innen nicht
mehr oder nur noch fallweise.

Der Trend der vermehrten geringfligigen und saisonalen Beschaftigung von
Heimarbeiter/innen halt weiterhin an.

Vorgemerkte Auftraggeber/innen und Heimarbeiter/innen 2005

Heimarbeitskommission fiir Auftraggeber/innen Heimarbeiter/innen
Bekleidung, Textilien, Leder- und Pelzerzeugnisse (l) 75 270
Maschinstickerei nach Vorarlberger Art und maschinelle Kiéppel-

spitzenerzeugung (I1) 32 243
Allgemeine Heimarbeitskommission (l11) 86 581
Summe 193 1.094

Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Im Berichtsjahr wurden von der Arbeitsinspektion im Bereich Heimarbeit ins-
gesamt 77 (2004: 134) Uberpriifungen von Auftraggeber/innen durchgefiihrt
und dabei 17 (35) Ubertretungen verzeichnet. 19 (36) Auftraggeber/innen
wurden zu Nachzahlungen in der Gesamthdhe von 122 965 € (31 565 €) ver-
anlasst, wobei es in Niederdsterreich aufgrund von Endabrechnungen zu
den hdchsten Nachzahlungen kam.
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3.

3.1

TATIGKEITEN DES ZENTRAL-ARBEITS-
INSPEKTORATES

Koordination, Information, Organisation, Schu-
lung, Offentlichkeitsarbeit, Forschungsaktivitaten

Offentlichkeitsarbeit, Allgemeines

Bei zahlreichen Informationsveranstaltungen und Seminaren unterschiedli-
cher Veranstalter/innen wurden Vortrage Uber die wichtigsten Neuerungen
im Arbeitnehmerschutz gehalten. Darlber hinaus nahm die Arbeitsinspektion
an zahlreichen Informationsveranstaltungen, Tagungen, Fachmessen und
Seminaren von Interessenvertretungen und anderen Institutionen teil.

Wie auch schon in den letzten Jahren fanden die Informationsmaterialen der
Arbeitsinspektion gro3en Anklang. Im Berichtsjahr wurden 33 574 Broschu-
ren und 140 807 Folder zu den Themen Arbeitsinspektion, Arbeitsschutz,
Arbeitsstatten/Arbeitsplatze, Maschinen/Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Gesund-
heit im Betrieb, Bauarbeiten, Arbeitszeit/Arbeitsruhe und Besondere Perso-
nengruppen an Interessierte verteilt. Besonders erwahnenswert ist dabei,
dass mit dem Start der Website der Arbeitsinspektion Mitte Janner 2005
3 141 Broschuren und 10 225 Folder Uber die Website angefordert und ver-
sendet worden sind.

Die Broschuren und Folder sind auch weiterhin Uber die Website unter
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/Al/Service unter dem Button ,Publikatio-
nen-Download” herunterladbar oder kénnen unter ,Publikationen-Bestellung®
angefordert werden.

Staatspreis Arbeitssicherheit 2005

Zur Férderung besonderer Leistungen im Bereich der Arbeitssicherheit auf
betrieblicher Ebene und des Schutzes der Gesundheit der Arbeitnehmer/in-
nen bei ihrer Arbeit verleiht der Bundesminister fir Wirtschaft und Arbeit alle
zwei Jahre den Staatspreis Arbeitssicherheit. Im Rahmen eines Festaktes
wurde am 24. Mai 2005 im Technischen Museum in Wien zum dritten Mal
der Staatspreis Arbeitssicherheit von Arbeitsminister Dr. Martin Bartenstein
an oOsterreichische Unternehmen Uberreicht.

FUr den Staatspreis 2005 wurden von einer Jury unter dem Vorsitz des
Ministers aus zwoIf Nominierungen drei Preistrager ausgewahit.
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Der erste Preis ging an das alteingesessene oberdsterreichische Unterneh-
men Gruber & Kaja Druckguss- und Metallwarenfabrik GmbH flir sein Projekt
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durch reinste Arbeits- und Produk-
tionsbedingungen in der Leichtmetall-Gusshalle. Projektziel war die Realisie-
rung einer sauberen Druckgusshalle im Rahmen eines Neubaus in
St. Marien in der Nahe des Stammwerkes Traun. Mit diesem Neubau wurden
sichere und optimale Arbeitsplatze, ein gesundes Arbeitsumfeld sowie ein
angenehmes Raumklima geschaffen.

Der zweite Preis ging an die Karl Stangl GesmbH fir ihr Projekt Variabler
StraRenbankett-Hersteller. Durch das StralRenbankettfertigungsgerat, wel-
ches am LKW flr Schittmaterial angehangt wird, konnen diese Arbeiten
unter geringem Zeitaufwand und ohne physische Belastung der Arbeitneh-
mer/innen durchgefuhrt werden. Die Arbeitssicherheit jener Beschaftigten,
welche die Bankettfertigung mit Hilfe des Fertigungsgerates durchfihren,
wird durch deren kurze Verweildauer im Gefahrenbereich am Stralenrand
wesentlich erhoht.

Ebenfalls ein zweiter Preis - der zweite Preis wurde von der Jury namlich ex
aequo vergeben - ging an die Marchl Stahlbau GesmbH fiir ihr Projekt Einer
fur alle, alle fur einen. Belegschaft und Leitung dieses kleinen Unternehmens
haben in dem ausgezeichneten Projekt in mehreren moderierten Gesprachs-
runden die unterschiedlichsten Problemfelder bearbeitet und Lésungen dafiir
gefunden. Das hatte nicht nur positive Auswirkungen auf das Sicherheitsbe-
wusstsein, auch die Arbeitsorganisation konnte dadurch deutlich verbessert
werden.

Der dritte Preis ging an die Sappi Austria Produktions-GmbH & CoKG fir ihr
Projekt Sicherheit und Gesundheitsschutz fir Leasingpersonal. In dem Pro-
jekt wurde der oft vernachlassigten Gruppe der Leiharbeitskrafte besondere
Aufmerksamkeit zuteil. Denn es hatte sich gezeigt, dass Leiharbeiter/innen
mit den gleichen Sicherheitsschulungen wie die Mitarbeiter/innen von Sappi
eine fiinfmal so hohe Unfallquote aufwiesen. Durch eine Fiille unterschiedli-
cher MaRnahmen konnten die Unfédlle des Leasingpersonals um 80 %
gesenkt werden.

Neben diesen vier Preistragern waren - alphabetisch gereiht - folgende
Unternehmen flr den Staatspreis nominiert:

= Baxter AG Osterreich (Ergo-Guide-Konzept)

» Becom Burgenlandische Elektronik- und Kommunikationssysteme
GesmbH (VAZ-light - ,Variable Arbeits Zeit*)

= BP Austria AG (Programm zur Vermeidung von Ubermiidung bzw.
Maflnahmen bei Ermidung beim Lenken von Kraftfahrzeugen)

* Dynea Austria GmbH (SIGE - Arbeitssicherheit durch Gesundheits-
forderung)
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= Miba Sinter Austria GmbH (Sturz und Fall)

= Naintsch Mineralwerke GmbH (Silo-Verladung sicher gemacht)

» Voest Alpine Bergtechnik GmbH (Von bewusst unsicherem Verhalten
zu unbewusst sicherem Verhalten)

= Voest Alpine Stahl GmbH (Sicher-Gesund-Kurzfilme).

Der Staatspreis Arbeitssicherheit wurde den vier Preistragern in Form eines
Kunstobjekts des Osterreichischen Kinstlers Leopold Schuster Uberreicht.
Darlber hinaus wurden alle nominierten Unternehmen vom Arbeitsminister
mit einer Urkunde und einem besonderen Kennzeichen, dem Staatspreis-
logo, ausgezeichnet.

Insgesamt wurden 62 Projekte flr den Staatspreis Arbeitsicherheit 2005 ein-
gereicht. Dies ist ein Zeichen flir den hohen Stellenwert des Preises unter
den Unternehmer/innen. Die Beteiligung war nicht nur bei den grof3en Unter-
nehmen hoch, sondern auch bei den kleinen und mittleren - ein kraftiges
Lebenszeichen flir gelebte Arbeitssicherheit.

Mit diesem Staatspreis will das Arbeitsministerium Anreiz und Wirdigung fir
Initiativen zur Verbesserung der Qualitdt der Arbeitsbedingungen, der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in den heimischen Betrieben
schaffen. Unternehmen sollen in Richtung auf betrieblichen Arbeitsschutz
sensibilisiert werden, weil die Mitarbeiter/innen das wichtigste Potential eines
Betriebes darstellen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen sowie alle Betriebe der Gebiets-
korperschaften, die der Zustandigkeit der Arbeitsinspektion unterliegen, in
Osterreich anséassig sind und deren Projekte in Osterreich durchgefihrt wur-
den. Fir den Staatspreis Arbeitssicherheit kdnnen keine Projekte berlck-
sichtigt werden, die sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Ein-
satz von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Arbeitssicherheit
und des Gesundheitsschutzes zu kommerziellen Zwecken beschaftigen.

Die Beurteilung der eingereichten Projekte erfolgte unter dem Vorsitz von
Arbeitsminister Dr. Martin Bartenstein durch eine Jury aus malfigeblichen
Personlichkeiten der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer/innen und der
Arbeitgeber/innen, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, der Arbeits-
wissenschaft, der Medien und des Bundesministeriums fiur Wirtschaft und
Arbeit.

Kennzahlen der Arbeitsinspektion - Implementierung und
Hauptergebnisse 2005

Im Rahmen der Einflhrung von Total Quality Management in den Arbeitsin-
spektoraten wurde zunehmend klar, dass die in der Rahmenstrategie fest-
gelegten Kernleistungen in Form von konkreten Produkten zu definieren
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sind, um die Qualitdt und die Wirksamkeit der einzelnen Leistungen als
Ergebnisse (EFQM — European Foundation for Quality Management, Quali-
tatskriterium 9: Geschéaftsergebnisse) vermittels Kennzahlen messbar zu
machen.

Kennzahlen sind quantitative Daten bzw. MessgroRen, die in verdichteter
Form einen zahlenmaflig messbaren Sachverhalt beschreiben und damit
Uber die erreichten Ergebnisse, das Ausmall der Zielerreichung oder die
Qualitat der erbrachten Leistung relativ schnell und einfach informieren.
Kennzahlen werden nur flr die strategisch wichtigsten Produkte (Kernleis-
tungen) erhoben (Aufwand/Nutzen) und entsprechen der strategischen Aus-
richtung der Organisation.

Entsprechend der Rahmenstrategie der Arbeitsinspektion wird seit 2003 zur
Steigerung der Wirksamkeit und zur Verringerung der Arbeitsunfalle unter
anderem die Haufigkeit der Uberprifungen von der Gefahrdung der Arbeit-
nehmer/innen in Arbeitsstatten abhangig gemacht. Zu diesem Zweck wurde
ein einfaches und robustes System entwickelt, mit dem Arbeitsstatten auf-
grund ihrer Branche und aufgrund des betrieblichen Arbeithehmerschutzni-
veaus nach ihrem Gefahrdungspotential bewertet und eingestuft werden.
Die Prioritatensetzung und die Zielvorgaben fur die Kontrolltatigkeit der
Arbeitsinspektor/innen erfolgen aufgrund dieser Klassifizierung (Details siehe
BMWA: Die Tatigkeit der Arbeitsinspektion im Jahr 2002; Seite 54).

Im Berichtsjahr wurden die Kennzahlen erstmals &sterreichweit erhoben.
Wichtige Ergebnisse dazu sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.

1. Arbeitsstattenauswahl nach dem Gefahrdungspotential

Die folgende Tabelle zeigt, dass die Arbeitsinspektor/innen im Berichtsjahr
den in den Arbeitsstatten durchgefihrten Uberpriifungen in sehr hohem
Male das arbeitsstattenspezifische Gefahrdungspotential als Auswahlkrite-
rium zugrunde legten. Dies kommt nicht nur in dem hohen Anteil der Uber-
pruften Arbeitsstatten mit hohem Gefahrdungspotential (84 %), sondern auch
darin zum Ausdruck, dass auf die Arbeitsstatten mit hohem Gefahrdungspo-
tential (1,5 % aller eingestuften Arbeitsstatten) immerhin 7 % der Uberpri-
fungen entfielen.
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Uberpriifung von Arbeitsstitten (nach Gefihrdung) und Baustellen 2005

Arbeitsstatten Uberorifungen | ANteil ,iberpriift/ | Anteil a. d. Uber-
bzw. Baustellen P 9 eingestuft* | priifungen insge-
. 0 berord insgesamt (in%)” | samt (in %)
eingestuft’ | davon: Gberpruft ° °
Arbeitsstatten nach
dem Gefahrdungs-
potential
hoch 3.466 2.903 3.072 84 7
durchschnittlich 117.687 14.972 17.008 13 36
gering 106.501 11.115 14.569 10 31
Arbeitsstatten
insgesamt 227.654 28.990 34.649 13 74
Baustellen® - 11.888 12.468 - 26
Arbeitsstatten und
Baustellen - 40.878 47.117 - 100
n Einstufung bzw. Bewertung aufgrund der Branchenzugehérigkeit und des von den Arbeitsinspektor/innen festgestellten betriebli-
chen Arbeitnehmerschutzniveaus. Vor allem aufgrund unterschiedlicher Stichtage stimmt die Summe der nach dem Gefahr-
dungspotential eingestuften Arbeitsstatten nicht mit der Anzahl der vorgemerkten Arbeitsstatten tiberein (233.048).
2 EinschlieBlich der Mehrfachuberprifungen von Arbeitsstatten und Baustellen.
¥ Jeweils Anteil der Uberpriiften an den eingestuften Arbeitsstatten in %.
4 Jeweils Anteil der Uberpriifungen insgesamt an der Summe der Uberpriifungen (47.117) in %.
® Die Anzahl der im Berichtsjahr aktiven Baustellen wird statistisch nicht erfasst. Grundsatzlich werden jedoch alle Baustellen als
gefahrlich eingestuft.
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

2. Lieferzeit fiir Besichtigungsergebnisse und AusmaR der Mangelbe-
hebung

Die in Form von schriftlichen Aufforderungen ergehenden Ergebnisse
betreffend die Besichtigung von Arbeitsstatten, Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen wurden im Berichtsjahr von den Arbeitsinspektoraten innerhalb
von durchschnittlich zwei Wochen an die gemal ArblG zustéandigen Stellen
Ubermittelt.

Was die Mangelbehebung anbelangt, zeigten Folgekontrollen, dass durch-
schnittlich nahezu 80 % der bei Besichtigungen von Arbeitsstatten festge-
stellten Mangel bei innerhalb von drei Jahren durchgefiihrten nachfolgenden
Besichtigungen behoben waren.

3. Arbeitnehmerschutzauflagen im Betriebsgenehmigungsverfahren

Hinsichtlich der in Genehmigungsbescheiden enthaltenen Arbeitnehmer-
schutzauflagen konnte festgestellt werden, dass bereits zum Zeitpunkt der
jeweils ersten, nach dem Genehmigungsverfahren durchgefihrten Besichti-
gung durchschnittlich mehr als 80 % der vorgeschriebenen Arbeithnehmer-
schutzauflagen erflllt waren.
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4. Rechtskraftige Strafbescheide und Strafh6hen

Von den im Jahr 2005 rechtskraftig abgeschlossenen Verwaltungsstrafver-
fahren fuhrten 90 % zu einer rechtskraftigen Bestrafung, wobei das rechts-
kraftig verhangte Strafausmal® um durchschnittlich 26 % unter dem von der
Arbeitsinspektion beantragten Strafausmal lag.

5. Informationsservice der Arbeitsinspektion

Bei Veranstaltungen, an denen die Arbeitsinspektion teilgenommen hat, und
bei Aussprachen und Schulungen, die von der Arbeitsinspektion durchge-
fihrt wurden, konnten im Jahr 2005 rund 45 600 Personen Uber Arbeitneh-
merschutzthemen informiert werden. Weiters wurden rund 174 400 Broschi-
ren und Folder an Interessierte verteilt bzw. Gbermittelt.

6. Arbeitszeit der Arbeitsinspektor/innen

Im Berichtsjahr verteilte sich die Gesamtjahresarbeitszeit der Arbeitsinspek-
tor/innen durchschnittlich wie folgt auf die verschiedenen Tatigkeitsaspekte:

Zeitaufwand nach Tatigkeitsaspekten 2005

Zeitaufwand
Tatigkeitsaspekte (in %)
AuBendienst 45
Uberpriifung 20
Parteistellung in Genehmigungs- und Strafverfahren 8
Beratung und Information 5
Weg- und Wartezeiten 12
Innendienst” 55
davon: Besichtigungsbezogene administrative Tatigkeiten (z.B. Erstellung von Uberpriifungsberichten)? 19
davon: Uberpriifung 7
Parteistellung in Genehmigungs- und Strafverfahren 2
Beratung und Information 5
Wissensmanagement 13
Andere administrative Tatigkeiten (z.B. Grundausbildung) 18
Y Inklusive der persénlichen Verteilzeit.
2 |nklusive jener Tatigkeiten des Arbeitsinspektionsarztlichen Dienstes, die nicht als Produkte definiert sind (z.B. Erstellung von
Befunden, Ausstellung von Freistellungszeugnissen gemal MSchG).
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Fur die Kernleistungen der Arbeitsinspektion ergibt sich daraus durch
Zusammenfassung der entsprechenden Auflendienst- und Innendienstan-
teile, dass im Jahr 2005 die Arbeitsinspektor/innen von der zur Verfiigung
stehenden Gesamtjahresarbeitszeit durchschnittlich rund 27 % fir Uberprii-
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fungen, 10 % fir die Parteistellung in Genehmigungs- und Strafverfahren
und 10 % fur Beratungs- und Informationstatigkeiten verwendeten.

Tatigkeitsoptimierung durch Erstellung von Jahresarbeits-
planen

Zur Optimierung der Arbeit der Arbeitsinspektor/innen wird flir die Arbeitsin-
spektorate mit 1. Janner 2006 ein Jahresarbeitsplan eingefihrt. Mit diesem
ersten umfassenden Jahresarbeitsplan der Arbeitsinspektion kommt Oster-
reich einem gemeinsamen europaischen Grundsatz nach, in dem die Mit-
gliedstaaten verpflichtet werden, jahrlich Arbeitsschwerpunkte flr die Arbeits-
inspektorate festzulegen und ein System zur Uberpriifung der Fortschritte,
gemessen am Jahresplan, auszuarbeiten.

Im Berichtsjahr erfolgte die operative Planung und Realisierung des Jahres-
arbeitsplanes in den einzelnen Arbeitsinspektoraten. Grundlage dafur sind
Arbeitsvereinbarungen zwischen dem Zentral-Arbeitsinspektorat und den
Arbeitsinspektoraten. Uber ein EDV-unterstiitztes Monitoring-System werden
dann die relevanten Daten wahrend des Jahres laufend erhoben, um so
einerseits die Erflllung des Jahresarbeitsplans zu Uberprifen und anderer-
seits die Wirksamkeit der Aktionen zu messen.

Systemiiberpriifung - ein Instrument zur Uberpriifung der
innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

Als Teil der Rahmenstrategie der Arbeitsinspektion wurde das Projekt
»Systemuberprifung® in Angriff genommen. Unter Systemuberprifung wird
die systematische, strukturierte Uberprifung der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz-Organisation in Betrieben verstanden. Bei der Uberpriifung ste-
hen vorhandene Defizite bzw. Verbesserungspotentiale, verbunden mit der
Beratung der Betriebe Uber zielfUhrende MalRnahmen, im Mittelpunkt.

Die Systemiberpriifung ist als ein die vielen unterschiedlichen Varianten der
Organisation von Sicherheits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben
berlcksichtigendes Instrument konzipiert, das leicht an den jeweiligen kon-
kreten Fall angepasst werden kann. Das System der Organisation von
Sicherheits- und Gesundheitsschutz soll mit einem systemischen Ansatz
anhand der unterschiedlichsten Tatigkeiten im Betrieb analysiert werden. Es
wird dabei sowohl die induktive als auch die deduktive Fragemethode zur
Anwendung kommen. Bei der induktiven Fragemethode nimmt man Negativ-
ereignisse, wie z.B. Unfalle, Beschwerden oder Mangel, zum Anlass, um
Schwachstellen in der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Organisation in
Betrieben zu orten und deren Behebung zu fordern. Bei der deduktiven Fra-
gemethode durchleuchtet man zunachst die Sicherheits- und Gesundheits-
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schutz-Organisation des Betriebes und versucht dann, zu verifizieren, ob
diese auch tatsachlich funktioniert.

Die erste Phase des Projektes konnte 2005 mit dem Konzept flir die Durch-
fuhrung von Systemuberpriufungen mit den dazu erforderlichen Unterlagen
abgeschlossen werden. Im Jahr 2006 werden die ersten Schritte zur Imple-
mentierung des Werkzeugs ,Systemuberprifung in der Arbeitsinspektion® in
Angriff genommen. Bei Schulungen der Flhrungskrafte und Arbeitsinspek-
tor/innen sollen Zweck und Methodik der Systemuberprifung vorgestellt wer-
den und das Instrument anhand zweier ausgewahlter Schwerpunkte im Jahr
2007 erprobt und eingesetzt werden. Fur das Jahr 2008 ist der abschlie-
Rende Schritt der Implementierung der Systemiberprifung als Standard-
Werkzeug der Arbeitsinspektion fiir die Uberpriifung von Betrieben vorgese-
hen. Dieser Schritt wird wiederum durch Schulungsmaf®nahmen unterstutzt
werden.

Weiterbildung

Im Jahr 2005 wurden zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen fiir die Mit-
arbeiter/innen der Arbeitsinspektorate durchgefuhrt, um auch weiterhin deren
hohe Kompetenz entsprechend den steigenden Anforderungen im Rahmen
inrer Tatigkeit zu gewahrleisten. Es wurden 17 zentrale Fortbildungsveran-
staltungen, das sind Lehrgénge, die vom Bundesministerium flr Wirtschaft
und Arbeit aufgrund einer Erhebung des Ausbildungsbedarfes in allen
Arbeitsinspektoraten organisiert wurden, durchgefihrt. Sie wurden von 248
Mitarbeiter/innen” besucht. Veranstaltet wurden fachorientierte Seminare mit
den Themen Krankenanstalten, Elektroschutz, Arbeitssicherheit bei der ober-
tagigen Gewinnung mineralischer Rohstoffe, Gender-Mainstreaming-Imple-
mentierung in der Arbeitsinspektion, Sicherungsmaflinahmen im Tunnelbau,
Sprengseminar fir Arbeitsinspektor/innen, zwei Medientrainings (Print-,
Radio- und TV-Interview) flir Amtsleiter und deren Stellvertreter/innen, drei
Seminare betreffend die Lenkerkontrolle im Rahmen der Einfihrung des digi-
talen Kontrollgerates sowie zwei Lehrgange zum Thema Neue Schlisselzah-
len/Kennzahlen. Weiters wurden personlichkeitsbildende Seminare zu den
Themen ,Mit positiver Energie Ziele setzen®, Zeitmanagement und Konflikt-
management angeboten. Als Vortragende bei den Veranstaltungen betref-
fend die fachspezifische Ausbildung waren fast ausschlielBlich Mitarbeiter/in-
nen des Zentral-Arbeitsinspektorates und der Arbeitsinspektorate, bei den
personlichkeitsbildenden Seminaren externe Trainer/innen tatig.

Im Jahr 2005 wurden an 84 Mitarbeiter/innen der Arbeitsinspektion jene
Inhalte weitergegeben, die im Rahmen eines Instruktorenseminares zum
Thema VEXAT vermittelt wurden. In Instruktorenseminaren werden Fachthe-

" Die angefiihrten Teilnehmerzahlen ergeben sich durch Summierung der Teilnehmerzahlen der verschiedenen einschlgigen Veranstal-
tungen, wobei an mehreren Veranstaltungen teilnehmende Mitarbeiter/innen mehrfach erfasst werden.
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men eingehend behandelt. Es nehmen daran jeweils eine Vertreterin bzw.
ein Vertreter jedes Arbeitsinspektorates teil. Das dabei erworbene Wissen
wird anschliefend im Rahmen einer Instruktion, die in jedem Arbeitsinspek-
torat durchgefiihrt wird, weitergegeben.

715 Mitarbeiter/innen” nahmen ferner an so genannten regionalen Schulun-
gen (regionale Lehrgange, Dienstunterricht sowie Exkursionen mit regiona-
len Themenschwerpunkten) teil.

Im Jahr 2005 niitzten somit insgesamt 1 047 Mitarbeiter/innen” der Arbeits-
inspektion das interne Fortbildungsangebot.

Neben diesen internen Fortbildungsveranstaltungen besuchten Mitarbeiter/
innen der Arbeitsinspektion auch zahlreiche externe, nicht vom Bundesminis-
terium fir Wirtschaft und Arbeit organisierte Workshops, Seminare und
Tagungen. 241 Arbeitsinspektor/innen” nahmen an insgesamt 41 derartigen
Veranstaltungen mit unter anderem folgenden Inhalten teil: Erste Hilfe, Bio-
technologie und Gentechnik, PowerPoint, MOC 2730 fir Netzwerkbetreiber,
VEO-Spezialseminar Arbeitnehmerschutz, Forum Arbeitsmedizin, Tagung
der Sicherheitsvertrauenspersonen und Brandschutzbeauftragten, Arbeiten
in Behaltern, Sicherheit in Krankenanstalten, Brandschutzausbildung, Digi-
taler Tachograf, Raumakustik, Sicherheit durch das Management, Sicherheit
im Bergbau, Liftung von Gebauden, Sicherheit und Gesundheit in der
Arbeitswelt, Arbeiten im Freien, Soziale Kompetenz und Rhetorik, Betriebli-
che Pravention und Gesundheitsférderung, Brandschutz in Birogebauden,
Sprengarbeitenverordnung, Schluss mit Larm, Gehen/Sitzen/Stehen, Sicher
und gesund im Tunnelbau, Schadstoffe in Altbauten, Wasserverdiinnbare
Lacke, Richtig bewegen, Steinschlag/Felssturz, AUVA-Fachtagung, Heben
und Tragen in der Pflege, Sprengtechnik, Feinstaub am Arbeitsplatz.

Weiters absolvierten sieben Arbeitsinspektor/innen' Ausbildungsveranstal-
tungen, die vom Zentrum fir Verwaltungsmanagement angeboten wurden,
zu Themen wie Mobbing erkennen, Good Governance, High-Potential-Pro-
gramm.

Insgesamt besuchten demnach 1 295 Teilnehmer/innen® Fortbildungsveran-
staltungen. Der Frauenanteil lag bei 24 %. Der Fortbildungsumfang betrug
1,38 Wochen pro Mitarbeiter/in.

" Die angefiihrten Teilnehmerzahlen ergeben sich durch Summierung der Teilnehmerzahlen der verschiedenen einschlgigen Veranstal-
tungen, wobei an mehreren Veranstaltungen teilnehmende Mitarbeiter/innen mehrfach erfasst werden.
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3.2

60

Forschungsaktivitaten und ahnliche Projekte

Raumklima, Liiftung und Absaugung

Parameter fur die Luftqualitat sind, da sie bei jedem Arbeitsplatz zu bertck-
sichtigen sind, ein zentraler Aspekt im Arbeitnehmerschutz. Neben der Luft-
temperatur, Luftgeschwindigkeit und Luftfeuchte, die - optimal eingestellt -
mafgeblich zum klimatischen Wohlbefinden beitragen, ist die Reinheit und
Frische der Luft ein wesentlicher Parameter zur Gesunderhaltung. Neue
Spannungsfelder mit maRgeblichem Einfluss auf die Lufthygiene ergeben
sich einerseits durch bestimmte architektonische Gestaltungen (Glasfassa-
den) oder durch Energiesparmalnahmen beim Bauen, andererseits durch
Anderungen beim Stand der Technik und im Bewusstsein der Gesellschaft,
z.B. gegenuber Tabakrauch. Um diesen und weiteren Herausforderungen
Osterreichweit méglichst einheitlich zu begegnen, wurden Fachgesprache mit
Vertreter/innen aller regionalen Arbeitsinspektorate durchgeflihrt. Beispiels-
weise wurden folgende Fragen bzw. Themen behandelt:

= Braucht man stets eine Klimaanlage flr Arbeitsrdume in Glasfassa-
denbauten bzw. mit welchen alternativen MaRnahmen kénnen eben-
falls ergonomisch annehmbare raumklimatische Bedingungen
geschaffen werden?

= Berlcksichtigung des gesteigerten Gesundheitsbewusstseins gegen-
Uber dem passiven Rauchen von Tabak in Bereichen, wo fiir Perso-
nen (Kunden) kein Rauchverbot besteht, z.B. im Gastgewerbe.

= Klarstellung von Begriffen der Klima-, Liftungs- und Absaugtechnik
im Arbeithehmerschutz, z.B. was ist eine Klimaanlage im Sinne der
Arbeitsstattenverordnung?

Die Ergebnisse der Aussprachen werden voraussichtlich bis Ende des Jah-
res 2006 in den dafiir vorgesehenen internen und externen Medien (z.B. im
Internet unter www.arbeitsinspektion.gv.at) veroffentlicht.

Aktivitaten im Rahmen der Europaischen Union
Gemeinschaftsrechtsakte auf Ratsebene

Richtlinie 2006/25/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2006 liber Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch physikalische
Einwirkungen (kiinstliche optische Strahlung) - (19. Einzelrichtlinie im
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

Im Juni 2004 wurde ein weiterer Vorschlag fur eine Richtlinie zum Schutz
gegen physikalische Einwirkungen betreffend optische Strahlung vorgelegt.
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Am 18. April 2005 wurde vom Rat ein Gemeinsamer Standpunkt festgelegt.
Im Europaischen Parlament kam es am 7. September 2005 in zweiter
Lesung zur Annahme von 22 Abanderungsantrdgen zum ,Gemeinsamen
Standpunkt®. Im Vermittlungsverfahren am 6. Dezember 2005 fand eine Eini-
gung zwischen Europaischem Parlament, Rat und Kommission zum gean-
derten Richtlinien-Vorschlag statt. Die formelle Annahme erfolgte im Rat ,Bil-
dung und Jugend® am 23. Februar 2006.

Die Richtlinie legt Mindestvorschriften zum Schutz vor der Gefahrdung der
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer/innen durch optische Strahlung
fest, insbesondere der Schadigung der Augen und Haut. Sie regelt Pflichten
der Arbeitgeber/innen zur Gefahrenermittlung und -beurteilung sowie Mal}-
nahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Exposition. Optische Strah-
lung ist sichtbares Licht, ultraviolette Strahlung, Infrarotstrahlung und Laser-
strahlung. Die Richtlinie sieht nur Grenzwerte fiir die Exposition gegenuber
Strahlung aus klnstlichen Quellen, nicht aber gegenlber Strahlung aus
naturlichen Quellen (d.h. Sonnenstrahlung) vor. Die Richtlinie muss bis zum
27. April 2010 innerstaatlich umgesetzt werden.

Verordnung (EG) Nr. 1112/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Ande-
rung der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 zur Errichtung einer Europai-
schen Agentur fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
(,,Bilbao-Agentur)

Die Europaische Agentur fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz wurde 1994 mit Verordnung (EG) Nr. 2062/94 in Bilbao eingerichtet und
nahm 1996 ihre Arbeit auf. Auf Grundlage der von einem externen Bera-
tungsunternehmen im Jahr 2001 durchgefiihrten Evaluierung der Agentur hat
die Kommission im April 2004 einen Vorschlag fur eine Novellierung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2062/94 vorgelegt. Der Anderungsvorschlag der Kommis-
sion verfolgt das Ziel, die Effizienz der Arbeitsweise der Europaischen Agen-
tur und ihrer Lenkungs- und Managementstrukturen auch vor dem Hinter-
grund der EU-Erweiterung zu verbessern. Die wichtigsten Neuerungen sind:
Eine Starkung der strategischen Rolle des Verwaltungsrates, eine Aufgaben-
erweiterung der Agentur sowie die Starkung ihrer Rolle im Kontext der
Umsetzung der Gemeinschaftsstrategie und eine starkere Einbindung der
Sozialpartner in den Netzwerken der Mitgliedstaaten. Aufgrund der noch
ausstandigen Stellungnahme des Europaischen Parlaments einigte sich der
Rat am 4. Oktober 2004 auf eine ,Allgemeine Ausrichtung“. Am 24. Juni
2005 wurde auf der Tagung des Rates ,Umwelt“ die Novelle zur Verordnung
endgultig erlassen.
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Gemeinschaftsrechtsakte auf Kommissionsebene

Richtlinie 2006/15/EG der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festle-
gung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durch-
fiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richt-
linien 91/322/EWG und 2000/39/EG

Die Richtlinie 2006/15/EG legt fur 33 Stoffe Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
fest. Zu elf Stoffen besteht in Osterreich Umsetzungsbedarf. Die nationalen
MAK-Werte der Verordnung uber Grenzwerte fir Arbeitsstoffe und Uber
krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003) liegen fur
diese Arbeitsstoffe hdher, als durch die Richtlinie 2006/15/EG vorgegeben,
und zu zwei Arbeitsstoffen sind keine MAK-Werte geregelt. Die Richtlinie ist
bis zum 29. August 2007 in innerstaatliches Recht umzusetzen.

Prufung der Umsetzung

Das im Jahr 2004 von der Europaischen Kommission gegen die Republik
Osterreich eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren wegen behaupteter
mangelhafter Umsetzung der Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 89/391/EWG
(Rechtssache C-428/04) ist mit dem Urteil des Europaischen Gerichtshofes
(EuGH) vom 6. April 2006 abgeschlossen. Der EuGH hat die Klage der Kom-
mission als teilweise begrindet erachtet und in folgenden Punkten die
Umsetzung der Rahmenrichtlinie als nicht ausreichend erachtet: Fehlen
einer ausdricklichen Rangfolge bei der Auswahl der Praventivfachkrafte (in
erster Linie interne, erst in zweiter Linie externe Fachleute), Beteiligung der
Arbeitnehmer/innen an praventiven MaRnahmen zur Ersten Hilfe, Brandbe-
kampfung und Evakuierung unabhangig von der Unternehmensgrofle, Feh-
len einer ausdricklichen Regelung Uber die Lagerung der persénlichen
Schutzausristung an dem daflr vorgesehenen Platz. Eine entsprechende
Rechtsanpassung wurde vorbereitet und unter BGBI. | Nr. 147/2006 verlaut-
bart.

EU-Ausschusse

Mitarbeiter/innen der Arbeitsinspektion haben an Beratungen des Ausschus-
ses Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter - SLIC und des Beratenden Ausschusses
fur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz teilgenommen.

Ausschuss Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter - SLIC

Um die Zusammenarbeit zwischen Arbeitsaufsichtsbehérden der Mitglied-
staaten untereinander und mit der Kommission zu verbessern und eine
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effektive und einheitliche Durchsetzung gemeinschaftlicher Rechtsvorschrif-
ten in den Mitgliedstaaten zu fordern, tritt seit 1982 auf Veranlassung der
Europaischen Kommission ein Ausschuss Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter
(SLIC) regelmalig zusammen. Der Ausschuss beschaftigte sich im Jahr
2005 vor allem mit folgenden Themenschwerpunkten:

= Beim Thematischen Tag in Mondorf (Luxemburg) wurden Manage-
mentfragen der Arbeitsinspektion in einer sich rasch andernden
Arbeitswelt diskutiert.

= Sechs Projekte aus verschiedenen Mitgliedstaaten zum Thema
~oicherheit und Gesundheitsschutz® wurden beim Thematischen Tag
in London vorgestellt. Von Osterreich wurden die Ergebnisse der
Kampagne ,Sicherheit und Gesundheitsschutz in Backereien“ pra-
sentiert.

Beratender Ausschuss fiir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Der auf der Grundlage des Beschlusses des Rates zur Einsetzung eines
Beratenden Ausschusses fiir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
(ABI. Nr. C 218 vom 13. September 2003, S. 1) tatige Ausschuss ist ein mit
Vertreter/innen der Sozialpartner und der Regierungen aller EU-Mitgliedstaa-
ten besetztes Konsultativgremium zur Unterstiitzung der Kommission bei der
Vorbereitung, Durchfihrung und Bewertung samtlicher Mallhahmen im
Bereich des Arbeitnehmerschutzes (Art. 2 des Beschlusses). Zur Vorberei-
tung schriftlicher Stellungnahmen arbeitet der Ausschuss in engeren Arbeits-

gruppen.

Im Berichtsjahr fanden im Mai und im November wieder zwei Vollversamm-
lungen statt, auf denen zum Entwurf einer Richtlinie zur Anderung der
Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 89/391/EWG (Anderung der Berichte tber die
praktische Anwendung von Arbeithehmerschutzrichtlinien) und zur ,Beob-
achtungsstelle fur berufsbedingte Risiken“ der Bilbao-Agentur Stellungnah-
men verabschiedet wurden.

Der Ausschuss setzte unter anderem Arbeitsgruppen zur Erarbeitung eines
Leitfadens fur den Umgang mit elektromagnetischen Feldern am Arbeits-
platz, zur Erstellung von Kriterien flr kiinftige Leitfaden Uber die Handha-
bung von Arbeitnehmerschutzrichtlinien in der Praxis und zur Aus- und Wei-
terbildung im Arbeitnehmerschutz ein.

Ein besonderer Schwerpunkt des Ausschusses lag bei den Arbeithehmer-
schutzvorhaben, die auf EU-Ebene in den nachsten Jahren angegangen
werden sollen, da die derzeitige so genannte Gemeinschaftsstrategie fur
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2002-2006 mit Ende des Jahres
2006 auslauft. Den Beginn setzte ein Seminar zur Bewertung der Gemein-

63



78 von 184

[11-34 der Beilagen XXII1. GP - Bericht - Hauptdokument

TATIGKEITEN DES ZENTRAL-ARBEITSINSPEKTORATES

64

schaftsstrategie 2002-2006, das am 11. und 12. Juli 2005 stattfand. Die Dis-
kussionen werden Uber die eigens eingesetzte Arbeitsgruppe ,Gemein-
schaftsstrategie 2007-2012" fortgesetzt.

Europaische Agentur fur Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz

Die Europaische Agentur fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz ist eine dreigliedrige Einrichtung der Europdischen Union und fuhrt Ver-
treter/innen von Regierungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
sowie der Europaischen Kommission zusammen. Ihre Hauptaufgaben liegen
in der Erstellung, Sammlung, Analyse und Verbreitung von Informationen,
die zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in
Europa beitragen.

Im Jahr 2005 beschaftigte sich die Agentur auch mit der Weiterentwicklung
der Website. Im Rahmen eines neuen Konzepts soll kiinftig zwischen ,6ffent-
lichen Informationen®, die flir eine grofde Zielgruppe gedacht sind und in allen
20 Sprachen angeboten werden, und zwischen ,speziellen Informationen®,
die in erster Linie flr Expert/innen gedacht sind und nur in der Originalspra-
che zur Verfiigung stehen, unterschieden werden.

Fir die Schwerpunktgruppe ,Altere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer®
sowie fur den Risikosektor ,Landwirtschaft* sammelte die Agentur Informati-
onen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Europaische Woche fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz 2005
»Schluss mit Larm*“

Die ,Europaische Woche" ist eine europaweite Informationskampagne, die
zum Ziel hat, in Europa ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu schaf-
fen. Initiiert von der Europaischen Agentur wird jedes Jahr ein bestimmtes
Thema in den Mittelpunkt unterschiedlicher Aktivitaten gestellt.

Im Jahr 2005 stand die ,Europaische Woche* unter dem Motto ,,Schluss mit
Larm“ und hatte zum Ziel, Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen fur die
Gefahrdungen durch Larm am Arbeitsplatz zu sensibilisieren und gleichzeitig
Lésungen anzubieten. Auch die Arbeitsinspektion hat sich des Themas Larm
ganz besonders angenommen und ein Webfeature zum Thema Larm aus
Osterreichischer Sicht erstellt, das Uber die Website der Arbeitsinspektion
veroffentlicht wurde. Expert/innen der Arbeitsinspektion, aber auch anderer
Institutionen, wie beispielsweise der AUVA, verfassten einschldgige Facharti-
kel, die sich mit verschiedensten Aspekten der Larmproblematik befassten.
Die Bandbreite der Beitrage reichte von allgemeinen Grundlagen der Aus-
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breitung von Schall und den Auswirkungen von Larm auf den Menschen
Uber die Larmbelastung in verschiedenen Bereichen bis hin zu praktischen
Beispielen fur erfolgreiche Larmbekampfung.

Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf Arbeitsplatze in Branchen bezie-
hungsweise Sektoren gelegt, die man auf den ersten Blick nicht mit Larmbe-
lastung in Verbindung bringen wurde, wie beispielsweise Larm in Kindergar-
ten oder im Musik- und Unterhaltungssektor. Es wurden mehrere Beitrage
verfasst, welche die Ergebnisse einer dsterreichweiten Schwerpunktaktion
der Arbeitsinspektion wiedergeben, bei der die Larmsituation in Musiklokalen
und bei Orchestermusikern erhoben wurde; in einem weiteren Beitrag wur-
den ausfihrlich die Malinahmen angefihrt, um die Larmbelastung in diesem
Bereich zu verringern.

Europaischer Wettbewerb 2005 (Good Practice Award)

Bereits zum sechsten Mal wurde der Europaische Wettbewerb ausgeschrie-
ben, dem Thema der Europaischen Woche entsprechend, fiir die erfolgrei-
che Reduzierung larmbedingter Risiken am Arbeitsplatz.

Im Jahr 2005 wurden sechs Einreichungen mit einem Award ausgezeichnet
und 13 weitere Einreichungen (darunter auch eine aus Osterreich) als
besonders gute Lésungen erwahnt. All diese Einreichungen sind in einem
Agenturbericht zusammengefasst.

Erfahrungsaustausch der osterreichischen, tschechischen
und slowakischen Arbeitsinspektion

An der am 8. und 9. September 2005 in Wien stattgefundenen Diskussions-
veranstaltung waren auf Einladung der Osterreichischen Arbeitsinspektion
die Leiter der tschechischen und der slowakischen Arbeitsinspektion sowie
an &sterreichische Aufsichtsbezirke angrenzende tschechische und slowaki-
sche Arbeitsinspektorate beteiligt. Von dsterreichischer Seite nahmen an der
Veranstaltung die Arbeitsinspektorate fir den 5., 6., 8., 9. und 17. Aufsichts-
bezirk sowie das Arbeitsinspektorat fur Bauarbeiten teil. Ziel war es, die
Organisation, die Aufgabenbereiche und die Arbeitsweise der benachbarten
Arbeitsinspektionen kennen zu lernen. Weiters sollte diese Veranstaltung
Kontakte vertiefen helfen, auch um grenziberschreitende Probleme in
Zukunft gemeinsam I6sen zu kdnnen. Die Veranstaltung beinhaltete Prasen-
tationen und Diskussionen zu folgenden Themen:

= Organisation und Aufgaben der jeweiligen Arbeitsinspektionen
= Praventivdienste und Sicherheitsvertrauenspersonen

= Arbeitsplatzevaluierung

= Erfahrungen aus der EU-Baustellenkampagne

= Anerkennung von Fachkenntnissen; gesundheitliche Eignung
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= Umgang mit gebrauchten Maschinen, CE-Kennzeichnung.

Das insgesamt sehr informative und in freundschaftlicher Atmosphare ver-
laufene Treffen bewies einmal mehr die Sinnhaftigkeit transnationaler
Kooperationen auch in Fragen der Arbeitsinspektion. Die Leiter der tschechi-
schen und slowakischen Arbeitsinspektion stellten die Fortflihrung gemein-
samer Veranstaltungen in ihren Landern in Aussicht.

Verwaltungsverfahren und Listen der sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Zentren

Verwaltungsverfahren

In erster und letzter Instanz wurden vom Bundesministerium flr Wirtschaft
und Arbeit, Sektion Arbeitsrecht und Arbeitsinspektion, im Jahr 2005 - abge-
sehen von den nachfolgend angefiihrten Ermachtigungen und Anerkennun-
gen - 142 Verwaltungsverfahren durchgefuhrt.

Ausbildung der Sicherheitsfachkrifte

Im Jahr 2005 wurden keine Antrage auf Anerkennung von neuen Ausbil-
dungslehrgangen flr Sicherheitsfachkrafte nach der Verordnung Uber die
Fachausbildung der Sicherheitsfachkrafte gestellt.

Nachweis der Fachkenntnisse fiir bestimmte Arbeiten

Im Jahr 2005 wurden zwdlf weitere Einrichtungen zur Ausstellung von Zeug-
nissen im Sinne der Verordnung Uber den Nachweis der Fachkenntnisse fur
bestimmte Arbeiten ermachtigt. Insgesamt gab es somit im Berichtsjahr 124
ermachtigte Einrichtungen, die 1 681 Ausbildungsveranstaltungen durch-
fihrten, an denen 25 536 Personen teilnahmen. An 24 175 Teilnehmer/in-
nen wurden Zeugnisse ausgestellt, nachdem sie eine Prifung Uber die
jeweils notwendigen Fachkenntnisse mit Erfolg abgeschlossen hatten. Fol-
gende Ausbildungsveranstaltungen wurden im Jahr 2005 abgehalten:
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Nachweis der Fachkenntnisse - Ausbildungsveranstaltungen

Ausbildung fiir Anzahl der Veranstaltungen | Anzahl der Auszubildenden Ausgestellte Zeugnisse
Kranfiihren 558 7.003 6.835
Staplerfahren 1.086 17.696 16.533
Gasrettungsdienst 15 486 468
Sprengarbeiten 19 276 272
Buhnen- und Beleuch-

tungstechnik 3 75 67
Insgesamt 1.681 25.536 24175
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

3.4

Im Jahr 2005 ist die Zahl der Ausbildungskurse gegentiber 2004 um rund
8 % leicht gestiegen.

Anerkennung von Zeugnissen betreffend den Nachweis der Fachkennt-
nisse fir bestimmte Arbeiten

Im Berichtsjahr wurden 109 Antrage auf Anerkennung des Nachweises der
Fachkenntnisse gestellt und 54 Zeugnisse gemal § 113 Abs. 3 des Arbeit-
nehmerlinnenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 450/1994, mit Bescheid anerkannt.
Zu den mehrheitlich von ausléndischen Arbeitskraften gestellten Antragen
kommen auch solche von Arbeitnehmer/innen, die ihre Fachkenntnisse, etwa
fir das Fuhren von Staplern oder Kranen, zwar in Osterreich, jedoch nicht
bei vom daflr zustédndigen Bundesministerium ermachtigten Institutionen
erworben haben (z.B. Bundesministerium fir Landesverteidigung, Osterrei-
chische Bundesbahnen).

Listen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Zentren

Im Jahr 2005 wurden ein neues arbeitsmedizinisches und drei neue sicher-
heitstechnische Zentren in die Listen des Zentral-Arbeitsinspektorates aufge-
nommen. Damit umfassten diese Listen zum Jahresende 2005 insgesamt 43
arbeitsmedizinische und 74 sicherheitstechnische Zentren, die bei der Uber-
prifung durch die Arbeitsinspektion alle Voraussetzungen fiur einen ord-
nungsgemalien Betrieb erflllt hatten.

Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof

Gemal § 13 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 kann der Bundesminister
fir Wirtschaft und Arbeit gegen letztinstanzliche Bescheide wegen
Rechtswidrigkeit Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben.
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2005 wurden in finf Fallen Verwaltungsgerichtshofbeschwerden einge-
bracht, die letztinstanzliche Entscheidungen in Verwaltungsstrafverfahren
wegen Ubertretungen von Arbeitnehmerschutzvorschriften betrafen.

Konferenzen
Tagung der Leiter der Arbeitsinspektorate

Die alljahrlich stattfindende Tagung der Leiter der Arbeitsinspektorate fand
2005 vom 11. bis 14. Oktober in Steyr statt. Neben den internen Bespre-
chungen, die der Koordinierung der Vorgangsweise der Arbeitsinspektion
dienen, wurden unter anderem der Jahresarbeitsplan 2006 fur die Arbeitsin-
spektorate sowie die neuen Schllsselzahlen der Arbeitsinspektion behan-
delt. Daruber hinaus wurden die bisherigen Ergebnisse des Projektes
Systemiberprifung vorgestellt. Vortrage, beispielsweise Uber Larm und
Vibrationen sowie Uber die neuen Asbestregelungen in der kiinftigen Grenz-
werteverordnung, rundeten die Veranstaltung ab.

Aussprache der Arbeitsinspektionsarzt/innen und Hygiene-
techniker/innen

Die Aussprache der Arbeitsinspektionsarzt/innen und Hygienetechniker/in-
nen fand vom 3. bis 6. Oktober 2005 in Keutschach in Karnten statt. Dabei
gab es unter anderem Berichte und einen Erfahrungsaustausch zu folgenden
Themen: Zur geplanten Novelle der Verordnung Gesundheitsiberwachung,
zu Untersuchungen beim Glanzverchromen und bei der Einwirkung von Iso-
cyanaten, zur Nachsorgeaktion der AUVA bei ehemaligen Beschaftigten in
der Asbestindustrie, zur Vorgangsweise bei der Uberprifung von Untersu-
chungsnachweisen auslandischer Arbeitnehmer/innen, zu Gesundheitsge-
fahren bei der Futtermittelherstellung, iber Mdglichkeiten der liftungstechni-
schen Sanierung von Beizanlagen und im Bootsbau, zur neuen Verordnung
Larm und Vibrationen, zur Gefahrdung durch Legionellen am Arbeitsplatz
und zur Schadstoffbelastung in Raumschiefanlagen.

Im Rahmen der Tagung wurde eine Exkursion zu einem der bedeutenden
Chiphersteller in Osterreich durchgefiihrt. Es wurde der Prozess und das
Ergebnis eines abgeschlossenen Projektes zur Konsolidierung des Geneh-
migungsbescheides vorgestellt und diskutiert. Der Arbeitsmediziner des
Betriebes bot einen umfassenden Einblick in seine Tatigkeit, wobei grol3er
Wert auf die Qualitatssicherung in der Arbeitsmedizin und die Integration der
Arbeitsmedizin in bestehende Managementsysteme gelegt wird. Strategi-
sches Vorgehen bei der Erfassung von Beinaheunfallen und arbeitsbeding-
ten Erkrankungen sind ein wichtiges Anliegen des Arbeitsmediziners und der
Sicherheitsfachkrafte.
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Aussprache der Arbeitsinspektoren fir Kinderarbeit und
Jugendlichenschutz

Im Juni 2005 fand eine Aussprache der Arbeitsinspektoren fiir Kinderarbeit
und Jugendlichenschutz und der flir diesen Themenbereich zustandigen Ver-
treter/innen des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Arbeit statt, bei der
aktuelle Fragen zum genannten Aufgabengebiet behandelt wurden.

Aussprache der Arbeitsinspektorinnen fur Frauenarbeit und
Mutterschutz

Im November 2005 fand eine Aussprache der Arbeitsinspektorinnen flr
Frauenarbeit und Mutterschutz und den zustandigen Vertreter/innen des
Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit statt, bei der rechtliche, organi-
satorische und arbeitsmedizinische Probleme in den Bereichen Mutter-
schutz, Frauenarbeit und Heimarbeit besprochen wurden.

Arbeitnehmerschutzbeirat

Der Arbeitnehmerschutzbeirat, dessen Einberufung und Geschaftsflihrung
der Sektion Arbeitsrecht und Arbeitsinspektion des Bundesministeriums fir
Wirtschaft und Arbeit obliegt, hielt im Berichtsjahr eine Sitzung ab. Die Sit-
zung diente der Fortfihrung der ,Information tber Organisation und Tatigkeit
der Praventionszentren der Trager der Unfallversicherung®. Weiters wurde
Uber aktuelle Tatigkeiten und Vorhaben des Ressorts im Bereich Arbeitneh-
merschutz berichtet.

Mitwirkung an der Gestaltung von Rechtsvor-
schriften

Der Bereich Arbeitsinspektion der Sektion Arbeitsrecht und Arbeitsinspektion
war an der Vorbereitung von Vorschriften beteiligt, die von anderen Organi-
sationseinheiten des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Arbeit ausgear-
beitet werden. Durch diese Beteiligung soll darauf hingewirkt werden, dass
bei Schaffung neuer Rechtsvorschriften die Erfahrungen der Arbeitsinspek-
tion auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes und die in der Praxis beste-
henden Probleme berilcksichtigt werden. Im Berichtsjahr haben Vertre-
ter/innen der Arbeitsinspektion an Besprechungen und Sozialpartnerver-
handlungen teilgenommen, die vor allem die Umsetzung der EU-Sozialvor-
schriften im Stralenverkehr und das Kontrollgerat im Straflenverkehr zum
Gegenstand hatten. Auch durch Mitarbeit an Vorschriften anderer Ressorts,
z. B. betreffend Bundesbedienstetenschutz, soll die Bertcksichtigung des
Arbeitnehmerschutzes entsprechend umgesetzt werden.
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Sonstiges

Mitarbeit im Normungsinstitut (ON), im Verband fir Elektro-
technik (OVE) und in der Staub-(Silikose-)Bekampfungsstelle
(OSBS); Fachbeirate

Vertreter/innen der Arbeitsinspektion arbeiten regelmaRig in diversen Fach-
normenausschissen und Arbeitsgruppen des Osterreichischen Normungsin-
stitutes (ON) mit. Diese Tatigkeiten umfassen sowohl die Erarbeitung neuer
und Bearbeitung bereits bestehender nationaler Normen (ONORMEN) als
auch die Mitwirkung an der Schaffung neuer und Aktualisierung bestehender
Europaischer Normen (ONORMEN EN). Letztere dienen vielfach der Unter-
stitzung von Anforderungen der EU-Richtlinien (z.B. fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit). Durch die konstruktive Mitarbeit an sol-
chen Normen bereits in der Entwurfsphase sichert sich Osterreich Einfluss
und Mitspracherecht bei der Gestaltung und Formulierung des Standes der
Technik.

Auch auf dem Gebiet der Elektrotechnik wird von der Arbeitsinspektion im
Rahmen des Osterreichischen Verbandes fiir Elektrotechnik (OVE) an der
Beschlussfassung Uber Annahme oder Ablehnung sowie Uber die Art der
Ubernahme von sicherheitstechnischen Vorschriften mitgewirkt. Ferner wir-
ken Bedienstete der Arbeitsinspektion bei der Erstellung von Regelblattern
des Osterreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (OWAV) mit.

Besonders ist die fir den Arbeitnehmerschutz duferst fruchtbare Zusam-
menarbeit mit der Osterreichischen Staub- (Silikose-) Bekadmpfungsstelle
(OSBS) seit deren Grindung im Jahr 1949 hervorzuheben. Ihr kommt im
Zusammenhang mit der Bekdmpfung von Staub in Arbeitsstatten und auf
auswartigen Arbeits-(Bau-)stellen eine wichtige Rolle bei der Verhinderung
von durch Staube bedingten Berufskrankheiten zu.

Weiters waren Mitarbeiter des Zentral-Arbeitsinspektorates als Mitglieder in
diversen einschlagigen Fachbeiraten der Statistik Austria tatig.
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BUDGET DER ARBEITSINSPEKTION

Die Ausgaben fir die Arbeitsinspektion betrugen im Jahr 2005 insgesamt
rund 24,30 Mio. €, davon entfielen 17,99 Mio. € auf den Personalaufwand,
1,24 Mio. € auf Aufwendungen flir gesetzliche Verpflichtungen und
5,07 Mio. € auf den Sachaufwand.

Die Einnahmen (im Wesentlichen Kommissionsgebuhren) betrugen im
Berichtsjahr rund 0,30 Mio. €.

Das Budget der Arbeitsinspektion ist zu einem Grofdteil durch so genannte
Fixkosten gepragt. Die Ausgaben bei den variablen Kosten haben Uberwie-
gend Erneuerungen bei der EDV-Ausstattung (Hard- und Software) betrof-
fen. So etwa wurde fiir die Uberpriifung der Arbeitszeit der Lenker/innen eine
spezielle Auswertungssoftware angeschafft. Die Bezahlung dieser Software
ist auf die Jahre 2005 und 2006 aufgeteilt. Weiters mussten die Serverrdume
in den meisten Arbeitsinspektoraten wegen der starken Warmeentwicklung
klimatisiert und aufgrund der beengten Raumverhaltnisse im Bereich der
Wiener Arbeitsinspektorate im Objekt 1010 Wien, Fichtegasse 11, die
Archivrdume neu organisiert werden, um mehr Ablageflache zu schaffen.
Wegen der erhéhten Deckenlast war deshalb die Decke in einigen Bereichen
zu verstarken. Ferner wurde im Arbeitsinspektorat fiir den 11. Aufsichtsbe-
zirk, 8041 Graz, der Dienstkraftwagen durch ein neues Fahrzeug ersetzt.
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TATIGKEITEN DER ARBEITS-
INSPEKTORATE

Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Aktivitdten der Arbeitsin-
spektorate, wobei zunachst die Tatigkeiten anhand statistischer Daten allge-
mein beschrieben werden (Kapitel 5.1) und sodann auf die Schwerpunktakti-
onen (Kapitel 5.2) sowie die schriftlichen Tatigkeiten (Kapitel 5.3) eingegan-
gen wird. Bei der folgenden zahlenmafigen Darstellung der Tatigkeiten in
den Arbeitsstatten sind jene in Bundesdienststellen mitenthalten.

Allgemeine Beschreibung der Tatigkeiten

Bei der im Jahr 2006 erfolgten Erneuerung bzw. Anpassung der Statistik der
Arbeitsinspektion im Sinne der EU-Vorgaben und der Umsetzung von Jah-
resarbeitsplanen wurde die Tatigkeitsstatistik Uberarbeitet und teilweise neu
konzipiert. Ziel war die Verbesserung der Ubersichtlichkeit und Lesbarkeit
der Tabellen durch Konzentration auf wesentliche aussagekraftige Daten,
verbunden mit einer starkeren Fokussierung auf die statistisch relevante
Auswertung von aktuellen Schwerpunktthemen. Daruber hinaus soll das
Erkennen von Trends durch standardmaRige Fulnfjahresvergleiche aller
wichtigen Kenndaten einem groflieren Zielpublikum ermoéglicht werden. Die
Anpassungen dienen einer Erhéhung der Datenqualitdt und verbessern
damit die Gultigkeit der Aussagen, die aufgrund eines Datenvergleiches
getroffen werden.

Tatigkeiten insgesamt

Die hier beschriebenen Tatigkeiten der Arbeitsinspektor/innen zur Umset-
zung des Arbeitnehmerschutzes erfolgen groBtenteils im AuBendienst und
hier wiederum vor allem in Arbeitsstatten und auf Baustellen und auswarti-
gen Arbeitsstellen, und umfassen Besichtigungen, Lenkerkontrollen, die Teil-
nahme an behdrdlichen Verhandlungen, Beratungs- und Beurteilungstatig-
keiten und verschiedene wichtige sonstige Tatigkeiten (z.B. Teilnahme an
Schulungen bzw. Tagungen).

Ende 2005 waren flr die Tatigkeit der Arbeitsinspektion 233 048 (231 525)
Arbeitsstatten (inklusive Bundesdienststellen) mit insgesamt 2 680 697
(2 646 560) Beschaftigten vorgemerkt, also um 1 523 mehr Arbeitsstatten
als im Vorjahr. Dazu kamen noch 93 031 (91 950) Arbeitsstatten, die Ende
2005 zwar keine Beschaftigten verzeichneten, jedoch in Evidenz gefihrt
wurden. Die vorgemerkten Arbeitsstatten wiesen folgende Betriebsgrofien
auf:
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Vorgemerkte Arbeitsstitten®

GroRenklasse Veranderung 2004/05
(Beschéftigtenzahl) 2004 2005 absolut
1-9 183.916 184.907 + 991
10-49 39.624 40.104 +480
50-249 6.954 6.993 +39
250 und mehr 1.031 1.044 +13
insgesamt 231.525 233.048 +1.523
" Arbeitsstatten und Bundesdienststellen (ohne Baustellen und auswartige Arbeitsstellen)

Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Insgesamt wurden im Jahr 2005 168 094 (2004: 169 485) arbeitnehmer-
schutzbezogene Tatigkeiten durchgefiihrt, davon 155 252 (156 516) im
AuBendienst. Fir die Aulendiensttatigkeiten wurden 29 853 (32 631)
Aulendiensttage aufgewendet. Betriebsbezogene Tatigkeiten wurden bei
72741 (73 475) Arbeitsstitten und Unternehmen auf Baustellen und
auswartigen Arbeitsstellen durchgeflihrt.

Der leichte Rickgang der Tatigkeiten insgesamt im Vergleich zum Vorjahr
(- 1391) ist bei einem gleichzeitigen spurbaren Anstieg der Beratungs- und
Beurteilungstatigkeit vor allem auf einen leichten Riickgang der Besichtigun-
gen und der sonstigen Tatigkeiten zurtickzufiihren.

Besichtigungen

Bei den Besichtigungen werden je nach Anlassfall routinemafRige Kontrollen,
Uberpriifungen besonderer Aspekte, Schwerpunkterhebungen, Verhandlun-
gen und Beratungen vor Ort durchgefihrt.

Im Berichtsjahr nahmen die Arbeitsinspektor/innen 97 333 (100 524) Besich-
tigungen (einschlieBlich der Mehrfachbesuche) vor, und zwar 79 295
(81 356) Besichtigungen in Arbeitsstatten und 18 038 (19 168) Besichtigun-
gen auf Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen. Von diesen Besichtigun-
gen waren 55 879 (56 676) Arbeitsstatten betroffen, also 24,0 % (24,5 %)
aller vorgemerkten Arbeitsstatten, und 14 322 (14 705) Unternehmen auf
Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen. Pro besichtigte Arbeitsstatte wur-
den demnach durchschnittlich 1,4 Besichtigungen durchgefiihrt. Die besich-
tigten Arbeitsstatten gliederten sich wie folgt nach GroRenklassen:
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Besichtigte Arbeitsstatten nach GroRenklassen

Anzah!? Anteil an den vorgemerkten

GrofRenklasse nza Arbeitsstatten (in %)
(Beschaftigtenzahl)

2004 2005 2004 2005
bis 9 39.967 38.747 21,7 21,0
10-49 12.191 12.661 30,8 31,6
50-249 3.739 3.663 53,8 52,4
250 und mehr 779 808 75,6 77,4
insgesamt 56.676 55.879 24,5 24,0
" Arbeitsstatten und Bundesdienststellen (ohne Baustellen und auswartige Arbeitsstellen)
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Uberpriifungen besonderer Aspekte

Bei den im Rahmen von Besichtigungen durchgefiihrten Uberpriifungen
besonderer Aspekte handelt es sich um vertiefende, meist zusatzlich zu
einer routinemaBigen Kontrolle durchgefilhrte Uberpriifungen relevanter
Aspekte des Arbeitnehmerschutzes (,Erhebungen®). Dabei wurden 2005 vor
allem folgende Teilaspekte Uberprift:

Haufige tiberpriifte besondere Aspekte

2004 2005
Mutterschutz 8.106 8.175
Arbeitsstatten 4.812 5.139
Arbeitsunfalle 3.838 3.909
Arbeitsvorgange und Arbeitsplatze 3.154 3.588
Beschaftigung von Kindern und Jugendlichen 3.314 3.008
Praventivdienste und Sicherheitsvertrauenspersonen 3.677 2.736
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.
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Zu den Unfallerhebungen ist festzuhalten, dass diese dem Ziel dienen, wei-
tere Unfalle derselben oder ahnlicher Art durch entsprechende Praventions-
maflnahmen zu vermeiden. Ferner wurden 91 (99) Erhebungen von Berufs-
erkrankungen durchgefuhrt.

Weiters haben die Arbeitsinspektorate auch Uberprifungen von arbeitsmedi-
zinischen und sicherheitstechnischen Zentren durchzufihren, bevor diese
den Betrieb aufnehmen. Jene Zentren, die bei diesen Uberprifungen alle
Voraussetzungen flr einen ordnungsgemafien Betrieb erfiillen, werden in die
Listen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Zentren des
Zentral-Arbeitsinspektorates aufgenommen. Im Jahr 2005 haben die Arbeits-
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inspektorate ein arbeitsmedizinisches Zentrum und drei sicherheitstechni-
sche Zentren Uberprift.

Lenkerkontrollen

Im Berichtsjahr fuhrten die Arbeitsinspektor/innen 1 812 (2 052) Kontrollen
betreffend die Arbeitszeit und Ruhezeit von Lenker/innen sowie deren Auf-
zeichnung durch. Details zu diesen Uberpriifungen und zu deren Ergebnis-
sen sind dem Kapitel 2.4.5 sowie dem Anhang A.2 (Tabelle 6) zu entneh-
men.

Teilnahme an behordlichen Verhandlungen

Bei den behordlichen Verfahren nimmt die Arbeitsinspektion an mundlichen
Verhandlungen teil, die den Arbeitnehmerschutz berihren (z.B. Bewilligung
oder Umgestaltung von Betrieben, Bauverhandlungen, Verhandlungen der
Unabhangigen Verwaltungssenate und Gerichtsverhandlungen). Im Jahr
2005 nahmen die Arbeitsinspektor/innen an 20 940 (20 885) behordlichen
Verhandlungen teil.

Die Teilnahme an Genehmigungsverfahren von Betriebsanlagen ist vor allem
deshalb von grofler Bedeutung, weil sie die Berlcksichtigung der den
Arbeitnehmerschutz betreffenden praventiven Malinhahmen von Anfang an
sicherstellt.

Beratungs- und Beurteilungstatigkeit

Im Sinne der laufend intensivierten Kundenorientierung der Arbeitsinspektion
und des immer starker betonten Servicegedankens gewinnt die erforderliche
Unterstlitzung und Beratung der Betriebe in allen Angelegenheiten des
Arbeitnehmerschutzes im praventiven Wirken der Arbeitsinspektion immer
mehr an Bedeutung, sodass hiefur im Zuge fast aller Aktivitaten der Arbeits-
inspektion immer mehr Zeit aufgewendet wird. Die vielfaltigen diesbezlgli-
chen kostenlosen Beratungsangebote werden von den Betrieben auch gern
in Anspruch genommen.

Zu diesem Beratungsangebot gehort etwa die Vorbesprechung betrieblicher
Projekte, die es ermdglicht, die Interessen des Arbeithehmerschutzes pra-
ventiv wahrzunehmen und bestimmte Konzeptionsmangel betrieblicher Pro-
jekte (Betriebsneugriindungen, gréf’ere Umbauten) bereits im Planungssta-
dium aufzuzeigen. Dazu kommen die Beratungen vor Ort, die von den
Arbeitsinspektoraten im Zusammenhang mit anderen den Arbeitnehmer-
schutz betreffenden Anfragen erfolgen, ferner die von den Arbeitsinspekti-
onsarzt/innen durchgefihrten Beratungen im Zusammenhang mit Gesund-
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heitsiberwachung und Berufskrankheiten sowie die von diesen vorgenom-
mene Prifung von Befunden und die Ausstellung von Freistellungszeugnis-
sen gemafl dem Mutterschutzgesetz 1979.

Im Jahr 2005 fUhrten die Arbeitsinspektor/innen insgesamt 34 336 Beratun-
gen und Beurteilungen durch, also um 11,2 % mehr als im Vorjahr
(30 864). Von diesen Beratungen und Beurteilungen waren 10 696 (9 771)
Vorbesprechungen von betrieblichen Projekten und 13 551 (10 668) Bera-
tungen vor Ort (d.h. aufderhalb des Arbeitsinspektorates). Ferner wurden von
den Arbeitsinspektionsarzt/innen 6 133 (6 430) Beratungen und Beurteilun-
gen im Zusammenhang mit Gesundheitsiberwachung und Berufskrankhei-
ten vorgenommen und 3 956 (3 995) Freistellungszeugnisse nach dem Mut-
terschutzgesetz 1979 ausgestellt.

Sonstige Tatigkeiten

Die sonstigen Tatigkeiten der Arbeitsinspektor/innen umfassen alle jene
ebenfalls wichtigen Tatigkeiten, die sie zusatzlich zu den Besichtigungen,
Lenkerkontrollen, Teilnahmen an behdrdlichen Verhandlungen sowie den
Beratungs- und Beurteilungstatigkeiten durchfihren. Hierher gehéren neben
der Zusammenarbeit mit Behdrden und anderen Stellen vor allem auch die
Teilnahme an Tagungen bzw. Schulungen und Tatigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz. Nicht miterfasst sind dabei
schriftliche Tatigkeiten (siehe Kapitel 5.3), interne Besprechungen und Ahnli-
ches.

Im Berichtsjahr fihrten die Arbeitsinspektor/innen insgesamt 13 673 (15 160)
sonstige Tatigkeiten durch, wobei sie unter anderem in 6 262 (6 268) Fal-
len mit Behdérden und anderen Stellen zusammenarbeiteten.

Die Tatigkeit der Arbeitsinspektion im Zeitvergleich

Im Zeitraum 2001 bis 2005 entwickelten sich die Tatigkeit der Arbeitsinspek-
tion insgesamt sowie deren flnf Kernaufgaben (Besichtigungen, Lenkerkon-
trollen, Teilnahmen an behdrdlichen Verhandlungen, Beratungs-/Beurtei-
lungstatigkeiten und sonstige Tatigkeiten) wie folgt:
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Anzahl

Tatigkeit der Arbeitsinspektor/innen 2001 - 2005

C—Besichtigungen N | enkerkontrollen
C—Behordl. Verhandlungen [ Beratungs-/Beurteilungstatigkeit
[ Sonstige Tatigkeiten Anteil Beratungen
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Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion

Daraus wird ersichtlich, dass - bezogen auf die Gesamtheit der Tatigkeiten -
in den letzten vier Jahren der Anteil der Beratungs- und Beurteilungstatigkeit
von 16,6 % auf 20,4 % zugenommen hat. Im gleichen Zeitraum ging der
Anteil der Besichtigungen von 61,5 % auf 57,9 % geringfligig zurick.

Messtatigkeit

Von der Arbeitsinspektion werden Messungen und Probenahmen vor Ort in
den Bereichen klimatische Bedingungen, technisch-ergonomische Erforder-
nisse und physikalische bzw. chemische Einwirkungen durchgefiihrt. Je nach
Art der Messungen werden entsprechend messtechnisch geschulte Arbeits-
inspektoren und geeignete Messeinrichtungen eingesetzt. Komplexe und
zeitaufwendige Messungen und Probenahmen werden von einem Messteam
durchgefiihrt, das aus zwei speziell ausgebildeten Messtechnikern besteht.
Bestimmte Messaufgaben sowie alle Analysen werden an externe Mess-
bzw. Analysestellen vergeben.

Die Gesamtzahl der Messungen und Probenahmen der Arbeitsinspektion lag
im Zeitraum 1995-2005 entsprechend den jeweils gegebenen Erfordernissen
im Jahresdurchschnitt zwischen rund 800 und 1 100. Gegenuber dem Vor-
jahr stieg die Messtatigkeit zwar um 12 %, die Anzahl der Messungen blieb
aber innerhalb der durchschnittlichen jahrlichen Schwankungsbreite seit
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1995. Bei 35 % der von den Arbeitsinspektoraten vorgenommenen Messun-
gen wurden im Berichtsjahr Ubertretungen festgestellt und die Arbeitgeber/
innen zur Herstellung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden
Zustandes aufgefordert. Dies bedeutet einen Anstieg des Anteils der Mes-
sungen mit Ubertretungen um etwa 7 %-Punkte gegeniiber dem Vorjahr.
Betrachtet man die Anzahl der Messungen und Probenahmen nach Berei-
chen, so ergibt sich folgendes Bild:

Messtatigkeit

Anzahl der Messungen

Bereiche und Probenahmen

2004 2005
Klimatische Bedingungen (Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchte, Warme-
strahlung) 287 577
Technisch-ergonomische Erfordernisse (Beleuchtungsstarke, Luftvolumenstrom) 23 44
Physikalische Einwirkungen (Larm, Vibration, nichtionisierende Strahlung) 402 226
Chemische Arbeitsstoffe (Fein- und Gesamtstaub, organische und anorganische Gase
und Dampfe, explosionsfahige Atmosphére) 230 207
insgesamt 942 1.054
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

5.2
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Schwerpunktaktionen
Schwerpunktaktion im Bauwesen 2005

Aufgrund der positiven Ergebnisse der im Jahre 2003 und 2004 durchge-
fuhrten Schwerpunktaktionen im Rahmen der ,Europdischen Kampagne im
Bauwesen® wurde neuerlich gemeinsam mit dem Verkehrs-Arbeitsinspekto-
rat im Frahjahr und im Herbst 2005 eine Schwerpunktaktion im Bauwesen in
Hinblick auf folgende Aspekte durchgeflhrt:

= Koordination von Bauarbeiten

= Absturzsicherung

= Gefahren durch Herabfallen von Gegenstanden

= Gefahren durch Fahrzeuge im Baustellenverkehr.

Zielgruppe der diesjahrigen Schwerpunktaktion waren - wie im Jahr 2004 -
Klein- und Mittelbetriebe, welche im Hinblick auf die angeflihrten vier
Aspekte zur Sicherheit und Gesundheit der Arbeithehmer/innen im Bausek-
tor beraten und Uberprift wurden.

Wahrend der Schwerpunktaktion wurden in Osterreich insgesamt 1 898 Bau-
stellen Uberprift, wovon - entsprechend dem Ziel der Kampagne - ein hoher
Anteil kleinere und mittelgroRe Baustellen waren (88 %). Die Auswertung der
Daten ergab, dass insbesondere beim Themenkreis ,Gefahren durch Herab-
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fallen von Gegenstanden® die praktische Umsetzung der Arbeithehmer-
schutzvorschriften betreffend die Durchflihrung der Lagerung und die Hebe-
vorgange in einem hoheren Mal erfolgte, als aus der Beurteilung der Vorbe-
reitung der notwendigen MalRnahmen abzuleiten gewesen ware.

AbschlieBender Bericht tiber die funfjahrige Kampagne
»Sicherheit und Gesundheitsschutz in Backereien*

In Partnerschaft mit Vertreter/innen der Arbeitgeber/innen (Bundesinnung
der Backer, Wirtschaftkammer Osterreich), Vertreter/innen der Arbeitnehmer/
innen und der AUVA wurde diese flinfjahrige Kampagne durchgefiihrt. Die
Kampagne gliederte sich in drei zeitlich aufeinander folgende Phasen:

= Erste Phase: Koordination und Kooperation, intensive Information,
betriebliche aber auch (berbetriebliche Beratung der Backer/innen
(11/2000 - 6/2002)

= Zweite Phase: Weitergehende Beratung und Kontrolle (1/2003 -
7/2004)

= Dritte Phase: Weitergehende Beratung und Nachkontrolle (8/2004 -
11/2005).

Alle drei Phasen wurden begleitet von einer intensiven Zusammenarbeit und
Qualifizierung der 32 beteiligten Arbeitsinspektor/innen. Es wurden Werk-
zeuge ausgearbeitet und auftauchende Fragen zusammen mit der Innung,
den Herstellern oder der AUVA geldst.

Die Grundlage fiir die Kampagne lieferte eine gemeinsam mit der Bundesin-
nung der Backer vereinbarte Basisanforderung (Festlegung der wichtigsten
Voraussetzungen technischer und organisatorischer Art zur Reduzierung des
Mehlstaubes). Dieses Tool ermdglichte es den Arbeitgeber/innen und Arbeit-
nehmer/innen, zu erkennen, welche MalRhahmen zu setzen sind, um das Ziel
»-mehlstaubarme Backerei“ zu erreichen. Die Basisanforderung trug dazu bei,
Bereiche herauszuheben, in denen MalRnahmen nétig waren, und konnte
auch fur die Ermittlung und Beurteilung der Gefahrdungen (Evaluierung) von
den Betrieben gentzt werden.

Ziel der Kampagne

Reduktion der Mehlstaubbelastung durch gezielte, 6sterreichweit einheitliche
Informationsweitergabe, Beratung und Kontrolle.

1. Phase: Koordination, Kooperation, Information und Beratung
(November 2000 bis Juni 2002)

Mit Stichtag 30. Juni 2002 gab es in Osterreich insgesamt 2 440 Backereien
mit insgesamt 21 606 Beschaftigten (11 841 Manner, 9 765 Frauen). In der
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ersten Phase wurden 38,9 % (948 Betriebe) der Backereien durch direkte
Beratung Vorort erreicht.

Staub erzeugendes Arbeitsverfahren Staubfreie Arbeitsplatze

32 Arbeitsinspektor/innen (darunter neun Frauen) wurden spezifisch in
einem Seminar geschult und das gemeinsame Vorgehen in drei Workshops
erarbeitet. Eine Broschilre zu den Basisanforderungen wurde ausgearbeitet
und mit der Backerinnung abgestimmt.

Von August 2001 bis Ende Juni 2002 wurden 9 080 Broschiren und 14 510
Folder von der Arbeitsinspektion im Rahmen der Kampagne verteilt. Gleich-
zeitig wurden regionale Kooperationsnetzwerke zwischen der Arbeitsinspek-
tion, den Sozialpartnern und der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA)
aufgebaut. Als gemeinsames Tool fur die Erfassung der Ist-Situation in den
Betrieben wurde durch die Arbeitsinspektor/innen der Mehlstaubbewertungs-
bogen (MBB) ausgearbeitet, verwendet und abschliellend ausgewertet.

Die Uberbetriebliche Beratung und Weitergabe von Informationen an die
Backer/innen und Beschaftigten von Backereien in ganz Osterreich erfolgte
bei Stammtischen, bei Messen, bei Tagungen, in den Landesberufsschulen,
durch Fachartikel in der Backerzeitung, vermittels Radiointerviews und durch
Information der Multiplikator/innen bei Aus- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen (Arbeitsmediziner/innen, Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheits-
fachkrafte), der Backereieinrichtungsbetriebe, Silohersteller/innen und
Absaugtechnikunternehmen.

Die ausgewerteten Ergebnisse zeigten, dass im weiteren Verlauf des Pro-
jektes verstarkt auf Mallnahmen der Verhaltenspravention (Simperistauben
mit Sieb anstelle von Beutel, Mehlaufbringen durch Verreiben, Reinigung der
Maschinen und Béden) und MalRnahmen der Verhaltnispravention (Knetma-
schinen mit Deckel, lGftungstechnische Malnahmen) geachtet werden
musste.
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2. Phase: Beratung und Kontrolle (Janner 2003 bis Juli 2004)

Ziel der zweiten Phase war die Einbeziehung moglichst aller Backereien in
die Beratung und Kontrolle. Zunachst wurden jene Betriebe mit besonde-
rem Handlungsbedarf und jene Betriebe, die in der ersten Phase noch nicht
erreicht wurden, beraten und Uberprift. Auch in dieser Phase wurde ein
Steuerungstool fur die Arbeitsinspektor/innen ausgearbeitet, namlich die
Mehlstaubiiberprifungsliste.

Bis zum 30. Juli 2004 fanden insgesamt 2 162 Uberpriifungen entsprechend
der Mehlstaubiiberpriifungsliste statt. Bei diesen Uberpriifungen wurden
6 803 Mangel in 758 Betrieben festgestellt, die zu schriftlichen Auftragen
fihrten. Die haufigsten Mangel zeigten sich im Bereich Arbeitsvorgange
(Aufbringen von Mehl und Simperlstauben), gefolgt von Mangeln beim Reini-
gen der Maschinen, der Arbeits- und der Bodenflachen.

3. Phase: Beratung und Nachkontrolle (August 2004 bis November 2005)

In der dritten Phase der Kampagne lag der Schwerpunkt auf der Nachkon-
trolle jener Betriebe, die in der zweiten Phase eine schriftliche Aufforderung
zur Herstellung des rechtmaRigen Zustandes erhalten hatten. Im Mittelpunkt
standen der Umgang mit Mehl, die Reinigung, die Maschinennachristung
und die Silogenehmigungen. Daneben wurde aber auch die intensive Bera-
tung weitergeflhrt und war die verstarkte Zusammenarbeit mit den Praven-
tivfachkraften sowie deren Schulung ebenfalls ein wichtiges Thema.

Die Auswertung der dritten Phase zeigt, dass die Anzahl der Betriebe, die
nun neuerlich eine schriftliche Aufforderung von der Arbeitsinspektion beka-
men, von 758 in der zweiten Phase auf 373 gesunken ist und auch die
Gesamtsumme der Ubertretungen nur mehr 1 378 betrug.

Bei der Fachmesse flir Backerei und Konditorei in Wels im September 2005
wurde das Ergebnis der Kampagne vorgestellt und wurden Betriebe prasen-
tiert, die als Good-Practice-Beispiele von der Arbeitsinspektion bewertet wur-
den. Von der Arbeitsinspektion wurde auch ein Film Uber diese Good-Prac-
tice-Beispiele produziert, der zum Nachahmen anregen soll.

Ebenfalls prasentiert wurde das Backerprojekt (sowie der Good-Practice-
Film in englischer Ubersetzung) beim Thematischen Tag im Rahmen des
Treffens des Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) am 9. November
2005 in London.

Zusammenfassende Ergebnisse der fiinfjahrigen Kampagne

= Alle Backereien in Osterreich sind Uber die Basisanforderung infor-
miert und das Wissen Uber PraventivmalRnahmen wurde verbreitet.
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= Die technische Ausstattung der Backereien hat sich verbessert; dies
betrifft auch das Vorhandensein von Absaugungen.

= Die Maschinenhersteller und Liuftungstechniker/innen sind nun bes-
ser informiert.

= Das Verhalten hat sich weitgehend geandert, z.B. Mehlsieben statt
Mehlwerfen und Simperlstauben mit dem Staubbeutel.

= |deen und Kreativitat in den Backereien wurden geférdert und Good-
Practice-Beispiele sind fiir alle zuganglich.

= Die Mehlistaubbelastung in vielen Backstuben konnte langfristig
gesenkt werden.

= Die Arbeitsinspektion wird als einheitlich vorgehende und kompetente
Beratungs- und Kontrollbehérde wahrgenommen.

Schriftliche Tatigkeiten

Die von den Arbeitsinspektor/innen im Zuge ihrer Tatigkeit erhobenen Fakten
erfordern eine sehr umfangreiche schriftliche Tatigkeit. Um einen Eindruck
Uber Art und Umfang dieser Aufgaben zu vermitteln, werden im Folgenden
die Aufforderungen, Strafanzeigen, Anzeigen gemaf § 84 StPO, Antrage auf
behdrdliche Vorschreibungen, Berufungen gegen Bescheide der Verwal-
tungsbehdrden, Sofortverfigungen bei Gefahr im Verzug und Bescheide
naher beschrieben. Die hiezu zitierten Gesetzesstellen beziehen sich auf das
Arbeitsinspektionsgesetz - ArblG, BGBI. Nr. 27/1993, in seiner geltenden
Fassung.

Aufforderungen an Arbeitgeber/innen

Aufgrund der Uberprifungen von Betriebsstatten und auswartigen Arbeits-
(Bau-)stellen haben die Arbeitsinspektorate gemall §9 Abs. 1 ArblG in
22 229 (22 132) Fallen schriftliche Aufforderungen an Arbeitgeber/innen zur
Herstellung eines den gesetzlichen Vorschriften und behdrdlichen Verfligun-
gen entsprechenden Zustandes gerichtet.

Strafanzeigen

Die Arbeitsinspektorate erstatteten wegen festgestellter Ubertretungen von
Arbeithehmerschutzvorschriften bei den Verwaltungsstrafbehdrden insge-
samt 1 971 (1 814) Strafanzeigen gemall § 9 Abs. 2, 3 und 4 ArblG und
beantragten dabei Strafen in der HOhe von insgesamt 2 679 858 €
(2117 086 €). In der folgenden Ubersicht wird - aufgegliedert nach dem
technischen und arbeitshygienischen Arbeithehmerschutz sowie dem Ver-
wendungsschutz - neben den Strafanzeigen auch auf die abgeschlossenen
Verfahren eingegangen:
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Strafanzeigen und abgeschlossene Verwaltungsstrafverfahren

technischer und
arbeitshygienischer Verwendungsschutz insgesamt
Arbeitnehmerschutz
2004 2005 2004 2005 2004 2005

Strafanzeigen 907 1.136 907 835 1.814 1.971
Beantragtes StrafausmaRB in € 1.303.643 1.777.248 813.443 902.610 | 2.117.086 | 2.679.858
Abgeschlossene Verfahren 682 782 852 773 1.534 1.555
Verhangtes Strafausmal in € 690.501 731.027 714.625 582.576 1.405.126 1.313.603
Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

Die folgende Grafik zeigt den mittelfristigen Verlauf der Strafanzeigen insge-
samt und nach Teilbereichen.

Strafanzeigen 2001 - 2005
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Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion
Anzeigen gemahR § 84 StPO

Im Berichtsjahr wurden im Zuge von Erhebungen schwerer oder tddlicher
Arbeitsunfalle 320 (116) Anzeigen gemall § 84 StPO wegen Verdachtes
des Vorliegens einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung
an die Staatsanwaltschaft oder Sicherheitsbehoérde erstattet.
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Antrage auf behordliche Vorschreibungen

Zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Beschaftigten sahen sich
die Arbeitsinspektorate ferner veranlasst, in 56 (77) Fallen bei den zustandi-
gen Behdérden gemall § 10 Abs. 1 ArblG Antrage auf Vorschreibungen
betreffend Malnahmen des Arbeitnehmerschutzes zu stellen.

Berufungen gegen Bescheide der Verwaltungsbehorden

Um die Angelegenheiten des Arbeithehmerschutzes nachhaltig zu vertreten,
war es erforderlich, dass von den Arbeitsinspektoraten in 18 (18) Fallen
Berufung gegen Bescheide der Verwaltungsbehdrden eingebracht wurde.

Verfliigungen bei unmittelbar drohender Gefahr fiir Leben und
Gesundheit

Aufgrund der Feststellung von unmittelbar drohender Gefahr flir das Leben
und die Gesundheit von Beschaftigten mussten in 17 (16) Fallen Verfiigun-
gen gemal § 10 Abs. 3 ArblG getroffen werden.

Bescheide

Im Berichtsjahr ergingen an Arbeitgeber/innen 9 (2) Bescheide in Angelegen-
heiten des technischen und arbeitshygienischen Arbeithehmerschutzes
und 77 (55) Bescheide in Angelegenheiten des Verwendungsschutzes.

Rufbereitschaft

Bei den Arbeitsinspektoraten ist eine Rufbereitschaft eingerichtet, die die
telefonische Erreichbarkeit von Arbeitsinspektor/innen auf3erhalb der Dienst-
zeit sicherstellt. Diese kdnnen daher in dringenden Fallen (z.B. schwere und
todliche Arbeitsunfalle, unmittelbare Gefahrdung von Leben und Gesundheit
von Beschaftigten) rund um die Uhr kontaktiert werden und gegebenenfalls
sofort die erforderlichen MaRnahmen treffen.

Im Berichtsjahr gingen bei den Arbeitsinspektoraten 799 (864) Anrufe
aullerhalb der Normaldienstzeit ein, wobei in 142 (106) Fallen Sofortaktio-
nen gesetzt werden mussten. Der Umfang der eingelangten Anrufe und der
steigende Anteil an Sofortaktionen unterstreicht die Notwendigkeit dieser
Einrichtung der Arbeitsinspektion.
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5.5

Teilnahme an Messen und Veranstaltungen

Die Arbeitsinspektorate nahmen auch im Berichtsjahr wieder an Fachmes-
sen und Informationsveranstaltungen teil, wie etwa der Welser Messe ,Ju-
gend und Beruf, der St. Pdltener Informationsveranstaltung ,Jugend in der
Arbeitswelt” und an den Bildungs- und Berufsinformationstagen der Arbeiter-
kammer Wien. Weiters wurden Vortrage Uber relevante Themen zum Arbeit-
nehmerschutz gehalten. DarUber hinaus nahm die Arbeitsinspektion an Infor-
mationsveranstaltungen der AUVA und an deren jahrlich stattfindenden
Sicherheitsfachtagung teil.
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ERFAHRUNGEN EINZELNER ARBEITS-
INSPEKTORATE

Wahrend Osterreichweite Ergebnisse der Tatigkeit der Arbeitsinspektion vor
allem Kapitel 2.4 (Wahrnehmungen der Arbeitsinspektion zu Sicherheit und
Gesundheitsschutz) und Kapitel 5 (Tatigkeiten der Arbeitsinspektorate) ent-
nommen werden konnen, werden hier Erfahrungen einzelner Arbeitsin-
spektorate in Teilbereichen des Arbeithehmerschutzes wiedergegeben.
Zur regionalen Kennzeichnung dieser Erfahrungsberichte ist das jeweilige
Arbeitsinspektorat in Kurzform beigefligt, dessen drtliche Zustandigkeit dem
Anhang A.3.2.2 entnommen werden kann.

Technischer, arbeitsmedizinischer und arbeits-
hygienischer Arbeithehmerschutz

Wiederkehrende Priifungen von Arbeitsmitteln durch
Betriebsangehorige (Al 15)

Bei einer Reihe von prifpflichtigen Arbeitsmitteln sieht die Arbeitsmittelver-
ordnung vor, dass auch betriebseigene fachkundige Personen die wieder-
kehrenden Prifungen durchfiihren dirfen. Mindestens jedes vierte Jahr
muss die Prifung durch Ziviltechniker/innen, Prifstellen oder Technische
Biros erfolgen. Eine Erhebung im Rahmen der routinemafigen Betriebsbe-
sichtigungen durch das Arbeitsinspektorat Bregenz ergab, dass etwa die
Halfte der Unternehmen ihre Arbeitsmittel durch betriebseigene Personen
Uberprifen.

§ 8 der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBI. Il Nr. 164/2000, regelt die
wiederkehrende Prufung von Arbeitsmitteln. Taxativ werden in Abs. 1 in 28
Ziffern priufpflichtige Arbeitsmittel angeflihrt. Abs. 2 regelt die Prifinhalte der
wiederkehrenden Prifungen und legt fest, dass verschleiRbehaftete Kompo-
nenten und sicherheitsrelevante Bauteile auf ihre Funktion tberpruft werden
missen. Aulerdem miussen sicherheitsrelevante Bauteile eingestellt wer-
den. Bei Arbeitskérben muss die Eignung des Arbeitsmittels, mit dem der
Korb gehoben wird, geprift werden.

Folgende Personen sind befugt, die wiederkehrenden Uberpriifungen durch-
zufihren (§ 7 Abs. 3 und Abs. 4 AM-VO):

= Ziviltechniker/innen einschlagiger Fachrichtungen (Maschinenbau,
Elektrotechnik),
= Zugelassene Priifstellen, wie der Technische Uberwachungsverein,
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= Akkreditierte Prif- und Uberwachungsstellen nach dem Akkreditie-
rungsgesetz,

= Technische Bulros einschlagiger Fachrichtung im Rahmen ihrer
Befugnisse,

= Aufzugsprifer/innen.

Ein Groliteil der prifpflichtigen Arbeitsmittel gemal § 8 Abs. 1 AM-VO kann
auch durch sonstige fachkundige Personen durchgefuhrt werden (Arbeitsmit-
tel nach § 8 Abs. 1 Z 1 bis 14 und Z 19 bis 23). Fachkundige Personen miis-
sen Uber die erforderlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen verfigen und
die Gewahr fur die gewissenhafte Durchfihrung der ihnen Ubertragenen
Arbeiten bieten.

Werden die nachstehend angeflihrten Arbeitsmittel durch fachkundige
Betriebsangehodrige durchgefihrt, so ist mindestens jedes vierte Jahr die
Prifung durch Personen gemal § 7 Abs. 3 oder 4 (Ziviltechniker/innen, Pruf-
stellen, Technische Biiros) durchflihren zu lassen:

= Krane, einschlieBlich Ladekrane auf Fahrzeugen, schienengebun-
dene und nicht schienengebundene Fahrzeugkrane (Mobilkrane),

= Sonstige kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, Win-
den, Zuggerate,

= Durch mechanische oder elektronische Flhrungs- bzw. Leitsysteme
geflihrte Regalbediengerate,

= Fahrzeughebebihnen,

= Kraftbetriebene Tiren und Tore,

= Bagger und Radlader zum Heben von Einzellasten,

= Mechanische Leitern.

Da die Vierjahresfrist fruhestens mit dem In-Kraft-Treten der Arbeitsmittelver-
ordnung begonnen haben kann (1. Juli 2000), wurde der Zeitraum 2005 fur
die Erhebung gewahilt.

Resultate: Zirka die Halfte der besuchten Betriebe machte von der Neure-
gelung der wiederkehrenden Prifung durch betriebseigene fachkundige Per-
sonen Gebrauch. Sowohl gréRRere Betriebe als auch Kleinbetriebe nutzen die
Regelung gleichermalen.

Ein Grundwissen Uber die Prifinhalte (Verschleif’teile, sicherheitsrelevante
Bauteile) konnte bei allen betriebseigenen fachkundigen Personen festge-
stellt werden. Die Kenntnis der einschlagigen Regeln der Technik (Prifnor-
men) war bei fast keinem/keiner der Prufer/innen vorhanden.

Das Arbeitsinspektorat hat die rechtlichen Konsequenzen fir die Prufer/in-
nen erlautert, falls ein Arbeitsunfall in kausalem Zusammenhang mit einer
mangelhaften Prifung des Arbeitsmittels steht.
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Sportstadion Klagenfurt: Beurteilungsgrundlagen fir die
Fluchtwegesituation (Al 13)

Um die Fluchtwegesituation im Sportstadienbau seriés beurteilen zu kénnen,
wurde zu Beginn des Umweltvertraglichkeitsprafungsverfahrens nach oster-
reichischen Regelwerken recherchiert. Nach Durchsicht der Veranstaltungs-
gesetze der Lander kommt man zum Schluss, dass diese zu wenig auf die
besonderen Erfordernisse der Fluchtwegsituation im Stadienbau eingehen.
Deshalb wurde die Suche auf deutsche Vorschriften ausgedehnt. Als Stan-
dardwerk flir den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten steht beim
deutschen Nachbarn die ,Muster-Versammlungsstattenverordnung - MVStattVv*
als Beurteilungsgrundlage zur Verfigung. An dieser Stelle muss der Voll-
standigkeit halber erwahnt werden, dass die MVStattV keine in sich
geschlossene Regelung darstellt, sonder vielmehr eine Ergdnzung zu den
deutschen Muster-Bauordnungen (vergleichbar mit den &sterreichischen
Bauordnungen) darstellt.

Den Schutziiberlegungen bei der Sicherung der Flucht liegt folgendes Sze-
nario zugrunde: Versuche und Evakuierungsberechnungen haben ergeben,
dass bei einer Durchgangsbreite von 0,6 m 50 Personen in einer Minute
bzw. 100 Personen in zwei Minuten einen Raum sicher verlassen kdnnen.
Bei einem Versammlungsraum mit nur zwei Ausgangen konnte ein Ausgang
im Gefahrenfall blockiert sein. Fir diesen Fall muss der funktionsfahige Aus-
gang allein die Evakuierung aller 200 Personen in zwei Minuten sicherstel-
len, worauf sich die Grundforderung nach mindestens zwei Ausgangen von
mindestens 1,2 m Breite (ab 100 m? Bodenflache) griindet. Bei hdheren Per-
sonenzahlen wird die zuvor genannte Uberlegung konsequent weitergefiihrt.

Fur Versammlungsstatten im Freien sowie fiur Sportstadien muss die lichte
Breite eines jeden Teiles von Fluchtwegen fiir je 600 Personen mindestens
1,2 m betragen. Staffelungen fir Fluchtwegsbreiten sind nur in Schritten von
0,6 m zuldssig. Gemak ONORM EN 13200-1 sollte es allen Personen, die
sich in Bereichen im Freien aufhalten, moglich sein, in héchstens acht Minu-
ten einen Sicherheitsplatz zu erreichen. Fir Bereiche in Gebauden betragt
die Evakuierungszeit hingegen maximal zwei Minuten. Zu beachten ist wei-
ters, dass Uber Stufen nur 79 Personen einen Ausgang von 1,2 m Breite in
einer Minute passieren kénnen.

Aufgrund der Komplexitat eines Bauwerkes dieser Gré3enordnung sollte in
jedem Fall fur die Bestimmung der Evakuierungszeiten ein Simulationsmo-
dell zur Verfigung stehen, um die Fluchtwege besser planen und Notfall-
pléane sinnvoller auslegen zu kdénnen. Es kénnen bei gegebener Personen-
anzahl zwar die Fluchtwegsbreiten und -langen der MVStattV entsprechen,
die Evakuierungszeit, die sich aus dem Simulationsprogramm ergibt, jedoch
die maximal zulassigen acht Minuten Uberschreiten. Folgendes Beispiel soll
dies verdeutlichen: Bei Vollbesetzung (ca. 30 000 Personen) aller Range des
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Klagenfurter EM-Stadions, einer durchschnittlichen Personengeschwindigkeit
von 1,4 m/s, einer Alarmzeit von 10 sec und einer Verzdgerungszeit von
60 sec ergab sich in der Anfangsplanung eine gesamte Evakuierungsdauer
von 616 sec. D.h. es sind noch planerische MalRhahmen erforderlich, um die
Evakuierungszeit von hdchstens acht Minuten gemal ONORM EN 13200-1
einzuhalten. Fir den Stadienbau ist daher zur seridsen Beurteilung der
Sicherung der Flucht in jedem Fall die Muster-Versammlungsstattenverord-
nung in Kombination mit einem Simulationsmodell heranzuziehen.

Festzustellen ist, dass auch der Arbeithehmerschutz betroffen ist. Flr die
Bemessung von Fluchtwegsbreiten ist die Arbeitsstattenverordnung (AStV),
BGBI. Il Nr. 368/1998, mafigeblich. In Abhangigkeit von der Zahl der auf
einen Fluchtweg angewiesenen Personen (Besucher/innen und Arbeitneh-
mer/innen) sind die Breite der Fluchtwege und der Notausgénge zu bemes-
sen. Die Fluchtwegsbreiten, die sich aufgrund der AStV ergeben wirden, lie-
gen betrachtlich Uber den Fluchtwegsbreiten aus einschlagigen Regelwerken
fur den Sportstadienbau. Es ist aber davon auszugehen, dass bei einer
Bemessung der Fluchtwege und Notausgange nach der Muster-Versamm-
lungsstattenverordnung in Kombination mit einem Simulationsmodell der
Schutz der Arbeitnehmer/innen in ausreichender Weise gewahrleistet sein
wird. Die daflir formal erforderliche Ausnahme wird im Zuge des UVP-Ver-
fahrens miterledigt werden.

Arbeitnehmerschutzprobleme bei einem Rock-Festival (Al 16)

Auf einem ca. 65 ha grofRen Feld im Aufsichtsbezirk wurde 2005 ein dreitagi-
ges Rockmusikfestival veranstaltet, an dem insgesamt ca. 90 000 Personen
teilgenommen haben. Wahrend der Festivaltage wurden bis zu rund 1 400
Arbeitnehmer/innen beschaftigt. Die gesamte Infrastruktur flr besagtes Fes-
tival war im Vorfeld errichtet und nach Ende des Festivals wieder abgebaut
worden. Die eigentlichen Errichtungsarbeiten dauerten acht Tage, die
Demontagearbeiten beanspruchten einen Zeitraum von drei Tagen.

Dieses Festival wurde zum Anlass genommen, die Bedingungen fur die dort
beschéftigten Arbeithehmer/innen naher zu betrachten. Die Erhebungen des
Arbeitsinspektorates haben interessante Ergebnisse erbracht:

Vor allem hat sich gezeigt, dass die vorliegende Art der Arbeithehmerbe-
schaftigung spezieller Regelungen bedarf. Im Nachstehenden wird versucht,
anhand zweier Beispiele diese Forderungen zu begriinden:

1. Sanitiare Vorkehrungen fiir die Arbeitnehmer/innen: Den Arbeitneh-
mer/innen standen im Backstage-Bereich diverse Zelte und Container als
Aufenthaltsrdume zur Verfligung. Insgesamt waren fir die Arbeitnehmer/in-
nen, die Einsatzorganisationen und die Kiinstler-Crews 16 wassergespiilte
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WC-Sitzzellen und 20 Duschplatze vorgesehen. WC- und Duschanlagen
standen also den Arbeitnehmer/innen, den Einsatzorganisationen und den
Kinstler-Crews zur Verfigung, jedoch waren diese in ihrer Anzahl bei wei-
tem zu gering bemessen.

Zur Beurteilung der Frage, welche und wie viele sanitare Einrichtungen flr
solche Groldveranstaltungen erforderlich waren, wurde vom Arbeitsinspekto-
rat die BauV herangezogen. Nach dieser Beurteilung ware rund die dreifache
Anzahl an Sitzzellen und mehr als die doppelte Anzahl von Duschplatzen
notwendig gewesen. Der Veranstalter hat sich beziglich dieser Umstande
auf Erfahrungen bei ahnlichen Festivals (auch auBerhalb Osterreichs) bezo-
gen und auf diese Erfahrungen als Begriindung fiir die gewahlte Anzahl von
sanitaren Einrichtungen verwiesen.

Bei naherer Betrachtung der Problematik von sanitdren Einrichtungen bei
GroRveranstaltungen ist auch darauf hinzuweisen, dass WC-Anlagen von
den darauf angewiesenen Personen nicht angenommen werden, sobald die
Entfernungen zu diesen Einrichtungen zu groR sind. Ahnliche Erkenntnisse
sind auch auf die erforderlichen Waschgelegenheiten umzulegen.

2. Die Sicherheit des Festivals: Im Vorfeld der Veranstaltung wurde ein
Sicherheitsbeauftragter bestellt, der gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat
ein entsprechendes Sicherheitskonzept entwickelt hatte. Dieses Konzept
sollte letztendlich in den Genehmigungsbescheid einflieRen, konnte jedoch
mangels Parteistellung des Arbeitsinspektorates nicht in allen Punkten in die
Realitat umgesetzt werden. Bei anschlieenden Uberprifungen wéhrend des
Festivals hat sich gezeigt, dass vor allem das Security-Team Uberfordert
war. Vor allem der Umstand, dass das Sicherheitspersonal keine entspre-
chenden Qualifikationen vorweisen konnte, hat dazu gefuhrt, dass wichtige
sicherheitsrelevante Maflnahmen unterblieben. Die wahrend der Veranstal-
tung gegebenen Witterungsverhaltnisse brachten es zudem mit sich, dass
einige Mitglieder des Security-Teams ihre Mitarbeit einfach abgebrochen hat-
ten und nicht mehr zum Dienst erschienen waren. Die dadurch zu kleine
Sicherheitsmannschaft war auch aus diesem Grund bei der Ldsung ihrer
Aufgaben heillos Uberfordert.

Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen und vorzusehende Punkte bei weite-
ren GrofRveranstaltungen:

= Erstellung von Mindestanforderungen fir den Security- und Ord-
nungsdienst,

= Schulung der Security-Einheit hinsichtlich Erste-Hilfe-Malinahmen,
Umgang mit Feuerldéschgeraten usw.,

= Erstellung eines MalRnahmenkataloges fur vorhersehbare Gefahren-
situationen,

= Durchfiihrung von Einsatziibungen vor Veranstaltungsbeginn,
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= Ausarbeitung einer Checkliste fiir Security-Personal,
= Uberpriifung der Veranstaltungsbereiche und —einrichtungen durch
die Genehmigungsbehorde vor Veranstaltungsbeginn.

Fur die weiteren Jahre sind im Burgenland weitere Gro3veranstaltungen die-
ser Art vorgesehen. Das Arbeitsinspektorat fir den 16. Aufsichtsbezirk wird
versuchen, die hier gewonnenen Erfahrungswerte durch entsprechende Vor-
gangsweisen in der Praxis zu beriicksichtigen und in Koordination mit den
Ubrigen befassten Behdrden umzusetzen.

Good Practice: Versorgung mit Erster Hilfeleistung,
Kulturunterschiede, Religion und Arbeitnehmerschutz (Al 13)

Wie schon seit vielen Jahren arbeiten in den Karntner Betrieben Arbeitneh-
mer/innen aus den verschiedensten Kulturkreisen. Darunter etliche aus den
Balkanlandern mit muslimischen Religionsbekenntnissen. Dass Kulturunter-
schiede auch Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Arbeitnehmerschutzes
haben kénnen, wird durch den nachstehend geschilderten Fall belegt.

In einem Fleisch verarbeitenden Betrieb werden mannliche und weibliche
Arbeitnehmer/innen mit Ausbeinarbeiten beschaftigt. Bei dieser Tatigkeit
stach sich eine Arbeitnehmerin trotz Kettenschirze mit einem Ausbeinmes-
ser in den Oberschenkel. Abgesehen von der technischen Beurteilung des
Arbeitsplatzes, an welchem ergonomische Mangel festgestellt wurden, erga-
ben sich folgende Besonderheiten:

Der Arbeitgeber hat grundsatzlich daflr gesorgt, dass eine ausreichende
Anzahl von Ersthelfern zur Verfigung stand. In diesem Fall waren alle Erst-
helfer mannlichen Geschlechtes.

Bei der Verunfallten handelte es sich um eine Arbeitnehmerin bosnischer
Herkunft mit muslimischem Glauben. Dies flhrte dazu, dass sie den Unfall,
welchen niemand beobachtet hatte, geheim hielt und sich, ohne im Betrieb
Bescheid zu sagen, in das Krankenhaus begab und sich erst dort behandeln
lie. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war es flr sie aus religidsen
Grinden unmdglich, einen der mannlichen Ersthelfer um Hilfe zu ersuchen.

Der Arbeitgeber reagierte auf diesen Vorfall mit der Zusage, eine genlgend
groBe Anzahl von Arbeitnehmerinnen zu Ersthelferinnen ausbilden zu las-
sen.
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Bilaterale Veranstaltungsreihen in Ungarn und Osterreich (Al 16)

Im Herbst 2005 fand im Rahmen einer EU-Férderung (INTERREG I11A) in
Szombathely und Gyoér eine zweitagige Veranstaltung unter dem Motto
.Betriebsgrindung ohne Grenzen®“ statt. Veranstalter waren das WIFI Bur-
genland, die Osterreichische Arbeitsinspektion und das Ungarische Honorar-
konsulat fir das Burgenland. Als Partner/innen konnten das Ungarische
Arbeitsinspektorat, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, die Kammer
fur Arbeiter und Angestellte fir das Burgenland sowie der Osterreichische
Gewerkschaftsbund gewonnen werden.

Die Veranstaltung hatte auch das Thema Arbeitnehmerschutz zum Inhalt.
Organisiert und durchgeflihrt wurden diese Seminare vom Arbeitsinspektorat
fir den 16. Aufsichtsbezirk und vom WIFI Burgenland.

Die Veranstaltung wandte sich an Unternehmen in Ungarn, die in Osterreich
- speziell im Burgenland - Niederlassungen planen oder Betriebsgriindungen
vorhaben. Anhand der gesetzlichen Grundlagen, Uber die Besprechung der
involvierten Behorden und die Voraussetzungen fir maschinelle Einrichtun-
gen wurde der Weg zur Betriebsgriindung in Osterreich aufgezeigt.

Weitere Schwerpunkte befassten sich mit Beitragen Gber das Gesellschafts-
recht und mit der Mdglichkeit der Auslanderbeschaftigung. Auch diverse For-
derungsmaglichkeiten konnten wahrend der Veranstaltung vorgestellt wer-
den. Abgerundet wurde die Seminarreihe mit der Vorstellung verschiedener
Organisationen, die bei Betriebsgrindungen unterstitzend oder begleitend
auftreten (Wirtschaftskammer Osterreich, Allgemeine Unfallversicherungsan-
stalt, Bundesarbeitskammer, Osterreichischer Gewerkschaftsbund und die
Wirtschaftsservice Burgenland AG).

Bei beiden Veranstaltungen waren rund 250 Konferenzteilnehmer/innen zu
verzeichnen, die ganz gezielt Betriebsgriindungen in Osterreich, speziell im
Burgenland, anstreben.

Besonders erfreulich ist, dass die Konferenzen durch die Zusammenarbeit
der Osterreichischen Arbeitsinspektion, des Wirtschaftsférderungsinstitutes
Eisenstadt, des Ungarischen Honorarkonsulates fir das Burgenland sowie
der uUbrigen beteiligten Institutionen, wie AUVA, WKO, AK, OGB und der
Ungarischen Arbeitsinspektion als Veranstaltungen im Sinne des sozialpart-
nerschaftlichen Gedankens angesehen werden kénnen. Zudem wird mit den
grenziberschreitenden Veranstaltungen verdeutlicht, dass die Osterreichi-
sche Arbeitsinspektion eine moderne, dienstleistungsorientierte Organisation
verkdrpert, die zukunftsorientiert, grenziberschreitend und der Europaischen
Union verbunden agiert.

Fir das Jahr 2006 sind zwei weitere Konferenzen - beide im Burgenland -
vorgesehen, bei denen Osterreichische Unternehmer/innen mit den Betriebs-
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grindungsmadglichkeiten in Ungarn vertraut gemacht werden sollen. Dabei
werden besonders die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, speziell
die des geforderten Arbeitnehmerschutzes, bertcksichtigt.
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Verwendungsschutz
Beschaftigung von Kindern und Jugendlichen
Hotel- und Gastgewerbe

Al 3: Bei den im Berichtsjahr durchgefiihrten Nachtkontrollen in Betrieben
des Hotel- und Gastgewerbes wurden keine jugendlichen Arbeithnehmer/in-
nen angetroffen. Zwei groRe Hotelbetriebe und eine Restaurantkette mach-
ten von der Mdglichkeit Gebrauch, Jugendliche im Gastgewerbe nach vor-
hergehender arbeitsmedizinischer Untersuchung bis 23 Uhr zu beschaftigen.

Von der 1992 durch eine Novelle zum Kinder- und Jugendlichenbeschafti-
gungsgesetz geschaffenen Mdglichkeit, Jugendliche im Hotel- und Gastge-
werbe nach vorheriger Meldung an das Arbeitsinspektorat an aufeinander
folgenden Sonntagen zu beschaftigen, wurde von keinem Betrieb Gebrauch
gemacht.

Al 7: Im Berichtszeitraum wurden dem Arbeitsinspektorat rund zehn
Beschwerden hinsichtlich der Beschaftigung von Jugendlichen im Gastge-
werbe (insbesondere Nachtarbeit und Sonntagsarbeit) zur Kenntnis
gebracht. Bei den daraufhin durchgefuhrten Kontrollen konnten aufgrund der
aufliegenden Arbeitszeitnachweise keine gravierenden Ubertretungen fest-
gestellt werden. Auch bei den routinemaRigen Kontrollen konnten keine gra-
vierenden Beanstandungen festgestellt werden.

Al 12: Im Berichtsjahr mussten zehn Gastgewerbebetriebe wegen Ubertre-
tungen von Bestimmungen des KJBG zur Anzeige gebracht werden.

Es wurden drei Nachtkontrollen im Bereich Gastgewerbe durchgeflihrt,
wobei in einem Fall ein Jugendlicher in der Nachtzeit unerlaubt beschaftigt
angetroffen wurde. In diesem Fall wurde der Betrieb schriftlich und mindlich
aufgefordert, die Ruhebestimmungen fir Jugendliche einzuhalten.

Backereigewerbe

Al 7: Bei den Nachtkontrollen in den Backereien wurden keine Beanstandun-
gen hinsichtlich unzulassiger Nachtarbeit von Jugendlichen festgestellt.

Al 12: Im Berichtsjahr wurden vier Nachtkontrollen durchgefuhrt, wobei 23
Béckereibetriebe (berprift wurden. In zwei Fallen musste wegen Ubertre-
tung von Ruhebestimmungen fir Jugendliche Strafanzeige erstattet werden.
In einem weiteren Betrieb des Backergewerbes musste Strafanzeige wegen
Arbeitszeitlibertretungen bei Jugendlichen erstattet werden.
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Kontrollen in anderen Branchen

Al 12: Insgesamt mussten 17 Betriebe aufgefordert werden, Bestimmungen
des KJBG, BGBI. Nr. 599/1987, einzuhalten.

Kinderbeschiftigung

Al 7: In vier Fallen wurde flr die Bewilligung der Beschaftigung von Kindern
bei Theaterauffuhrungen eine Stellungnahme gegentber dem Amt der Lan-
desregierung abgegeben.

Kids-Projekt

Al 3: Auch 2005 wurden im Rahmen der Arbeitsgruppe ,Team4Kids*, welche
den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schulen die Aufgaben und den
Tatigkeitsbereich der Arbeitsinspektion naher bringen soll, um die Schu-
ler/innen fir den Arbeitnehmerschutz zu sensibilisieren, in polytechnischen
Lehrgangen Vortrage abgehalten. Insgesamt fanden 16 Vortrage zu je zwei
Unterrichtseinheiten vor ca. 250 Schilerinnen und Schiler statt. Fur die Teil-
nahme an einem Projekt im Rahmen des Jahresarbeitsplans 2006 der
Arbeitsinspektion - Gefahren der Arbeitswelt, gesehen mit den Augen von
Schiler/innen eines polytechnischen Lehrganges - konnte eine Klasse eines
Polytechnikums im 18. Wiener Gemeindebezirk gewonnen werden.

Frauenarbeit und Mutterschutz
Schwere korperliche Arbeit

Al 3: Es konnte beobachtet werden, dass bei Frauen, die generell schwere
kérperliche Arbeiten (z.B. Heben und Tragen) verrichten, die Neigung zu
Fehlgeburten hoher ist als bei geringer kérperlicher Beanspruchung.

Ferner wurde beobachtet, dass Frauen bei einem bereits vorangegangenen
Abortus bei den genannten Tatigkeiten 6fter zu Problemschwangerschaften
oder zu Fehlgeburten neigen. Bei neuerlichen Schwangerschaften dieser
Arbeitnehmerinnen zeigt sich, dass es des Ofteren zu gréReren Komplikatio-
nen beim Austragen des Kindes kommt und daher weitere Fehlgeburten
nicht auszuschliefen sind. Um diesen Umstidnden zu begegnen, haben
Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektionsarztinnen bei ihren Erhebungen
auf diese Problematik in den Betrieben speziell hingewiesen und fir diese
Arbeitnehmerinnen Arbeitsplatze gefunden, die bei der Austibung der Tatig-
keit weder die werdende Mutter noch das werdende Kind gefahrden.
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Weiters wurden Maflinahmen auf dem Gebiet des Mutterschutzes und der
Frauenarbeit getroffen, um klinftig die oben erwahnte erhéhte Abortusgefahr
zu senken. Es wurden fur die beschéaftigten graviden Arbeithehmerinnen und
auch fur die Ubrigen Arbeitnehmerinnen sowohl technische (z.B. Hebehilfen)
als auch organisatorische Malnahmen getroffen, die eine Gewahr dafir
sind, dass die zumutbare korperliche Belastung fur die einzelnen Arbeitneh-
merinnen nicht tGberschritten wird.

Auch werden die meisten Arbeitsplatze so ausgestaltet, dass sie den Anfor-
derungen der Ergonomie entsprechen und die Arbeitsvorgange sowohl von
graviden als auch von nicht graviden Arbeitnehmerinnen so ausgefuhrt wer-
den kénnen, dass sie weitestgehend keine korperlichen Beeintrachtigungen
verursachen.

Nichtraucherschutz

Al7: Zu der freiwilligen Vereinbarung, die das Bundesministerium flr
Gesundheit und Frauen mit der Wirtschaftskammer Osterreich ber die etap-
penweise Schaffung von Nichtraucherbereichen in Gastgewerbebetrieben
geschlossen hat, kann angemerkt werden, dass hier noch sehr viel Problem-
bewusstsein sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenseite (im Hin-
blick auf Akzeptanz der Nichtraucherbereiche) geschaffen werden muss. Mit
der vollstandigen Umsetzung dieser Vereinbarung werden auch positive
Auswirkungen vor allem auf die in diesen Betrieben beschéaftigten schwange-
ren Arbeithehmerinnen verbunden sein.

Krankenanstalten

Al 3: Es konnte wiederholt beobachtet werden, dass sich in Krankenanstal-
ten bei der Auffindung eines dem Mutterschutzgesetz entsprechenden
Arbeitsplatzes Schwierigkeiten ergeben. Diese Problematik betrifft vor allem
spezialisiertes Personal (z.B. Turnusarztinnen, OP-Schwestern), da dieses
oftmals nicht gewillt ist, auf Ersatzarbeitsplatze zu wechseln, weil Einkom-
mens- bzw. Imageverluste beflirchtet werden. Es bedarf grol3en Einfihlungs-
vermogens und Erklarungsaufwands der Arbeitsinspektorinnen fiir Mutter-
schutz, diese Arbeitnehmerinnen gemeinsam mit den Arbeitgeber/innen zu
entsprechender Einsicht zu bewegen, einen fur die Schwangerschaft unge-
fahrlichen Ersatzarbeitsplatz anzunehmen.
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Ersatzarbeitsplatzmangel in Kleinbetrieben

Al 18: Auch im Berichtsjahr 2005 zeichnete sich ein weiterer Riickgang des
Frauenanteiles bei Kleinbetrieben in mannerdominierten Sparten ab. Auf-
grund der bestehenden Rechtslage sinkt die Bereitschaft vieler Kleinunter-
nehmer/innen, Frauen eine Chance zur Ausbildung in handwerklichen Beru-
fen (wie z.B. Tischlerin, Schlosserin, Malerin, Bodenlegerin, Spritzlackiererin)
zu geben.

Insbesondere stellt die Verpflichtung der Arbeitgeber/innen zur Lohnweiter-
zahlung an werdende Mitter, die aufgrund der Schutzvorschriften in Erman-
gelung von Ersatzarbeitsplatzen Gberhaupt nicht mehr oder nur mehr fall-
weise einsetzbar sind, flr Kleinstbetriebe oft eine enorme existenzbedro-
hende Belastung dar.

In der Folge besteht nach Beendigung der Karenzzeit nur mehr ein
beschranktes Interesse der Arbeitgeber/innen an einer Weiterbeschaftigung
der Arbeitnehmerinnen, sodass flr diese Frauen der Zugang zur Berufstatig-
keit im erlernten Beruf nach der ,Babypause® oftmals nicht mehr méglich ist.
Es bietet sich dann, wenn Uberhaupt, nur mehr eine Beschaftigung im traditi-
onellen Frauenberufsbereich an.

Bei den Mutterschutzerhebungen wurde wiederholt von den Dienstgeber/in-
nen auf die unbefriedigende Rechtslage hingewiesen, wobei eine finanzielle
Unterstltzung durch die 6ffentliche Hand im Fall einer mutterschaftsspezifi-
schen Gehaltsweiterzahlung als notwendig angesehen wurde.

Arbeitszeit und Arbeitsruhe
Lenker/innen

Al 16: Um der stark steigenden Anzahl von Anzeigen der Exekutive betref-
fend Ubertretungen der Lenkzeitbestimmungen fristgerecht nachkommen zu
kénnen, wurden im Berichtsjahr im Arbeitsinspektorat flir den 16. Aufsichts-
bezirk interne MaRnahmen zur Beschleunigung, Vereinfachung und Erleich-
terung der Arbeitweise gesetzt.

Es hat sich gezeigt, dass die neu gesetzten Mallnahmen fir die Bearbeitung
der zugeteilten Lenkerakte nicht nur eine Beschleunigung des Arbeitsablaufs
ergaben, sondern auch fir die jeweiligen Referent/innen zu wesentlichen
Erleichterungen flihrten.
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Heimarbeit

Al 6: Ein Vergleich der Gesamtzahlen der im Jahr 2005 dem Arbeitsinspek-
torat fur den 6. Aufsichtsbezirk (fur die Heimarbeit fur Wien und Teile Nieder-
Osterreichs zustandig) gemeldeten Auftraggeber/innen, Heimarbeiter/innen
und Zwischenmeister/innen mit den Gesamtzahlen des Vorjahres ergibt bei
den Auftraggeber/innen ein Minus von 10,7 %, jedoch bei den Heimarbeiter/
innen und Zwischenmeister/innen keine Veranderung.

Der seit vielen Jahren beobachtete Trend des Riickganges der traditionellen
Heimarbeit und bei etlichen Betrieben das Auflassen der Produktion und die
Umstellung auf ,ausschliellich Handel” setzte sich auch im Berichtsjahr
2005 weiter fort, ebenso das vermehrte Nutzen neuer Arbeitsformen (Werk-
vertrag, freier Dienstvertrag, neue Selbstandigenvertrage), wobei vielfach
falschlich angenommen wird, dass fur diese Arbeitsformen das Heimarbeits-
gesetz nicht gilt.

Im Jahr 2005 lag flr eine Heimarbeiterin eine Mutterschutzmeldung vor.
2005 waren im Zustandigkeitsbereich des Arbeitsinspektorates 25 Auftragge-
ber/innen, zwei Zwischenmeister/innen sowie 63 Heimarbeiter/innen vorge-
merkt.

Al 7: 2005 waren vier Auftraggeber/innen und 20 Heimarbeiterinnen vorge-
merkt. Damit ist die Anzahl gegenlber 2004 konstant geblieben.
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AUS DER SICHT DER ARBEITSINSPEK-
TOR/INNEN

Auf den folgenden Seiten bringen in ihren Beitragen Arbeitsinspektorinnen
und Arbeitsinspektoren ihre persdnliche Meinung, eigene Uberlegun-
gen, Erfahrungen oder Berichte zu Arbeitnehmerschutzfragen zum Aus-
druck.

Aus diesem Grund werden den Titeln der Beitrage zunachst die Namen der
Verfasser/innen und erst dann die Kurzbezeichnung des Arbeitsinspektora-
tes beigefligt, in dem die jeweiligen Verfasser/innen tatig sind.
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,Arbeitnehmerschutz — Situation von Leiharbeit-
nehmer/innen*; Schwerpunktaktion des Arbeitsin-
spektorates Linz

Dipl.-Ing. Franz Feichtinger (Al 9)

Das Arbeitsinspektorat Linz hat von April bis September 2005 eine Schwer-
punktaktion durchgefuhrt, die den Sicherheits- und Gesundheitsschutz fur
Leiharbeitnehmer/innen beleuchtet hat. Ausgangspunkt war die Feststellung,
dass 2004 ca. 50 % der todlich verunglickten Arbeitnehmer/innen im Auf-
sichtsbezirk Leiharbeitnehmer/innen (Leasing-Arbeitskrafte) waren. Bei Rou-
tinekontrollen und Unfallerhebungen zeigte sich in vielen Fallen, dass § 9
ASchG (Uberlassung, Verpflichtungen der Uberlasser und Beschéftiger) nur
mangelhaft oder auch gar nicht eingehalten wurde.

Wesentlicher Bestandteil der Bestimmungen des § 9 ASchG ist der Informa-
tionsaustausch zwischen Uberlasser und Beschéftiger. Bei den routinemafi-
gen Kontrollen und Unfallerhebungen musste festgestellt werden, dass ein
unzureichender Informationsaustausch zwischen Uberlasser und Beschéfti-
ger vor allem bei der Unterweisung, den erforderlichen Fachkenntnissen und
der notwendigen personlichen Schutzausrustung (PSA) zu Sicherheits- und
Gesundheitsschutzmangeln im Beschaftigerbetrieb geflihrt hat.

Vorbereitung und Durchfiihrung der Schwerpunktaktion

Im Umsetzungsplan 2005 des Qualitatsmanagements im Arbeitsinspektorat
Linz wurde fir diese Schwerpunktaktion folgender Ablauf und Umfang fest-
gelegt:

o Erhebungszeitraum April bis September 2005,
« Stichprobenartige Uberpriifung in 150 Beschéftigerbetrieben und auf 50
auswartigen Arbeitsstellen mit folgenden Schwerpunkten:
. Uberpriifung der Einhaltung der Anforderungen geman § 9 ASchG in
den Beschaftigerbetrieben,
« Besichtigung von je ein bis zwei Arbeitsplatzen,
. Analyse und Besprechung von je ein bis zwei Unfallberichten (so vor-
handen),
o Beratung der Arbeitgeber/innen, wie sie ihr Arbeitnehmer-Schutzsystem
verbessern konnen,
o Aufforderungen zur Mangelbeseitigung,
o Zusammenfassung der Ergebnisse der Schwerpunktaktion.

In einem Serienbrief wurden ca. 90 % der im Aufsichtsbezirk ansassigen
Leasingunternehmen angeschrieben und ersucht, bekannt zu geben, in wel-
chen Produktionsbetrieben Uberlassene Arbeithnehmer/innen beschaftigt wer-
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den (Beschaftigerbetriebe). Aufgrund dieser Rickmeldungen wurden allen
Mitarbeiter/innen des Arbeitsinspektorates Linz zwischen flnf und sieben
Beschaftigerbetriebe zur Erhebung zugeteilt. Fur die Erhebung wurde von
Mitarbeiter/innen des Arbeitsinspektorates Linz ein praxisgerechter Fragebo-
gen entwickelt.

Ergebnisse der Erhebungsphase

Wahrend der Durchfihrung der Aktion hat sich gezeigt, dass vor allem in
Betrieben mit bis zu 50 Arbeitnehmer/innen die Fluktuation der Leasing-
Arbeitnehmer/innen sehr grof} ist und es daher nicht gelungen ist, diese im
Erhebungszeitraum anzutreffen. Die Ergebnisse der Schwerpunktaktion
beziehen sich daher nur auf Betriebe mit mehr als 50 Beschaftigten.

Es wurden 72 Beschaftigerbetriebe lberwiegend aus dem Bereich Sachgi-
tererzeugung (ONACE-Wirtschaftsabschnitt D) Gberprift. Dabei wurden 105
Arbeitsplatze besichtigt und 22 Arbeitsunfalle analysiert. Die Tatigkeiten von
60 angelernten Arbeitnehmer/innen und 45 Facharbeiter/innen wurden Uber-
pruft (in Summe 10 Arbeitnehmerinnen und 95 Arbeitnehmer).

Auswertung der Erhebungsergebnisse im Detail
1. Organisation und Umsetzung des § 9 ASchG

Gibt es im Betrieb eine festgelegte Vorgangsweise fiir Leasing-Arbeitskrafte bei/vor der Tatigkeits-
aufnahme im Betrieb:

Mundliche Anweisung des Beschaftigerbetriebes an die Vorgesetzten? O Ja [ Nein

Schriftliche Anweisung des Beschaftigerbetriebes an die Vorgesetzten? O Ja O Nein

Ergebnis: Etwa zwei Drittel der Betriebe haben diesbeziiglich organisatori-

sche Malinahmen getroffen:

o 31 Betriebe haben schriftliche Anweisungen,
« weitere 19 Betriebe haben mindliche Anweisungen.

Informationsaustausch zwischen Beschiftiger und Uberlasser:

Uberlasser (iber die erforderliche Qualifikation informiert? OJa O Schriftlich O Nein
Uberlasser liber die erforderlichen Fachkenntnisse informiert? O Ja O Schriftlich O Nein
Uberlasser (iber die erforderliche gesundheitliche Eignung informiert? O Ja O Schriftlich O Nein
Wird der Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten

vom Uberlasser gefordert? O Ja O Nein

Ergebnis: In 60 Betrieben (davon in 20 Betrieben schriftlich) hat ein ausrei-

chender Informationsaustausch stattgefunden.
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2. Unterweisung

Vorgesetzte/r Arbeitnehmer/in
Nachweis der Unterweisung? OJa [ONein
Unterweisung vor Arbeitsbeginn durchgefiihrt? OJa 0O Nein
Inhalt der Unterweisung auf den Arbeitsplatz bezogen? OJa [ONein OJa [ONein
Begleitende Einschulung durch eine/n Mitarbeiter/in durchgefihrt? OJa 0O Nein OJa 0O Nein
Uberpriifung durch die/den Vorgesetzte/n, ob verstanden/richtig umge-
setzt? OJa 0O Nein OJa 0O Nein
Waurde bei der Unterweisung auf die PSA eingegangen? OJa 0O Nein OJa 0O Nein
Wurde bei der Unterweisung auf gefahrliche Arbeitstoffe eingegangen? OJa [ONein OJa [ONein
Waurde bei der Unterweisung auf Kontrollen/Funktionskontrollen von
Sicherheitseinrichtungen eingegangen? OJa 0O Nein OJa 0O Nein
Wurde bei der Unterweisung auf die Meldepflichten (§ 15 ASchG) der Arbeit-
nehmer/innen eingegangen (Beinaheunfalle, Defekte an Maschinen usw.)? OJa 0O Nein OJa 0O Nein

Anmerkung: Die Auswertung dieses Erhebungspunktes war insofern proble-
matisch, weil hier Objektives mit Subjektivem vermischt wird bzw. gegen-
satzliche Antworten gegeben werden. Um trotzdem die Situation einigerma-
Ren beschreiben zu kénnen, erfolgt die Darstellung der Ergebnisse durch
Zahlen flr objektiv feststellbare Ergebnisse (Angaben des/der Vorgesetzten,
Uberprifbar durch das Arbeitsinspektorat, und eventuelle Angaben der
Arbeitnehmer/innen) erganzt durch textliche Anmerkungen, die die subjektive
Seite miteinbeziehen.

Ergebnis:
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Nachweis der Unterweisung: Vorgesetzte: Nein bei 18 Arbeitsplatzen;
Unterweisung vor Arbeitsbeginn durchgefiihrt: Vorgesetzte: Nein bei neun
Arbeitsplatzen;

Inhalt der Unterweisung auf Arbeitsplatz bezogen: Schwierig zu Uberpri-
fen; sehr grolRe Unterschiede zwischen Angaben der Vorgesetzten und
der Arbeitnehmer/innen;

Begleitende Einschulung durch eine/n Mitarbeiter/in: Vorgesetzte und
Arbeitnehmer/innen: Ja bei 70 % der Arbeitsplatze;

Uberpriifung durch die/den Vorgesetzte/n, ob verstanden/richtig umge-
setzt: Schwierig zu Uberprifen; sehr grole Unterschiede zwischen Anga-
ben der Vorgesetzten und der Arbeitnehmer/innen;

Wurde bei der Unterweisung auf die persdnliche Schutzausristung einge-
gangen: Schwierig zu Uberprifen; sehr groRe Unterschiede zwischen
Angaben der Vorgesetzten und der Arbeitnehmer/innen;

Wurde bei der Unterweisung auf Kontrollen/Funktionskontrollen von
Sicherheitseinrichtungen eingegangen: Vorgesetzte und Arbeitnehmer/in-
nen: Nein bei 30 % der Arbeitsplatze;
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e« Wurde bei der Unterweisung auf die Meldepflichten (§ 15 ASchG) der
Arbeitnehmer/innen eingegangen (Beinaheunfalle, Defekte an Maschinen

usw.): Vorgesetzte: Nein bei 22 Arbeitsplatzen.

3. Persdnliche Schutzausriistung, gesundheitliche Eignung (Untersu-
chungen gemiB VGU) und Nachweis der Fachkenntnisse
PSA PSA Arbeitnehmer/in | VGU
erforderlich: OJa 0O Nein | (offensichtl. Méngel) | verwendet PSA | Untersuchung erforderlich: OJa 0O Nein
vorhanden Einwirkung:
Kopf OJa O Nein OJa 0O Nein OJa ONein | Unters. vom Uberlasser durchgefiihrt | 0O Ja O Nein
Schall OJa O Nein OJa 0O Nein OJa O Nein | Unters. vom Beschéftiger durchgefiihrt | OO0 Ja O Nein
Augen/Gesicht | OJa O Nein OJa 0O Nein OJa O Nein
Atemschutz OJa ONein | OJa ONein | OJa ONein | Einwirkung:
Extremitaten OJa O Nein OJa 0O Nein OJa ONein | Unters. vom Uberlasser durchgefiihrt | O Ja O Nein
Haut OJa O Nein OJa 0O Nein OJa O Nein | Unters. vom Beschéftiger durchgefiihrt | OO0 Ja O Nein
Schutzkleidung | O Ja O Nein OJa 0O Nein OJa O Nein .
Absturz OJa ONein | OJa ONein | OJa ONein Fachkenntnisse Erfordemh:.
OJa 0O Nein
Nachweis vorhanden:
PSA zur Verfligung gestellt von: O Uberlasser Stapler OJa 0O Nein
O Beschaftiger Kran OJa 0O Nein
Sprengen OJa 0O Nein

Ergebnis:

o Persodnliche Schutzausriistung:

« An 96 Arbeitsplatzen war die Verwendung personlicher Schutzausris-
tung erforderlich:
. Sicherheitsschuhe 75 %,
« Augenschutz 50 %,
« Schutzbekleidung 45 %,
. Gehorschutz 40 %,
« Kopf- und Hautschutz je 30 %,
« Atemschutz 15 %.

« In nur ca. 5 % der Falle wurde die persdnliche Schutzausriistung nicht
verwendet und/oder wies Mangel auf;

. In 60 % der Falle wurde die persdnliche Schutzausristung vom Uber-
lasser, in 40 % der Falle vom Beschaftiger zur Verfugung gestellt.

« Gesundheitliche Eignung (Untersuchungen gemiaR VGU):
« An 30 Arbeitsplatzen haben zufolge der Einwirkungen Untersuchungs-
pflichten bestanden;
. Hauptsachlich Larm und Schweilirauch;
. Die Untersuchungen wurden zu je 50 % von Uberlasser und Beschéfti-
ger veranlasst.
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« Nachweis von Fachkenntnissen:
. Nachweis von Fachkenntnissen war an 30 Arbeitsplatzen erforderlich,
. 30 Arbeitnehmer mit Staplerschein,
. davon 15 Arbeitnehmer zusatzlich mit Kranschein.

4. Unfallanalysen

Ergebnis: Bei den Unfallanalysen wurde insbesondere erhoben, ob die nach
einem Unfall zu setzenden Malnahmen zur Verhitung weiterer Unfalle
(Uberpriifung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemaR § 4 Abs. 5
ASchG) ausreichend sind. Es konnte festgestellt werden, dass die gesetzten
MafRnahmen in 85 % der Falle ausreichend waren.

Anmerkung: Aufgrund der geringen Anzahl der erhobenen Arbeitsunfélle
wurde auf eine Auswertung der Unfallursachen mangels Aussagekraft ver-
zichtet.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Schwerpunktaktion

e 60 % der uberpriften Betriebe verfigen Uber eine gute innerbetriebliche
Organisation betreffend die Zusammenarbeit und den Informationsaus-
tausch zwischen Uberlasser und Beschéftiger.

o Bei 70 % der Arbeitsplatze fanden Einschulungsmaflinahmen statt.

o Bei ca. 20 % der Arbeitsplatze wurde bei der Unterweisung nicht auf die
Meldepflichten der Arbeitnehmer/innen (Beinaheunfalle, Defekte an
Maschinen usw.) gemal § 15 ASchG eingegangen.

« Bei ca. 20 % der Uberpruften Arbeitsplatze konnte die Unterweisung nicht
nachgewiesen werden.

o Bei den Aussagen Uber die Inhalte der der Unterweisung gibt es grolde
Unterschiede zwischen den Arbeitnehmer/innen und den Vorgesetzten.

e Personliche Schutzausristung wird groBtenteils zur Verfigung gestellt
und von den Arbeitnehmer/innen auch verwendet.

. Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Untersuchungspflichten (VGU)
und zum Nachweis der Fachkenntnisse werden eingehalten.

Im Rahmen der durchgefuhrten Schwerpunktaktion wurden 15 Arbeitgeber/
innen gemal § 9 ArblG schriftlich aufgefordert, die festgestellten Mangel zu
beseitigen.
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Flissiggasanlagen zu Heiz- und Warmezwecken
in Kraftfahrzeugen, selbstfahrenden Arbeitsmit-
teln und Anhangern

Ing. Peter Fischer (Al 13)

Flissiggasversandbehalter mit 11 oder 33 kg Fullgewicht werden in Verbin-
dung mit Warmhalte- oder Heizeinrichtungen (z.B. Ofen) als Flissiggasanla-
gen in Kraftfahrzeugen (selbstfahrenden Arbeitsmaschinen) verwendet, z.B.
in Kleinlieferwagen fir Pizza- und Schnitzellieferant/innen, in zu GrillhendI-
stationen umgebauten Wohnwagenanhangern oder Wohnmobilen, in Frisch-
waren-LKWs fir Obst- und Gemuselieferungen im Winter und in Stral3enfer-
tigern.

Durch den Einbau und bei der Bedienung dieser Flissiggasanlagen kénnen
zusatzliche besondere Gefahren fiir die Lenker/innen und andere Personen
im Gefahrenbereich (Arbeitnehmer/innen) auftreten, die im Folgenden bei-
spielhaft dargestellt werden:

1. Gefahren durch das Erldschen der Zindflamme, z.B. wegen unglns-
tiger Stromung des Fahrtwindes im Abluftkamin oder durch das Ein-
dringen von Regenwasser in den Abluftkamin, weil am Fahrzeug
keine geeigneten bzw. erprobten Kaminaufsatze verwendet werden,

2. Gefahren durch in der Schutzzone eingebaute offene Ziindautoma-
ten, die automatisch weiterziinden,

3. Gefahren durch mangelhafte Befestigung der Versandbehalter im
Fahrzeug,

4. Brand- und Explosionsgefahren durch mangelhafte Trennung der
Flissiggasanlage, insbesondere des Flaschenschranks, von der Fah-
rerkabine,

5. Gefahren durch die bei einem jedenfalls anzunehmenden Verkehrs-
unfall plétzlich auftretende kinetische Energie der Einzelteile der Flus-
siggasanlage, insbesondere des Versandbehalters im Kraftfahrzeug,

6. Gefahren durch das mdgliche Eindringen des Flissiggases in die
Fahrkabine oder in den Laderaum, z.B. durch unglnstige (leckage-
trachtige) Gasleitungsfliihrung zur Warmeeinrichtung und dabei insbe-
sondere im Bereich von Durchflihrungen, z.B. im Flaschenschrank.

Das Auftreten der oben angefuhrten Gefahren, die zum Teil aus dem Einbau
resultieren, wird vermutlich beginstigt durch

= die Zulassungskriterien, die - anders als beispielsweise fiir Fliussig-
gas in Fahrzeugen fliir Antriebszecke - fir Flissiggasanlagen zu
Heiz- und Warmezwecken keine zwingende Eintragung des Umbaus
des Fahrzeugs in den Typenschein vorsehen, und durch
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= die Tatsache, dass beim Personenkreis, der den Einbau durchfihrt
(Camping- und Wohnwagenhandler/innen, KFZ-Mechaniker/innen),
der teilweise sehr spezielle Stand der Technik nicht in voller Tiefe
bekannt ist.

So muss z.B. bei richtigem Einbau die Karosserie fur die Liftungs6ffnungen
des Flaschenschrankes seitlich und am Dach fir das Abzugsrohr aufge-
schnitten werden und der Laderaum muss mit festen Einbauten, wie Schutz-
wand zur Fahrkabine, Flissiggasschrank und Heizeinrichtung, Ziindautomat
usw., verbaut werden.

Fir den Schutz der Arbeitnehmer/innen ist jedenfalls die Ermittlung und
Beurteilung von Gefahren mit der darauf aufbauenden Festlegung von geeig-
neten MalRnahmen zur Gefahrenabwehr zu beachten. Bei der Festlegung
von MalRRnahmen sind die Grundsatze der Gefahrenverhitung gemaR §7
ASchG und der Stand der Technik zu beachten.

In der Kette der Verantwortlichkeiten muss sich letztlich der/die Gefahrener-
mittler/in (Arbeitgeber/in oder die von ihm/ihr beauftragte fachkundige Per-
son) im Detail Uber den allgemeinen Stand der Technik informieren und sich
danach richten.

In Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften sind als Stand der Technik
fur den Einbau und Betrieb insbesondere folgende technischen Regelwerke
heranzuziehen:

=  OVGW-TR Flissiggas 2002 G2/Teil 1 bis 6: Technische Regeln Fliis-
siggas,

= BGV D34: Verwendung von FlUssiggas,

= BGV D16: Heiz-, Flamm- und Schmelzgerate fiir Bau- und Montage-
arbeiten,

= DVGW-Arbeitsblatt G 607: Flissiggasanlagen in bewohnbaren Frei-
zeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Stralienfahrzeugen
— Betrieb und Priifung.
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A1 RECHTSVORSCHRIFTEN"
(Stand 1. Janner 2006)

Arbeitsaufsicht

Arbeitsinspektionsgesetz 1993 - ArblG, BGBI. Nr. 27/1993, i.d.F. BGBI. | Nr. 159/2001.

Verordnung uber die Aufsichtsbezirke und den Wirkungsbereich der Arbeitsinspektorate, BGBI. Nr. 237/1993,
i.d.F. BGBI. Il Nr. 106/2004.

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitnehmerinnenschutzgesetz-ASchG, BGBI. Nr. 450/1994, i.d.F. BGBI. | Nr. 159/2001.
Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung - AAV, BGBI. Nr. 218/1983, i.d.F. BGBI. Il Nr. 156/2005.

Verordnung Uber Einrichtungen in den Betrieben fiir die Durchfiihrung des Arbeitnehmerschutzes, BGBI.
Nr. 2/1984, i.d.F. BGBI. Nr. 172/1996.

Verordnung liber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeitsplatz (VGU), BGBI. Il Nr. 27/1997, i.d.F. BGBI. II
Nr. 306/2004.

Grenzwerteverordnung 2003 — GKV 2003, BGBI. Il Nr. 253/2001, i.d.F. BGBI. Il Nr. 119/2004.
Verordnung tber Beschaftigungsverbote und —beschrankungen fiir Arbeitnehmerinnen, BGBI. || Nr. 356/2001.
Verordnung uber die Geschéftsordnung des Arbeitnehmerschutzbeirates, BGBI. Nr. 30/1995.

Verordnung uber die Fachausbildung der Sicherheitsfachkrafte und die Besonderheiten der sicherheitstechni-
schen Betreuung fiir den untertédgigen Bergbau (SFK-VO), BGBI. Nr. 277/1995, i.d.F. BGBI. Il Nr. 342/2002.

Verordnung Uber die Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP-VO), BGBI. Nr. 172/1996.

Verordnung uber die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBI. Nr. 478/1996, i.d.F.
BGBI. Il Nr. 53/1997.

Verordnung Uber sicherheitstechnische Zentren (STZ-VO), BGBI. Il Nr. 450/1998.

Verordnung liber arbeitsmedizinische Zentren (AMZ-VO), BGBI. Nr. 441/1996, i.d.F. BGBI. Il Nr. 441/1998.
Arbeitsstattenverordnung -AStV, BGBI. || Nr. 368/1998.

Arbeitsmittelverordnung -AM-VO, BGBI. Il Nr. 164/2000, i.d.F. BGBI. Il Nr. 309/2004.

Verordnung biologische Arbeitsstoffe -VbA, BGBI. Il Nr. 237/1998.

Bildschirmarbeitsverordnung - BS-V, BGBI. Il Nr. 124/1998.

Elektroschutzverordnung 2003 - ESV 2003, BGBI. Il Nr. 424/2003.

Verordnung uber die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung (Kennzeichnungsverordnung - KennV),
BGBI. I Nr. 101/1997.

Verordnung uber den Nachweis der Fachkenntnisse fiir bestimmte Arbeiten, BGBI. Nr. 441/1975, i.d.F. BGBI. |
Nr. 159/2001.

Verordnung uber den Nachweis der Fachkenntnisse fir die Vorbereitung und Organisation von bestimmten Arbei-
ten unter elektrischer Spannung iiber 1 kV, BGBI. Nr. 10/1982, i.d.F. BGBI. | Nr. 159/2001.

Verordnung Uber die Betriebsbewilligung nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBI. Nr. 116/1976, i.d.F. BGBI.
Nr. 450/1994.

Bauarbeiterschutzverordnung - BauV, BGBI. Nr. 340/1994, i.d.F. BGBI. Il Nr. 17/2005.
Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG, BGBI. | Nr. 37/1999, i.d.F. BGBI. | Nr. 159/2001.

Verordnung uber den Nachweis der Fachkenntnisse fiir die Vorbereitung und Organisation von biihnentechni-
schen und beleuchtungstechnischen Arbeiten (Biihnen-FK-V), BGBI. Il Nr. 403/2003.

Verordnung explosionsfahige Atmosphéaren - VEXAT, BGBI. Il Nr. 309/2004, i.d.F. BGBI. Il Nr. 140/2005.
Fliissiggas-Verordnung 2002 (FGV), BGBI. Il Nr. 446/2002.

Fliissiggas- Tankstellen- Verordnung, BGBI. Nr. 558/1978, i.d.F. BGBI. Nr. 450/1994.

Verordnung uber brennbare Fliissigkeiten - VbF, BGBI. Nr. 240/1991, i.d.F. BGBI. Il Nr. 351/2005.
Verordnung Uber die Gleichstellung von Bewilligungsverfahren, BGBI. Il Nr. 43/2005.
Bohrarbeitenverordnung - BohrarbV, BGBI. Il Nr. 140/2005.
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Druckgaspackungslagerungsverordnung 2002 - DGPLV 2002, BGBI. Il Nr. 489/2002.
Kalteanlagenverordnung, BGBI. Nr. 305/1969, i.d.F. BGBI. Nr. 450/1994.

Druckluft- und Taucherarbeiten-Verordnung, BGBI. Nr. 501/1973, i.d.F. BGBI. | Nr. 123/2004.
Aufziige-Sicherheitsverordnung 1996 - ASV 1996, BGBI. Nr. 780/1996, i.d.F. BGBI. |l Nr. 464/2005.
Sprengarbeitenverordnung - SprengV, BGBI. Il Nr. 358/2004.

Verordnung Uber den Schutz der Dienstnehmer und der Nachbarschaft beim Betrieb von Steinbriichen, Lehm-,
Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie bei Haldenabtragungen, BGBI. Nr. 253/1955, i.d.F. BGBI. Il Nr. 358/2004.

Verordnung, womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit
Anstreicher-, Lackierer- und Malerarbeiten beschaftigten Personen erlassen werden, BGBI. Nr. 186/1923, i.d.F.
BGBI. Nr. 450/1994.

Verordnung, womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der in den der Gewerbeordnung
unterliegenden Blei- und Zinkhiitten und ZinkweiRfabriken beschaftigten Personen erlassen werden, BGBI.
Nr. 183/1923, i.d.F. BGBI. Il Nr. 368/1998.

Verordnung, womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben zur
Erzeugung von Bleiverbindungen, Bleilegierungen und Bleiwaren beschéftigten Personen erlassen werden,
BGBI. Nr. 184/1923, i.d.F. BGBI. Il Nr. 368/1998.

Verordnung, womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit
Buch- und Steindruckerei- sowie SchriftgieBereiarbeiten beschaftigten Personen erlassen werden, BGBI.
Nr. 185/1923, i.d.F. BGBI. Il Nr. 368/1998.

Allgemeine Bergpolizeiverordnung, BGBI. Nr. 114/1959, i.d.F. BGBI. Il Nr. 140/2005.

Bergpolizeiverordnung fiir die Seilfahrt, BGBI. Nr. 14/1968, i.d.F. BGBI. | Nr. 21/2002.

Bergpolizeiverordnung fiir Elektrotechnik - BPV-Elektrotechnik, BGBI. Nr. 737/1996, i.d.F. BGBI. Il Nr. 309/2004.
Bundes-Bedienstetenschutzgesetz-B-BSG, BGBI. | Nr. 70/1999, i.d.F. BGBI. | Nr. 131/2003.

Verordnung Uber die Zuordnung von Dienststellen und Dienststellenteilen zu Gefahrenklassen (Gefahrenklassen-
Verordnung), BGBI. Il Nr. 239/2002.

Verordnung uber die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung (B-KennV), BGBI. Il Nr. 414/1999.

Verordnung uber den Schutz der Bundesbediensteten gegen Gefahrdung durch biologische Arbeitsstoffe (B-
VbA), BGBI. Il Nr. 415/1999.

Verordnung uber die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (B-DOK-VO), BGBI. Il Nr. 452/1999.
Verordnung Uiber den Schutz der Bundesbediensteten bei Bildschirmarbeit (B-BS-V), BGBI. Il Nr. 453/1999.
Verordnung Uber die Sicherheitsvertrauenspersonen (B-SVP-VO), BGBI. Il Nr. 14/2000.

Verordnung (iber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeitsplatz (B-VGU), BGBI. Il Nr. 15/2000, i.d.F. BGBI. Il
Nr. 294/2005.

Bundes-Arbeitsstattenverordnung - B-AStV, BGBI. Il Nr. 352/2002.
Bundes-Arbeitsmittelverordnung - B-AM-VO, BGBI. Il Nr. 392/2002, i.d.F. BGBI. Il Nr. 293/2005.
Bundes-Grenzwerteverordnung - B-GKV, BGBI. Il Nr. 393/2002, i.d.F. BGBI. Il Nr. 180/2004.

Verordnung uber den Schutz der Bediensteten vor explosionsfahigen Atmospharen (B-VEXAT), BGBI. Il Nr.
156/2005.

Arbeitsruhegesetz - ARG, BGBI. Nr. 144/1983, i.d.F. BGBI. | Nr. 175/2004.
Arbeitsruhegesetz-Verordnung - ARG-VO, BGBI. Nr. 149/1984, i.d.F. BGBI. Il Nr. 307/2004.
Arbeitszeitgesetz, BGBI. Nr. 461/1969, i.d.F. BGBI. | Nr. 175/2004.

Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates lber die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im StraRen-
verkehr vom 20. Dezember 1985, zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2003/59/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 15. Juli 2003.

Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates Uber das Kontrollgerat im StraBenverkehr vom 20. Dezember 1985,
zuletzt geadndert durch die Verordnung (EG) Nr. 432/2004 der Kommission vom 5. Marz 2004.

Fahrtenbuchverordnung-FahrtbV, BGBI. Nr. 461/1975.

Bundesgesetz iiber die Beschaftigung von Kindern und Jugendlichen 1987 - KUIBG, BGBI. Nr. 599/1987, i.d.F.
BGBI. | Nr. 79/2003.

Verordnung Uber Beschiftigungsverbote und -beschrankungen fiir Jugendliche (KJBG-VO), BGBI. Il
Nr. 436/1998.
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Wochenberichtsblatt-Verordnung, BGBI. Nr. 420/1987.

Mutterschutzgesetz 1979 - MSchG, BGBI. Nr. 221/1979, i.d.F. BGBI. | Nr. 123/2004.
Backereiarbeiter/innengesetz 1996 - BackAG 1996, BGBI. Nr. 410/1996, i.d.F. BGBI. | Nr. 79/2003.
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBI. | Nr. 8/1997, i.d.F. BGBI. | Nr. 155/2005.
Heimarbeitsgesetz 1960, BGBI. Nr. 105/1961, i.d.F. BGBI. | Nr. 98/2001.

Verordnung Uber die Verarbeitung von Zelluloid in der Heimarbeit, BGBI. Nr. 3/1931, i.d.F. BGBI. | Nr. 191/1999.

Verordnung betreffend Form und Inhalt der Anzeige bei erstmaliger Vergabe von Heimarbeit sowie der Liste der
mit Heimarbeit Beschaftigten, BGBI. Nr. 736/1993.

Verordnung, mit der die Verwendung von gefahrlichen Stoffen oder Zubereitungen in Heimarbeit verboten wird,
BGBI. Nr. 178/1983, i.d.F. BGBI. Nr. 486/1983.

Verordnung betreffend die Errichtung von Heimarbeitskommissionen, BGBI. Nr. 683/1995.

Sonstige Vorschriften mit arbeithnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen

Nachtschwerarbeitsgesetz - NSchG, BGBI. Nr. 354/1981, i.d.F. BGBI. | Nr. 114/2005.

Verordnung betreffend Belastungen im Sinne des Art. VIl Abs. 2 Z 2, 5 und 8 des Nachtschwerarbeitsgesetzes,
BGBI. Nr. 53/1993.

Verordnung betreffend Belastungen im Sinne des Art. VIl Abs. 2 Z 2, 5 und 8 des Nachtschwerarbeitsgesetzes
bei Arbeiten in Bergbaubetrieben, BGBI. Nr. 385/1993.

Bundesgesetz, mit dem das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz, das Bundesgesetz betreffend die Vereinheitlichung
des Urlaubsrechts und die EinfUhrung einer Pflegefreistellung, das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsverfassungsge-
setz geandert und MalRnahmen zum Ausgleich gesundheitlicher Belastungen fiir das Krankenpflegepersonal
getroffen werden, BGBI. Nr. 473/1992, i.d.F. BGBI. Nr. 662/1992.

Verordnung betreffend die Einbeziehung weiterer Arbeitnehmer in die Schutzmafnahmen fiir das Krankenpflege-
personal, BGBI. Nr. 286/1994.

Arbeitskrifteiiberlassungsgesetz - AUG, BGBI. Nr. 196/1988, i.d.F. BGBI. | Nr. 104/2005.
Hausbesorgergesetz, BGBI. Nr. 16/1970, i.d.F. BGBI. | Nr. 44/2000.

Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, BGBI. Nr. 235/1962, i.d.F. BGBI. | Nr. 100/2002.
Urlaubsgesetz, BGBI. Nr. 390/1976, i.d.F. BGBI. | Nr. 89/2002.
Privat-Kraftwagenfiihrergesetz, BGBI. Nr. 359/1928, i.d.F. BGBI. | Nr. 98/2001.

Auslanderbeschaftigung

Auslianderbeschiftigungsgesetz - AusIBG, BGBI. Nr. 218/1975, i.d.F. BGBI. | Nr. 157/2005.

" Entsprechend dem ILO-Ubereinkommen (Nr. 81) iiber die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel, BGBI. Nr. 225/1949, und aus
verwaltungs6konomischen Griinden wurden in die vorstehende Aufstellung nur jene Vorschriften aufgenommen, die (zumindest
zum Teil) Arbeitnehmerschutzrecht darstellen und daher unmittelbar von der Arbeitsinspektion vollzogen werden oder deren
Organisation und Vorgangsweise regeln.

Nicht in der vorstehenden Aufstellung enthalten sind daher alle jene Rechtsvorschriften, die fur den Arbeitsinspektionsdienst
zwar gleichfalls von wesentlicher Bedeutung sind, aber weder Arbeitnehmerschutzrecht im eigentlichen Sinn noch organisatori-
sche Vorschriften fir die Arbeitsinspektion darstellen, wie beispielsweise die Gewerbeordnung 1994 samt Durchfiihrungsverord-
nungen, das Mineralrohstoffgesetz-MinroG, das Strahlenschutzgesetz, das Chemikalienrecht, die Vorschriften Gber den Immissi-
onsschutz, das Abfallwirtschaftsgesetz, die sonstigen arbeitsrechtlichen Vorschriften, vor allem im Bereich der Betriebsverfas-
sung, das Arbeiterkammergesetz, die Verfahrensvorschriften etc.
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TABELLENTEIL

Anpassung der Statistik

Im Jahr 2006 wurde das Statistiksystem der Arbeitsinspektion in einigen
Punkten erneuert bzw. angepasst. Ziel dabei war es vor allem, neue Vorga-
ben der Europaischen Union fiir die jahrlichen Tatigkeitsberichte an die Euro-
paische Kommission zu berucksichtigen, ein Werkzeug fur die Umsetzung
von Jahresarbeitsplanen zu schaffen, die einzelnen Komponenten des Sta-
tistiksystems zunehmend zusammenzufiihren sowie die Qualitat der erfass-
ten Daten und damit auch der getroffenen statistischen Aussagen zu verbes-
sern.

Dementsprechend wurde auch eine konsistente, fiinf Jahre umfassende Zeit-
reihe neu in den Bericht aufgenommen.

Neugestaltung der Tabellen

Als Folge der oben beschriebenen Anpassung der Statistik wurden auch die
im Anhang des Tatigkeitsberichtes der Arbeitsinspektion verdffentlichten
Tabellen Gberarbeitet und entsprechend neu gestaltet. Ziel dabei war es, die
Ubersichtlichkeit und Lesbarkeit der Tabellen zu verbessern und Trendaus-
sagen zu den Daten der Arbeitsinspektion zu erleichtern.

Im Wesentlichen sind bei den veroffentlichten Tabellen folgende Verdnde-
rungen gegeniber dem Vorjahr zu erwahnen:

« Neue Nummerierung der Anhangtabellen (Durchnummerierung von 1 bis
13) und neue Reihenfolge (Vorziehen der Tabelle zu den Lenkerkontrol-
len - Tabelle 6).

« Erstellung einer zusatzlichen konsistenten Zeitreihentabelle fur einen Zeit-
raum von jeweils finf Jahren zur Tatigkeit der Arbeitsinspektion (Tabel-
le 1).

« Umgestaltung der Tabelle betreffend die arztlichen Untersuchungen
(Tabelle 9) durch detaillierte Untergliederung der Einwirkungen und Glie-
derung der Daten nach dem Geschlecht.

. Wegfall der bisherigen Tabellen 8.1 und 8.2 betreffend Heimarbeit auf-
grund der abnehmenden Bedeutung der klassischen Heimarbeit und Auf-
nahme grundlegender Informationen dazu in Kapitel 1.2 und den Tabellen
1, 2 sowie 12 und 13.
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Erlauterungen zu den Tabellen und Begriffen
Allgemeine Erlauterungen

Die die Bundesdienststellen betreffenden Tatigkeiten der Arbeitsinspektion
und deren Ergebnisse (bzw. Ubertretungen) sowie die arztlichen Untersu-
chungen von Bediensteten sind in den Gesamtdaten und somit in den Tatig-
keitstabellen (Tabellen 1 bis 4), Ubertretungstabellen (10 bis 13) und in der
Tabelle 9 betreffen die arztlichen Untersuchungen mitenthalten.

Bemerkungen zu einzelnen Tabellen
Tabellen 1 und 2

Die Besichtigungen von Arbeitsstatten (inklusive Bundesdienststellen),
Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen kdnnen verschiedene Anlasse
haben (siehe Kapitel A.2.3.3) und werden ohne Lenkerkontrollen ausgewie-
sen. Diese Besichtigungen konnen auch mit der vertiefenden, vor Ort stattfin-
denden Uberpriifung eines oder mehrerer besonderer Aspekte bzw. rele-
vanter Aspekte des Arbeithehmerschutzes verbunden sein. Im Vergleich zu
bisher werden etwas weniger Erhebungsarten EDV-maRig erfasst.

Tabellen 3 bis 5

Einflhrung einer neuen, gestraffteren GroRenklassengliederung betref-
fend Arbeitsstatten, Baustellen und auswartige Arbeitsstellen entsprechend
den in der EU verwendeten Gliederungen.

Begriffliche Erlauterungen zu den Tatigkeiten (Tabellen 1 bis 6)

Besichtigungen umfassen alle Besuche der Arbeitsinspektor/innen in Unter-
nehmen, in Arbeitsstatten (inklusive Bundesdienststellen), auf Baustellen
oder auswartigen Arbeitsstellen. Je nach Anlassfall werden dabei routinema-
Bige Kontrollen, Schwerpunkterhebungen, Uberpriifungen besonderer
Aspekte, Verhandlungen und Beratungen vor Ort durchgeflhrt.

Die Uberpriifung besonderer Aspekte ist eine vertiefende, meist zusatzlich
zu einer routinemaRigen Kontrolle durchgefiihrte Uberpriifung relevanter
Aspekte des Arbeitnehmerschutzes.

Lenkerkontrollen umfassen alle Kontrollen betreffend die Arbeitszeit und
Ruhezeit von Lenker/innen sowie deren Aufzeichnung. Detaillierte Ergeb-
nisse dazu (inklusive Ubertretungen) werden im Tabellenteil ausgewiesen.
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Die Teilnahme an behérdlichen Verhandlungen umfasst die personliche
Teilnahme von Arbeitsinspektor/innen an allen mindlichen Verhandlungen,
wie Genehmigungsverhandlungen, Bauverhandlungen, Verhandlungen der
Unabhangigen Verwaltungssenate (UVS) und Gerichtsverhandlungen.

Die Beratungs- und Beurteilungstitigkeit umfasst neben allen Beratungen
aullerhalb des Arbeitsinspektorates (vor Ort) und den Vorbesprechungen
von betrieblichen Projekten auch Beratungen im Zusammenhang mit
Gesundheitstiberwachung und Berufskrankheiten sowie die Prifung von
Befunden und Ausstellung von Freistellungszeugnissen gemall dem Mutter-
schutzgesetz 1979.

Sonstige Tatigkeiten umfassen neben der Zusammenarbeit mit Behdrden
und anderen Stellen (z.B. Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, AUVA) alle
anderen Tatigkeiten, die keiner der oben genannten Kategorien zugeordnet
werden kdnnen (z.B. Tatigkeiten im Zusammenhang mit dem BauKG, Schu-
lungen, Tagungen).

Tatigkeiten gesamt: Summe aus Besichtigungen, Lenkerkontrollen, Teil-
nahmen an behordlichen Verhandlungen, Beratungs- und Beurteilungstatig-
keiten sowie sonstigen Tatigkeiten.

FolgemaRnahmen sind die schriftlichen Tatigkeiten (z.B. Aufforderungen,
Strafanzeigen, Antrdge und Verfigungen) der Arbeitsinspektorate aufgrund
der Ergebnisse aus den Besichtigungen und Kontrollen.

Begriffliche Erlauterungen zu den Arbeitsunfallen und Berufs-
krankheiten (u.a. Tabellen 7 und 8)

Anerkannte Arbeitsunfalle insgesamt: Von der AUVA anerkannte Arbeits-
unfalle der bei ihr unfallversicherten unselbstandig Erwerbstatigen ein-
schlieBlich der Unfalle kleineren Ausmales und der Unfalle auf dem Weg zu
oder von der Arbeitsstatte, Baustelle oder auswartigen Arbeitsstelle (Weg-
unfalle). Die Zustandigkeit der AUVA geht zum Teil Uber jene der Arbeitsin-
spektion hinaus, zum Teil ist sie enger definiert. Die Zahlung erfolgt entspre-
chend dem Datum der Anerkennung und nicht des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles.

Anerkannte Arbeitsunfille im engeren Sinn (i.e.S.): Von der AUVA aner-
kannte Arbeitsunfalle unselbstandig Erwerbstatiger ohne Wegunfalle.

Arbeitsunfallquoten: Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfalle i.e.S. bezo-
gen auf die bei der AUVA unfallversicherten unselbstandig Erwerbstatigen
(x 10 000).
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Den Arbeitsinspektoraten zur Kenntnis gelangte Arbeitsunfalle: Arbeits-
unfalle i.e.S., die von den Arbeitsinspektoraten auf Basis der gemaR § 363
ASVG von den Unfallversicherungstragern weitergeleiteten Meldungen
betreffend Arbeitsunfalle (tédliche und - in der Regel - mehr als drei Tage
Krankenstand verursachende Unfalle) und der Mitteilungen der Sicherheits-
behdérden Uber tédliche und schwere Arbeitsunfalle ermittelt werden. Erfasst
sind Arbeitsunfalle i.e.S. im Zustandigkeitsbereich der Arbeitsinspektion
(Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und Bundes-Bedienstetenschutzgesetz).

Meldepflichtige Arbeitsunfille: Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfalle
insgesamt oder - wie im Kapitel 2.4.2 - i.e.S., die todlich verliefen oder einen
Krankenstand von mehr als drei Tagen verursachten.

Anerkannte Berufskrankheitsfille: Von der AUVA anerkannte Berufs-
krankheitsfalle der bei ihr unfallversicherten unselbstandig Erwerbstéatigen.
Wie bei den Arbeitsunfallen werden dabei in kleinerem Ausmal’ Berufskrank-
heiten in Arbeitsstatten miterfasst, die nicht in den Zustandigkeitsbereich der
Arbeitsinspektion fallen (und vice versa). Die Zahlung erfolgt - analog zu den
Arbeitsunfallen - entsprechend dem Datum der Anerkennung und nicht des
Eintrittes des Versicherungsfalles. Der Gliederung der Berufskrankheitsfalle
liegt die Liste der Berufskrankheiten (§ 177, Anlage 1, ASVG) zugrunde,
wobei die Berufskrankheitennummer der Bezeichnung jeweils im Klammer
hinzugefigt ist.

Berufskrankheiten gemaR § 177 Abs. 2 ASVG (Generalklausel): Nicht in
§ 177, Anlage 1, ASVG enthaltene Krankheiten, die im Einzelfall vom Unfall-
versicherungstrager aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Zustim-
mung des BMGF als Berufskrankheit anerkannt werden.

Berufskrankheitsquote: Von der AUVA anerkannte Berufskrankheitsfalle
bezogen auf die bei der AUVA unfallversicherten unselbstandig Erwerbstati-
gen (x 10 000).

Den Arbeitsinspektoraten gemeldete Verdachtsfille von Berufskrank-
heiten: Berufskrankheitsfalle, die von den Arbeitsinspektoraten auf Basis der
gemall § 363 ASVG von den Unfallversicherungstragern weitergeleiteten
Meldungen betreffend Verdachtsfalle von Berufskrankheiten ermittelt wer-
den. Erfasst sind Berufskrankheitsfalle im Zustandigkeitsbereich der Arbeits-
inspektion (Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und Bundes-Bedienstetenschutz-
gesetz).

Begriffliche Erlauterungen zu den Ubertretungen im Bereich
Technik und Arbeitshygiene (Tabellen 10 und 11)

Allgemeine Bestimmungen umfassen jene Anforderungen, die generell flir
alle Bereiche des Arbeitnehmerschutzes gelten. Das sind vor allem Bestim-
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mungen betreffend den 1. Abschnitt des ASchG bzw. jene Vorschriften, die
thematisch mit diesem Abschnitt in Zusammenhang stehen (z.B. Kennzeich-
nung, Aushangpflichten, Koordination).

Besonders ausgewiesen werden Ubertretungen aus den Bereichen:

« Gefahrenermittlung und -beurteilung, MalRnahmenfestlegung, Dokumenta-
tion

+ Sicherheitsvertrauenspersonen

. Information und Unterweisung der Arbeitnehmer/innen

« Bauarbeitenkoordination.

Arbeitsstatten sind alle Gebdude und sonstigen baulichen Anlagen sowie
alle Orte auf einem Betriebsgelande, in denen Arbeitsplatze eingerichtet sind
oder zu denen Arbeitnehmer/innen im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben.

Baustellen sind zeitlich begrenzte oder ortsveranderliche Baustellen, an
denen Hoch- und Tiefbauarbeiten durchgefihrt werden.

Arbeitsmittel sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Gerate und Anla-
gen, die zur Benutzung durch Arbeitnehmer/innen vorgesehen sind.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel: Elektrische Betriebsmittel sind
Gegenstande zur Gewinnung, Fortleitung oder zum Gebrauch elektrischer
Energie. Eine elektrische Anlage ist eine ortsfeste Zusammenfassung elektri-
scher Betriebsmittel.

Gefahrliche Arbeitsstoffe sind explosionsgefahrliche, brandgefahrliche, ge-
sundheitsgefahrdende und biologische Arbeitsstoffe.

Besonders ausgewiesen werden die Ubertretungen von Bestimmungen zu:
. Gefahrenermittlung und MaRnahmen zur Gefahrenverhiitung

. Biologische Arbeitsstoffe

. Grenzwerte.

Gesundheitsiiberwachung umfasst jene verpflichtenden arztlichen Unter-
suchungen, die durchzufGhren sind, wenn Arbeitnehmer/innen bei ihrer
Tatigkeit bestimmten Stoffen bzw. Einwirkungen ausgesetzt sind.

Arbeitsvorgange und Arbeitspldtze umfassen Anforderungen an deren
Gestaltung innerhalb und auf3erhalb von Arbeitsstatten. Dazu gehoéren insbe-
sondere ergonomische Anforderungen, Schutz vor physikalischen Einwirkun-
gen sowie MalRnahmen flr Gefahrenbereiche und Alleinarbeit.

Besonders ausgewiesen werden Ubertretungen von Bestimmungen zu:
. Gefahrenverhitung und Ergonomie

» Bildschirmarbeit

« Larm und Vibrationen
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» Fachkenntnisse und Aufsicht
. Personliche Schutzausristung und Arbeitskleidung.

Praventivdienste umfassen Sicherheitsfachkrafte, Arbeitsmediziner/innen,
sonstige Fachleute sowie die Praventionszentren der Unfallversicherungstra-
ger.

Ubertretungen gesamt: Summe der Ubertretungen in den Bereichen allge-
meine Bestimmungen, Arbeitsstatten und Baustellen, Arbeitsmittel, elektri-
schen Anlagen und Betriebsmittel, gefahrliche Arbeitsstoffe, Gesundheits-
Uberwachung, Arbeitsvorgange und Arbeitsplatze sowie Praventivdienste.

Begriffliche Erlduterungen zu den Ubertretungen im Bereich
Verwendungsschutz (Tabellen 12 und 13)

Kinderarbeit: Kinder sind Minderjahrige bis zur Vollendung des 15. Lebens-
jahres oder bis zur spateren Beendigung der Schulpflicht. Ausgewiesen wer-
den Ubertretungen von verbotener Kinderarbeit.

Die Beschaftigung von Jugendlichen umfasst Bestimmungen zum Schutz
von Beschaftigten, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und der allgemei-
nen Schulpflicht nicht mehr unterliegen, bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres.

Im Detail ausgewiesen werden insbesondere Ubertretungen von Bestimmun-
gen zu:

« Hoéchstarbeitszeit

« Aufzeichnungspflichten

. Beschaftigungsverbote und -beschrankungen.

Mutterschutz umfasst Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes zum
Schutz der Gesundheit werdender und stillender Mitter bei der Arbeit.

Im Detail ausgewiesen werden insbesondere Ubertretungen von Bestimmun-
gen zu:

« Meldepflicht

. Beschaftigungsverbote.

Arbeitszeit umfasst Bestimmungen Uber die hdchste zulassige Arbeitsdauer
und die Mindestdauer der erforderlichen Ruhephasen sowie deren Aufzeich-
nung. Ausgenommen sind die Arbeitszeitbestimmungen flr Backer/innen,
Bedienstete in Krankenanstalten und Jugendliche (siehe dort).

Im Detail ausgewiesen werden insbesondere Ubertretungen von Bestimmun-
gen zu:
+ Hochstarbeitszeit
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«+ Aufzeichnungspflichten.

Krankenanstalten-Arbeitszeit umfasst Bestimmungen (ber die hochste
zuldssige Arbeitsdauer und die Mindestdauer der erforderlichen Ruhephasen
sowie deren Aufzeichnung in Krankenanstalten.

Arbeitsruhe umfasst Bestimmungen Uber die erforderliche wdéchentliche
Ruhezeit (z.B. Wochenendruhe) und die Feiertagsruhe. Ausgenommen sind
die Ruhebestimmungen fur Backer/innen und Jugendliche (siehe dort).

Backereiarbeit umfasst Bestimmungen Uber die Arbeitszeit und Arbeitsruhe
von Beschaftigten in Backereien.

Heimarbeit umfasst Bestimmungen Uber den Schutz von Heimarbeiter/in-
nen, insbesondere Regelungen Uber Entgelt, Arbeitszeit und Arbeitsruhe
(indirekt geregelt Uber Arbeits- und Lieferbedingungen).

Ubertretungen gesamt: Summe der Ubertretungen in den Bereichen Kin-
derarbeit, Beschaftigung von Jugendlichen, Mutterschutz, Arbeitszeit, Kran-
kenanstalten-Arbeitszeit, Arbeitsruhe, Backereiarbeit und Heimarbeit.
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Tatigkeit der Arbeitsinspektion
im Uberblick 2001 bis 2005

Besichtigungen, Uberpriifungen besonderer Aspekte, Lenkerkontrollen,
behdrdliche Verhandlungen, Beratungen und Beurteilungen sowie sonstige
Tatigkeiten im Flinfjahresvergleich

NELIG
2001 2002 2003 2004 2005
Besichtigungen (ohne Lenkerkontrollen) 99.544 97.698 99.344 100.524 97.333
In Arbeitsstatten 81.137 80.580 79.770 81.356 79.295
Auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen 18.407 17.118 19.574 19.168 18.038
Uberpriifung besonderer Aspekte
Arbeitsstatten 4.600 4.677 4.575 4.812 5.139
Arbeitsmittel und elektrische Anlagen 2.119 1.990 2.311 2.080 1.769
Arbeitshygiene und Arbeitsstoffe 2.900 2.604 2.421 2.700 2.387
Arbeitsvorgange und Arbeitsplatze 2.588 3.000 3.234 3.154 3.588
Beschéaftigung von Kindern und
Jugendlichen 3.022 3.107 3.181 3.314 3.008
Mutterschutz 9.274 8.935 8.166 8.106 8.175
Arbeitszeit und Arbeitsruhe (ohne
Lenkerkontrollen) 1.821 2.016 1.635 1.840 1.384
Heimarbeit 196 246 107 134 77
Arbeitsunfalle 3.939 3.799 3.837 3.838 3.909
Berufskrankheiten 115 99 81 99 91
Praventivdienste und
Sicherheitsvertrauenspersonen 5.238 4.271 3.659 3.677 2.736
Systemuberprufung (inkl. Evaluierung) 4.288 3.633 3.097 2977 2.313
An Sonn- und Feiertagen 242 248 176 252 166
Bei Nacht 1.329 1.146 1.098 1.266 989
Lenkerkontrollen 1.408 2.812 1.731 2.052 1.812
Teilnahme an behordl. Verhandlungen 20.452 19.485 19.368 20.885 20.940
Beratungs- und Beurteilungstatigkeit 26.855 30.808 28.074 30.864 34.336
Beratungen vor Ort (ohne
Projektvorbesprechungen) 9.439 10.507 9.336 10.668 13.551
Vorbesprechungen von betrieblichen
Projekten 8.697 8.351 8.840 9.771 10.696
Freistellungszeugnisse gem. MSchG 4.790 4.591 4.112 3.995 3.956
Gesundheitsiiberwachung und
Berufskrankheiten 3.929 7.359 5.786 6.430 6.133
Sonstige Tatigkeiten 13.590 13.805 14.048 15.160 13.673
davon
Zusammenarbeit mit Behérden und
anderen Stellen 7.215 6.229 6.354 6.268 6.262
Tatigkeiten gesamt 161.849 164.608 162.565 169.485 168.094
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Tatigkeit der Arbeitsinspektion
nach Bundeslandern im Jahr 2005
Besichtigungen, Uberpriifungen besonderer Aspekte, Lenkerkontrollen,

behdrdliche Verhandlungen, Beratungen und Beurteilungen sowie sonstige
Tatigkeiten nach Bundeslandern

Bundeslander

Burgenland | Kamnten || Niederdsterreich
Besichtigungen (ohne Lenkerkontrollen) 97.333 4174 5.086 23.088
In Arbeitsstatten 79.295 3.496 4177 18.373
Auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen 18.038 678 909 4.715
Uberpriifung besonderer Aspekte
Arbeitsstatten 5.139 124 211 1.355
Arbeitsmittel und elektr. Anlagen 1.769 94 44 391
Arbeitshygiene und Arbeitsstoffe 2.387 133 34 788
Arbeitsvorgange und Arbeitsplatze 3.588 202 112 796
Beschaftigung von Kindern und
Jugendlichen 3.008 211 67 807
Mutterschutz 8.175 357 358 1.539
Arbeitszeit und Arbeitsruhe (ohne
Lenkerkontrollen) 1.384 46 61 227
Heimarbeit 77 - 16 11
Arbeitsunfalle 3.909 157 259 1.214
Berufskrankheiten 91 3 15 6
Praventivdienste und
Sicherheitsvertrauenspersonen 2.736 65 36 683
Systemuberprifung (inkl. Evaluierung) 2.313 34 48 766
An Sonn- und Feiertagen 166 - 1 21
Bei Nacht 989 - 8 290
Lenkerkontrollen 1.812 70 98 517
Teilnahme an behoérdl. Verhandlungen 20.940 935 1.682 5.059
Beratungs- und Beurteilungstatigkeit 34.336 1.108 1.655 8.162
Beratungen vor Ort (ohne
Projektvorbesprechungen) 13.551 838 638 4.167
Vorbesprechungen von betrieblichen
Projekten 10.696 74 175 2.954
Freistellungszeugnisse gem. MSchG 3.956 12 118 22
Gesundheitstiberwachung und
Berufskrankheiten 6.133 184 724 1.019
Sonstige Tatigkeiten 13.673 189 1.068 2.196
davon
Zusammenarbeit mit Behérden und
anderen Stellen 6.262 100 449 1.173
Tatigkeiten insgesamt 168.094 6.476 9.589 39.022
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Oberosterreich
14.206
10.685

3.521

654
481
353
737

205
957

139

732
10

257
201

89
342

2.288
5.347

1.635

2.310
12

1.390
2.551

1.108
24.734

Salzburg
7.009

5.836

1.173

283
132

82
136

79
369

51
15
145

183
269

28
118

1.647
1.273

587

478

206
659

424
10.706

Bundeslander

Steiermark

11.874
9.160

2.714

425
133
219
433

728
553

110

451

429
413
75
334
339
2.283

3.360

1.143

1.448
87

682
1.915

901
19.771

6.092
5.281

811

190

62
169
241

314
634

355

186

317
98
63
64
68

1.723
1.793

562

694

530
858

520
10.534

Vorarlberg |
5.857

5.527

330

679
129
206
279

161
486

109

90
35

85
157

40
77

1.364
1.801

1.346

348
10

97
664

232
9.763

19.947
16.760

3.187

1.218
303
403
652

436
2.922

286
14
675
16

681
327

136
183

3.959
9.837

2.635

2.215
3.686

1.301
3.573

1.355
37.499
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Tatigkeit der Arbeitsinspektion
in Arbeitsstatten nach Wirtschaftszweigen
im Jahr 2005

Besichtigte Arbeitsstatten, Besichtigungen, behoérdliche Verhandlungen,
Beratungen sowie sonstige Tatigkeiten; jeweils nach Wirtschaftsunterabschnitten
gemalR ONACE

Wirtschaftsunterabschnitte (ONACE)

ikalien und

Herstellung und Verarbeitung von
chemischen Erzeugnissen;

Papier und Pappe, Verlagswesen,

Druckerei und Vervielfaltigung
Herstellung und Verarbeitung von

Spalt— und Brutstoffen
Herstellung und Bearbeitung von
Glas, Herstellung von Waren aus

Genussmitteln und Getranken;
Steinen und Erden

Herstellung von Nahrungs- und
Tabakverarbeitung

Be- und Verarbeitung von Holz
(ohne Herstellung von Mdbeln)
Kokerei, Mineraldlverarbeitung,
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Bergbau und Gewinnung von

Steinen und Erden
Gummi- und Kunststoffwaren

Fischerei und Fischzucht
Herstellung von Textilien,
Textilwaren und Bekleidung;

Besichtigte Arbeitsstatten mit:
bis 9 Arbeitnehmer/innen | 38.747 119 1 646 | 1.387 252 831 180 5 221 271
10 bis 49 Arbeitnehmer/innen | 12.661 30 - 122 602 124 230 174 6 243 210
50 bis 249 Arbeitnehmer/innen 3.663 8 - 17 181 67 98 115 2 160 96
250 Arbeitnehmer/innen und mehr 808 4 - 2 34 19 15 30 1 55 16
Gesamt | 55.879 161 1 787 | 2.204 462 | 1.174 499 14 679 593
Besichtigungen 79.295 205 1| 1.193| 3.482 736 | 1.748 876 15| 1.519 996

Teilnahme an behordlichen

Verhandlungen 20.053 51 1 468 667 81 412 193 101 483 322
Beratungstétigkeiten 18.861 38 - 177 963 180 467 253 7 471 269
Sonstige Tatigkeiten 7.781 19 - 150 418 39 159 76 4 125 83
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TABELLE 4

126

Tatigkeit der Arbeitsinspektion

in Arbeitsstatten nach Bundeslandern im Jahr 2005

Besichtigte Arbeitsstatten, Besichtigungen, behordliche Verhandlungen,
Beratungen sowie sonstige Tatigkeiten; jeweils nach Bundeslandern

Tatigkeit in Arbeitsstatten
Besichtigte Arbeitsstatten mit:

bis 9 Arbeitnehmer/innen

10 bis 49 Arbeitnehmer/innen

50 bis 249 Arbeitnehmer/innen

250 Arbeitnehmer/innen und mehr

Gesamt

Besichtigungen

Teilnahme an behérdlichen
Verhandlungen

Beratungstitigkeiten

Sonstige Tatigkeiten

38.747
12.661
3.663
808
55.879

79.295

20.053
18.861
7.781

1.969
431
121

20

2.541

3.496

914
712
65

Bundeslander

Burgenland Niederdsterreich

1.945
743
228

41

2.957

4177

1.590
749
574

9.789
2.831
659
132
13.411

18.373

4.850
4.805
1.048
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TABELLE 4

Bundeslander

4.747 3.059 4.431 2.639 2.224 7.944
1.912 1.017 1.517 956 892 2.362
686 265 445 259 291 709
163 40 124 42 46 200
7.508 4.381 6.517 3.896 3.453 11.215
10.685 5.836 9.160 5.281 5.527 16.760
2.190 1.582 2.193 1.669 1.341 3.724
2.943 1.048 2.145 1.074 1.437 3.948
1.410 511 1.010 632 410 2121
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TABELLE 5

Tatigkeit der Arbeitsinspektion auf Baustellen
und auswartigen Arbeitsstellen

nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005

Besichtigte Unternehmen auf Baustellen und auswartigen Arbeitsstellen,

Besichtigungen, behérdliche Verhandlungen, Beratungen sowie sonstige
Tatigkeiten; jeweils nach Wirtschaftsunterabschnitten gemaR ONACE

Bauwesen

3
=3 2 >
33 2 &
a2 o 0
255 S 5
Sve | =z 2 £ g
20 S oyl | 3
mg® £ 25 ° s
© 5 < S5 8® S =
Tl m > [ i) > S >
g9 53 =D 8 T 3
5o s ] 5 < e Eel
539 2 0 a5 ] 9 .S
€52 | $E £Eg T 3 B
525 ol £ 5 g Q
Titigkeit auf Baustellen und Z=0 e N & @ @
auswartigen Arbeitsstellen 5. 5.2 5.2
Besichtigte Unternehmen auf Baustellen
und auswairtigen Arbeitsstellen mit:
bis 9 Arbeitnehmer/innen 13.022 421 5.049 1.571 201 24 772
10 bis 49 Arbeitnehmer/innen 1.259 23 896 33 27 1 73
50 bis 249 Arbeitnehmer/innen 41 - 29 1 - - 2
250 Arbeitnehmer/innen und mehr - - - - - - -
Gesamt 14.322 444 5.974 1.605 228 25 847
Besichtigungen 18.038 535 8.194 1.911 266 33 1.038
Teilnahme an behérdlichen Verhandlungen 117 4 6 - 2 - 3
Beratungstitigkeiten 2.402 68 497 219 27 1 56
Sonstige Tatigkeiten 593 19 225 77 5 2 36
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64

2.362
2,927

102
1.050

143

92

93

97

10

432

36

469
525

47

13

329

337
373

84
11

170

178
186

51

249

255
281

66

236

2

1

248
283

11

25

29

31

453

30

483
530

116

13

23

1

10

133
152

11

584

27

612

676

91

18
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TABELLE 6

Lenkerkontrollen im Jahr 2005

Uberpriifte Lenker/innen bzw. Arbeitstage und Arten von Ubertretungen nach
Fahrzeugarten

Fahrzeuge gemaf EU-Verordnung Sonstige
Uberpriifte Lenker/innen 9.281 546 8.285 450
Uberpriifte Arbeitstage 152.673 9.969 136.361 6.343
Ubertretungen betreffend
Tageslenkzeit 1.008 16 988 4
Wochenlenkzeit 30 - 30 -
2-Wochenlenkzeit 21 - 21 -
Keine Lenkpause 421 3 413 5
Zu kurze Lenkpause 1.092 26 1.056 10
Tagliche Ruhezeit 875 34 838 3
Wéchentliche Ruhezeit 74 5 69 -

Kein Linienplan - - - -
Missbrauch Linienplan - - - -

Einsatzzeit 340 24 307 9
Fahrtenbuch und Kontrollgerat 1.742 71 1.582 89
Ubertretungen gesamt 5.603 179 5.304 120
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TABELLE 7

Arbeitsunfalle von unselbstandig Erwerbstatigen
nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfalle ohne Wegunfalle insgesamt und - jeweils

kursiv vorangestellt - davon mit tddlichem Ausgang nach objektiven Unfallursachen
bzw. Geschlecht und ausgewahlten Wirtschaftsunterabschnitten gemaR ONACE

davon Wirtschaftszweige mit hohen Unfallquoten

2 52 - |3
= o N = S > © S 6 X 1S
c C c =
5 59 P2 | 5.8| 28 |5£% |5¢%
o % & s 558 | 25 3980 [oZ |
2 2L g = 222 | 32 28y |c¢8¢&
= =0 > S EZ2's 2 c S EE s S 3
= £9 =ga I55 | 89 Sss5 (8228
Bl 2R 9 2o Gge | ags [s88 [525
33 c S 3 o= c ] 5 o 23 5 @ - (.% 2
O 4 St £ 2 N4 855 |Sauw §2 8
k] > D o S o > S S>3 o © o) 31> c &
£ o2 5 S ® o5 2 o532 [z 8|oguw
25 SEC > 5 £25| 525 |RcCB|SB®Bco 5
3 c 25 2 ° T 291 = £ c o S 8 s 23 [CN= 2
o o L 8 S o L= E -0 |=57N|2RP=T
S £ 52 =g sEE | poc |E32E[258 3 3
85 | 288 | 48 | 283 | 2o |22R 8|58 &
Objektive Unfallursachen e — ° - 2
(AUVA-Klassifikation), Geschlecht DJ-DM F
Maschinelle Betriebseinrichtungen 14 12.579| - 59| - 478| 1 602| - 357 1 290 1 2671 - 753 4 2.861
davon
Arbeitsmaschinen fiir Metallbearbeitung - 1.876] - 3] - 7| - 14] - 1 - 31 - 1.231] - 28| - 192
Arbeitsmaschinen fiir Holzbearbeitung
und Forstwirtschaft 1 21971 - 4] - 4| 1 411 - 371 - 24| - 61| - 562| - 673
Arbeitsmaschinen und Apparate
der Nahrungs- und Genussmittelbetriebe - 1.749] - -l - 357| - -l - 1 - -l - 8| - 1 - 3
Mechanisch betriebene Werkzeuge,
Haushalts-, Elektrogerate, Biromaschinen - 3.133| - 17 - 21 - 55| - 68| - 64| - 759| - 98] - 1.097|
Motorisch betriebene Fordereinrichtungen
(Krane, Aufziige u.A.) 9 1.058] - 8| - 35| - 57| - 171 - 45| 1 275 - 8| 2 214
Forderanlagen ohne motorische Kraft,
Handfeuerléscher, Pumpen, Spritzen - 54| - -l - -l - 2| - 2| - 3| - M) - 2| - 14
Forderarbeiten (Transport von Hand) 1 7.414] - 32 - 233| 1 293| - 181 - 171 - 1.283] - 236] - 1.270
Handwerkzeuge und einfache Gerite - 8.945] - 31| - 513] - 182| - 223 - 1011 - 1.182| - 2401 - 1.990
Fahrzeuge und
sonstige Beforderungsmittel 40 5211 1 16| - 153 - 78] 1 115 - 7| 2 467 - 77 7 397
Gefahrliche Stoffe 8 2.369| - 9 - 151 - 38| - 112] - 61| 5 382| - 31 - 370
Elektrischer Strom 4 190| - - - 2| - 5| - 6] - 1 1 28| - -1 3 77
lonisierende und nichtionisierende
Strahlung = 5| - - - d| = d| = 4 = A - 2| - 1 - i
Sturz und Fall von Personen 26 28.492| - 140] - 874| - 696| 17 384 1 457 2 2.412| - 382| 15 6.852
davon
Sturz von bzw. mit Leitern 3 2.9241 - 71 - 50| - 75| - 39] - 36| 1 231 - 371 2 1.300
Fall, Absprung,
Sturz von erhéhten Standorten 13 4.283] - 471 - 11 - 142 1 49| 1 1001 71 324 - 53] 9 1.289
Ausgleiten - 6.048] - 29| - 286| - 138] - 7 - 103] - 496| - 62| - 1.103
Herab- und Umfallen von Gegenstéanden,
Einsturz 21 8.122| 1 39| - 181 - 191 - 118| - 167| 3 990| - 209] 8 2.207
Abspringen von Splittern und Stiicken - 634 - 9] - 71 - 241 - 15| - 17 - 124 - 8l - 224
Scharfe und spitze Gegenstinde - 14342 - 22| - 323] - 302 - 270 - 284 - 2414 - 315 - 2.938]
AnstoRen - 8.588| - 34| - 227 - 227 - 152 - 120 - 1.051| - 146 - 1.611
Einklemmen 2 3.990| - 25| - 126] - 102] - 63| - 85| - 592| - 56| - 836
Sonstige und unbekannte Ursachen 8 2.094| - 4] - 51| - 22| - 14| 1 191 - 113| - 16| 2 146
Arbeitsunfélle insgesamt 124 103.029] 2 4201 - 3319 2 2764 2 2012 3 1.847| 14 13.722| - 2471|39 21.793
Arbeitsunfalle Manner 116 81.053] 2 410 - 2432 2 2521 2 1702 3 1.749| 14 12.693] - 2.210| 39 21.491
Arbeitsunfélle Frauen 8 21.976| - 10 - 887| - 243| - 310 - 98| - 1.029] - 261] - 302
Unfallquote insgesamt 0 385| 2 324| - 457 1 808| 0 359 1 663| 1 510 - 646] 2 925
Manner 1 549 2 363| - 635| 1 907| 1 431 1 815| 1 586| - 7871 2 1.045
Frauen 0 183| - 59| - 258| - 380 - 187 - 153] - 196] - 256| - 101
Den Arbeitsinspektoraten zur Kenntnis gelangte Arbeitsunfille:
insgesamt: 69.867 (davon 72 todlich).
131

Quelle: AUVA; BMWA - Arbeitsinspektion
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TABELLE 8

132

Anerkannte Berufskrankheitsfalle von unselbstandig
Erwerbstatigen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005

Von der AUVA anerkannte haufige Berufskrankheiten insgesamt und - jeweils kursiv
vorangestellt - davon mit tédlichem Ausgang und Berufskrankheitsfalle nach dem
Geschlecht; jeweils nach ausgewahlten Wirtschaftsunterabschnitten gema’ ONACE

davon Wirtschafts-

Herstellung von Nahrungs- und
Genussmitteln und Getrénken;
Tabakverarbeitung

Be- und Verarbeitung von Holz
(ohne Herstellung von Mébeln)
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rt der Berufskrankheit (inklusive Berufskrankheitennummer
gem. § 177, Anlage 1, ASVG), Geschlecht

Anerkannte Berufskrankheitsfille insgesamt 58 1146 | 7 31| 1 95| - 32
davon
Hauterkrankungen (19) - 220 | - 11 - 17| - 1
Erkrankungen durch Erschitterung (20) - 13| - - - - - 1
Staublungenerkrankungen (Silikose oder Silikatose; 26a) | 11 28| 5 9| - - - -

Staublungenerkrankung in Verbindung mit
aktiv-fortschreitender Lungentuberkulose

(Siliko-Tuberkulose; 26b) 3 5| 1 2| - -1 - -
Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose; 27a) 7 52| - 3| - - - -
Bosartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des

Rippenfelles und des Bauchfelles durch Asbest (27b) 24 53| - -1 - -1 - -
Durch allergisierende Stoffe verursachtes Asthma

bronchiale (30) 2 111 - -1 60| - 1
Durch Larm verursachte Schwerhérigkeit (33) - 504 | - 13| - 15| - 28
Infektionskrankheiten (38) 1 25| - -1 - -1 - -

Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe
verursachte Erkrankungen der tieferen Atemwege

und der Lunge (41) 2 71 - 11 - - - 1

Berufskrankheiten gemaR § 177 Abs. 2 ASVG

(Generalklausel) 4 6| 1 1| - - - -
Anerkannte Berufserkrankungen Manner 55 908 | 7 31| 1 66| - 31
Anerkannte Berufserkrankungen Frauen 3 238 | - - - 29| - 1
Quelle: AUVA
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TABELLE 9

Arztliche Untersuchungen von Arbeitnehmer/innen
nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005

Eignungs- und Folgeuntersuchungen (bzw. Untersuchungsergebnisse) von
Arbeitnehmer/innen nach Art der Einwirkung bzw. Tatigkeit, Geschlecht
(W = weiblich, M = méannlich) und Wirtschaftsunterabschnitten gemaR ONACE

Wirtschaftsunterabschnitte (ONACE)

von Chemikalien und
gnissen;

Textilien, Textilwaren und Bekleidung;
O | chemischen Erzeu

Herstellung von Nahrungs- und
Genussmitteln und Getranken;
Tabakverarbeitung; Herstellung von
Leder, Schuhe

Be- und Verarbeitung von Holz
(ohne Herstellung von Mébeln)
Herstellung und Verarbeitung von
Papier und Pappe, Verlagswesen,
Druckerei und Vervielfaltigung
Kokerei, Mineraldlverarbeitung;
Herstellung und Bearbeitung von
Glas, Herstellung von Waren aus
Steinen und Erden

£
© <
£ 0
G 3
2
=0
20
i
2
[lRe]
I €
o 2
(]
S
L 8
§ois]
© .2
i

Bergbau und Gewinnung von
Steinen und Erden
Gummi- und Kunststoffwaren

Herstellung

o
0

A8 | c | oapc | Db | DE

Wegen folgender Einwirkungen bzw. Tatigkeiten untersuchte Arbeitnehmer/innen
W M W M|W M w M W M W M W M W M
Chemisch-toxische Arbeitsstoffe 3.004 26.169 | 1 17 - 28| 261 150 | 52 377 | 39 227 | 494 5177 | 151 729
davon
Blei 323 3224 - - - - - 2 - 4| 7 4| 24 280 | 116 576
Chrom-VI-Verbindungen 36 531 - 4 - - - 4 - 6 - 11 4 137 2 4
Benzol 11 600 - - - - - - - - - - 3 5 - -
Toluol oder Xylole 1.710 13.589 -3 - 20| 169 78| 34 232 | 28 124|379 2275| 20 83
Isocyanate 367 4.824 - 8 - 4 92 50| 18 135 2 47| 35 600 5 23
Stoffe, die Hautkrebs
verursachen kénnen 1 398 -1 - 46 - - - 1 - - - 1 - 75
Gesundheitsgefahrdende Staube 304 12.425 - 24| 3 559 22 114 - 32 1 44 6 458 | 52 1.193
davon
Quarz 86  3.346 - -] 3 520 - 5 - 19 - - 6 63| 44 836
Asbest 7 238 - - - - - - - - - - - - - -
Hartmetall 33 642 - - - - - - - 2 - 3 - 5 5 184
Schweifirauch 101 7.035 - 17 - 39 - 31 - 9 - 39 - 270 1 102
Gasrettung,
Tragen von schwerem Atemschutz;
Druckluft- und Taucharbeiten 13  1.245 - - - 87 - 10 - 2 - 22 - 191 - 2
Den Organismus besonders
belastende Hitze 17 788 - - - - 1 4 - 2 3 93 1 40 - 141
Larm 1.097 10.677 | 2 35 - 102 | 280 517 | 76 794 | 55 302 | 50 709 8 463
Untersuchte Arbeitnehmer/innen 4436 51702 3 77| 3 822 574 795 (128 1.208 | 98 688 | 551 6.576 | 211  2.603
Arbeitsstatten mit Untersuchungsergebnissen
Anzahl der Arbeitsstatten 4.647 | 24 ‘ 76 | 102 ‘ 156 | 50 ’ 173 | 180
Fir Einwirkungen bzw. Tatigkeiten als nicht geeignet beurteilte Arbeitnehmer/innen
Nicht geeignete
Arbeitnehmer/innen 1 27 - - - - - - - - - - - 3 - 1
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TABELLE 9

Wirtschaftsunterabschnitte (ONACE)

iche Verwaltung, Landesver-

Herstellung von Mobeln, Schmuck,
Sportgeraten, Spielwaren und
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Herstellung von Blromaschinen,
DV-Geraten und -Einrichtungen;
Elektrotechnik, Feinmechanik
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Unterrichtswesen; Gesundheits-,
Veterinar- und Sozialwesen;
sonstige Dienstleistungen
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Handel; Instandhaltung und
@ | Reparatur von Kraftfahrzeugen

Maschinenbau
Fahrzeugbau
Beherbergungs- und

T | Gaststattenwesen; Verkehr und
Nachrichtentibermittiung;
Realitatenwesen, Leasing,

X | Erbringung von unternehmens-

sonstigen Erzeugnissen; Recycling
Bauwesen

‘Energie- und Wasserversorgung
bezogenen Dienstleistungen
teidigung, Sozialversicherung;

und Gebrauchsglitern

Offe

DL

[

Wegen folgender Einwirkungen bzw. Tatigkeiten untersuchte Arbeitnehmer/innen

w M w M W M W M W M W M | W M W M W M | W M W M
219 2727 | 37 1.442| 216 1.060 | 40 1.774| 311 1549 | 8 143 | 17 2212|102 5.021 | 12 296 | 124 1.471| 920 1.769

19 479 4 81| 80 597 - 20| 5 17| - 32| 2 238| 20 223| 2 16| 29 76| 15 370
25  265| 2 21| 1 17| - 5[ - 15 - 1| - 14| - 15 - - - 9 2 3
1 15| - 18| - - - 3| - ol - | - 43| 1 143 - 23| - 183 6 58
137 1368 |15 860| 78 259 | 27 1233|206 699| 8 106| 9 1.309| 39 3.105| 4 160| 57 792| 500 883
23 335|11 389| 47 55|13 504| 91 425| - 4| 4 551| 17 1498| - 16| 2 82 7 98
- 69| - o - 6| - o - -l - 42| - 4| - -l - 4] 1 149 - -
143 4049 | 14 1658| 4 19724 1099| 5 146 1 94| 6 1520 4 283 - 61| 18 719 1 175
15 774 2 279| 4 14| 3 73| - 12| 1 26| - 62| - 29| - 25| 8 41 - 5
- 4| - - - - - - - - 12| 1 08| - e 87 - 30
28 331 - 2 - 15| - 28| - 6| - 1| - 5 - 17 - - - 15 - -
57 2274|12 1345| - 166|21 997| - 108| - 50| 5 699| 4 235| - 34| 1 507 - 113
- 292 - 4| 3 125 - 42| - -l - 70| - 50| - 3| - 54| - 54| 10 137

1 345 - 2] 1 14| - - N T 2| - e - 2

180 2.311 | 30 736 9 142 | 12 455 | 114 610 | 5 112 | 15 1.424 8 413 [ 13 127 | 26 1.073 | 214 352

543 9.793 | 81 3.842 | 233 1.544 | 76 3.370 | 430 2.350 | 14 472 | 38 5.212| 114 5720 | 25 542|169 3.653 | 1.145 2.435
Arbeitsstatten mit Untersuchungsergebnissen
655 ‘ 300 | 111 ‘ 103 | 458 ‘ 52 | 382 ’ 1.138 | 51 ’ 270 | 366

Fur Einwirkungen bzw. Téatigkeiten als nicht geeignet beurteilte Arbeitnehmer/innen
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TABELLE 10

Ubertretungen auf dem Gebiet des technischen und
arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes nach
Wirtschaftszweigen im Jahr 2005

Arten von Ubertretungen in Arbeitsstatten, auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen nach Wirtschaftsunterabschnitten gemal ONACE

Wirtschaftsunterabschnitte (ONACE)

cc c
e N S § [=) S g § §
15 58 23 [ 2= 52 S 6|25
& 2 o< co 2562|752 558 |25
kS = 2 o:® oS | o0& o0 ISR & 5=
5 g = = ® = ; c 2% ‘E = o €25 | 2¢
2| B |e.|5S]8% | S2|5>2|285¢8|252(8¢
s 5 25 z22|Fm 20 [>d5|5>8|032 | 056
B i P |cs22|cs2,| 85 |[z2a>|cué csN3|og®
c ° sW | 852|852 | 535 [Sf2|e5=2| 8w ssu
= 5 €2 |02 |oc2| 06 |ous |So02 | o052 | 022
o > S € cCEC|l o5 S = c2=-|=2co|lcl5|c25
= 8 | 32 |25¢c|280| o2 |258| 525|252 |282
: g Sc |Boz|B2.| <€ -0 | 957 | 82E|[SLS
5 < S5E |p2c | B8] 32 |28 | 0B |BEE|BaC
§ 2 | 52 |538|588| ¢£ |682|5883|s25|58%¢
8 i a®h TOF |IFY| o8 |Taa |¥XTn |T60|(TO0h
Ubertretungen A DB-DC m
Allgemeine Bestimmungen 14.579 32 - 127 451 97 257 155 - 247 126
davon
Gefahrenermittlung, -beurteilung,
MafRnahmenfestlegung, Dokumentation | 6.774 21 - 71 252 59 141 75 - 125 60
Sicherheitsvertrauenspersonen 1.153 2 - 5 54 11 31 30 - 25 18
Information und Unterweisung 2.264 6 - 19 103 23 50 32 - 54 28
Bauarbeitenkoordination 3.087 - - 5 - - 3 2 - 3 1
Arbeitsstatten und Baustellen 21.576 47 -| 256 765 169 | 468 226 7 383 279
Arbeitsmittel 13.682 45 -l 177 616 99| 633 119 3 254 272
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | 5.188 10 - 38 206 40 124 30 - 48 58
Gefahrliche Arbeitsstoffe 1.534 - - 27 114 24 46 21 - 77 35
Gefahrenermittlung und -verhiitung
(ohne biologische Arbeitsstoffe) 1.170 - - 23 90 17 26 20 - 57 24
Biologische Arbeitsstoffe 114 - - - 2 5 - 1 - 2 1
Grenzwerte 250 - - 4 22 2 20 - - 18 10
Gesundheitsiiberwachung 470 2 - 20 6 8 43 4 - 18 29
Arbeitsvorgéange und -platze 4.702 11 - 48 142 21 87 46 - 58 57
Gefahrenverhltung und Ergonomie 1.971 4 - 32 85 8 39 15 - 19 19
Bildschirmarbeit 290 1 - - 3 3 2 14 - 5 2
L&rm und Vibrationen 123 1 - 1 8 - 2 1 - 5 7
Fachkenntnisse und Aufsicht 144 - - 3 4 1 8 2 - 4 1
Personliche Schutzausristung,
Arbeitskleidung 2.174 5 - 12 42 9 36 14 - 25 28
Praventivdienste 10.062 31 - 31 249 68| 155 86 - 80 54
Ubertretungen gesamt 71.793 | 178 -| 724 | 2.549 526 | 1.813 687 10| 1.165 910
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TABELLE 11

Ubertretungen auf dem Gebiet des technischen und
arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes nach
Bundeslandern im Jahr 2005

Arten von Ubertretungen in Arbeitsstatten, auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen nach Bundeslandern

Bundeslander

Ubertretungen Burgenland Niederdsterreich
14.579

Allgemeine Bestimmungen 136 1.040 3.267
davon
Gefahrenermittlung, -beurteilung,
MaRnahmenfestlegung, Dokumentation 6.774 76 498 1.420
Sicherheitsvertrauenspersonen 1.153 23 72 321
Information und Unterweisung 2.264 13 306 407
Bauarbeitenkoordination 3.087 12 102 896
Arbeitsstatten und Baustellen 21.576 295 816 5.230
Arbeitsmittel 13.682 310 801 3.719
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 5.188 222 360 1.540
Gefdhrliche Arbeitsstoffe 1.534 21 102 396
Gefahrenermittlung und -verhitung
(ohne biologische Arbeitsstoffe) 1.170 15 87 303
Biologische Arbeitsstoffe 114 2 5 14
Grenzwerte 250 4 10 79
Gesundheitsiiberwachung 470 22 39 96
Arbeitsvorgdnge und -plitze 4.702 55 208 1.270
Gefahrenverhiitung und Ergonomie 1.971 23 55 534
Bildschirmarbeit 290 2 13 50
Larm und Vibrationen 123 - 1 59
Fachkenntnisse und Aufsicht 144 1 6 33
Persdnliche Schutzausrustung,
Arbeitskleidung 2.174 29 133 594
Praventivdienste 10.062 135 645 2.500
Ubertretungen gesamt 71.793 1.196 4.011 18.018
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Oberdsterreich

Bundeslander

1.879

839
202
469
195
2.384

1.566
452
254

169

78
126

652

256
19
12
25

340
1.059

8.372

1.144

608
132
145
171
1.760

1.003
121
62

59

23
443

204
95
1"
22

111
1.187

5.743

1.767

1.082

1.058
63
254
175
2.054

1.543
486
284

207
69

61
611

290
14
14
10

283
831

7.637

519
80
102
198
1.908

1.018
349
164

131

29
46

390
125

12
23

224
977

5.934

631

447
42

70

38
1.014

486
83
64

39

25
21

163

53
27

12

66
460

2,922

3.633

1.309
218
498

1.300

6.115

3.236
1.575
187

160
13
14
36

910

431
64

12

394
2.268

17.960
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TABELLE 12

Ubertretungen auf dem Gebiet des
Verwendungsschutzes nach Wirtschaftszweigen
im Jahr 2005

Arten von Ubertretungen in Arbeitsstatten, auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen nach Wirtschaftsunterabschnitten gemal ONACE

Wirtschaftsunterabschnitte (ONACE)

55 5 I
9 oo — s -9 c
c == 5= 32| 25 2 ¢
<) =8 5 T 0 c25| 3¢ S..0
Q | X = a So 3| =25 QL o=
- o C - S c 0 =02 | =2 550
= = o o :© c 3 = O8= | 0 oo
= S c =g= [} s oT® [ =08 : "’gE_
S 35 = =R =0 = s Q= (L= €.2%G
c (0] = o5 >0 S © c =
7] N c < X & b = o < O O 50
E S = = Sco|l o2 5= Q52| 295 | 53545
s o %a) Zcc|Fm =2 >8o|©>2|0Op2
5 ir (DE c =22 c O oS T a> ©c T 2 c NS
<4 I Sc® oc o s = C oo o E2 owx
o © sl >0 0 > S < [CI) Sa ¢ c 35 >
e 5 €? | o5 | oc2| o8B | ov>5 | £ 09| 252
S 5 S e 2E 5 | 25 <& 2] 282 |52 | 295
= =1 = 20 > 9 <l c >
= [ =} = O | S cw 252 35| 201
= ) 55 | T332 | T BT |F-c|®T°|TeE
. 2 o 2 oL @3 .- So Lox | 58| 2=E
° S o .S D20 | ng 0@ S 2 20| o= | ®EE
c =D = o = X T T = Q5 X = @© = 0
© i) [ QO m QDD ol O ® = c 0 Q Q=3
= [ o0 ITOF | T2 22 JCA Io0 | XITwn | ITacO
Ubertretungen A B
Kinderarbeit 6 - - - - - - - - -
Beschiéftigung von Jugendlichen 1.110 - - - 56 3 3 - - 2
Hochstarbeitszeit 254 - - - 8 - - - - 1
Aufzeichnungspflichten 199 - - - 11 1 - - - -

Beschaftigungsverbote und
-beschrankungen 55 - - - 1 1 1 - - 1
Ruhepausen, Ruhezeiten, Nachtruhe,
Sonn- und Feiertagsruhe,

Wochenfreizeit 602 - - - 36 1 2 - - -
Mutterschutz 2.056 11 - 1 79 27 24 39 - 30

Meldepflicht 229 2 - - 11 4 1 2 - 2

Beschaftigungsverbote 303 2 - - 17 9 8 6 -

Gefahrenermittlung und MaRnahmen,
Nacht-, Sonn- und Feiertagsruhe,

Mehrarbeit, Ruhemdglichkeit 1.524 7 - 1 51 14 15 31 - 25
Arbeitszeit (ohne Lenkerkontrollen) 1.992 1 - 7 69 18 14 18 1 36
Hdchstarbeitszeit 660 - - 3 29 12 1 11 1 21
Aufzeichnungspflichten 913 1 - 1 23 3 8 - 6
Ruhepausen, Ruhezeiten 419 - - 3 17 3 5 3 - 9
Krankenanstalten-Arbeitszeit 57 - - - - - - - - -
Arbeitsruhe (ohne Lenkerkontrollen) 31 1 - - 11 2 2 3 - 4
Backereiarbeit 21 - - - 21 - - - - -
Heimarbeit 17 - - - - 9 - - - -
Ubertretungen gesamt 5.570 13 - 8 236 59 43 60 1 72

Herstellung und Bearbeitung von
Glas, Herstellung von Waren aus

Steinen und Erden

25
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TABELLE 13

142

Ubertretungen auf dem Gebiet des

Verwendungsschutzes nach Bundeslandern

im Jahr 2005

Arten von Ubertretungen in Arbeitsstatten, auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen nach Bundeslandern

Ubertretungen

Kinderarbeit
Beschéftigung von Jugendlichen

Hochstarbeitszeit
Aufzeichnungspflichten

Beschaftigungsverbote und
-beschrankungen

Ruhepausen, Ruhezeiten, Nachtruhe,
Sonn- und Feiertagsruhe,
Wochenfreizeit

Mutterschutz
Meldepflicht

Beschaftigungsverbote

Gefahrenermittiung und MaRnahmen,
Nacht-, Sonn- und Feiertagsruhe,
Mehrarbeit, Ruhemdglichkeit

Arbeitszeit (ohne Lenkerkontrollen)

Hoéchstarbeitszeit

Aufzeichnungspflichten

Ruhepausen, Ruhezeiten
Krankenanstalten-Arbeitszeit

Arbeitsruhe (ohne Lenkerkontrollen)
Backereiarbeit
Heimarbeit

Ubertretungen gesamt

6
1.110

254
199

55

602
2.056

229
303

1.524
1.992

660
913
419

57

311
21
17

5.570

28
5

18
34

17

16
33

21

103

Bundeslander

161

22
33

99
133

19
12

102
90

39
39
12

24

413

Niederdsterreich

148

21
49

11

67
352

81
51

220
307

81
162
64

29

849
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TABELLE 13

Bundeslander

Oberdsterreich Salzburg Vorarlberg
2 1 2 -

. 1
84 72 250 175 51 141
18 17 69 47 23 32

5 2 67 8 1 32
12 2 4 12 - 4
49 51 110 108 27 73

272 151 278 399 109 328
20 20 14 5 8 45
44 31 27 99 14 24

208 100 237 295 87 259

125 181 344 312 116 484
41 66 102 105 77 140
62 90 168 133 1 237
22 25 74 74 38 107
4 7 17 15 3 2
14 19 20 163 10 24
4 5 1 2 - 5
3 . . . 5 4

506 437 911 1.068 294 989
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PERSONAL UND ORGANISATION

A3

A.3.1
A3.1.1

A3.1.2

PERSONAL UND ORGANISATION DER
ARBEITSINSPEKTION

PERSONALSTAND ALLGEMEIN (Stand 2005)"
Zentral-Arbeitsinspektorat

Insgesamt umfasste im Jahr 2005 (2004) der Personalstand des Zentral-
Arbeitsinspektorates 57 (57) Bedienstete, und zwar 11 (10) Juristinnen und
Juristen, 11 (12) Personen im hdheren technischen Dienst, 2 (2) Arztinnen, 5
(4) Personen im sonstigen hoheren Dienst, 14 (15) Bedienstete des gehobe-
nen Dienstes, 9 (9) Bedienstete des Fachdienstes, 1 (1) Lehrling sowie 4 (4)
Kanzleikrafte. Davon ist 1 (1) Person auf mehrjahrigem Karenzurlaub (Euro-
paische Agentur fur Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitplatz in Bil-
bao, Spanien) und 10 (9) Personen arbeiteten halbtags bzw. héchstens 32
Wochenstunden. Zwei Drittel der Bediensteten waren weiblich.

Arbeitsinspektorate

Der Personalstand der Arbeitsinspektorate war im Vergleich zum Vorjahr
leicht racklaufig. Der Rickgang betraf vor allem die im Verwaltungsdienst
Beschaftigten, wahrend die Zahl der Arbeitsinspektor/innen leicht anstieg.

Im Jahr 2005 (2004) umfasste der Personalstand (inklusive Reinigungs-
krafte) 430 (435) Bedienstete, die sich wie folgt auf die einzelnen Verwen-
dungsgruppen und das Geschlecht verteilten:

Bedienstete 2005

Verwendungsgruppen mannlich weiblich insgesamt
Hoherer Dienst” 118 22 140
Gehobener Dienst" 122 48 170
Arbeitsinspektor/innen insgesamt 240 70 310
Verwaltungsdienst 9 100 109
Kraftwagenlenker 5 0 5
Reinigungskrafte 0 6 6
insgesamt 254 176 430
" EinschlieBlich der héherwertigen Verwendungen

Quelle: BMWA, Arbeitsinspektion.

" Die den Zahlenangaben zu 2005 in Klammern beigefiigten Werte beziehen sich auf das Jahr 2004. Die Zahlung erfolgt einschlieRlich
allfalliger Karenzen.
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Die 423 (427) der Arbeitsinspektion zur Verfiugung stehenden Planstellen
waren - wie oben ersichtlich - im Jahr 2005 (2004) mit 310 (308) Arbeitsin-
spektor/innen besetzt. Dazu kommen noch 109 (115) Bedienstete in den
Verwaltungsstellen, 5 (5) Kraftwagenlenker und 6 (7) Reinigungskrafte. Von
allen Bediensteten waren 6 (10) karenziert und 65 (58) teilzeitbeschaftigt.
Knapp Uber zwei Finftel aller Beschaftigten und fast ein Viertel aller Arbeits-
inspektor/innen waren Frauen.

Die haufigsten Fachrichtungen, denen Arbeitsinspektor/innen mit abge-
schlossenem Universitats- bzw. Hochschulstudium angehdrten, waren
Maschinenbau (13 Personen), Chemie (12), Medizin (11), Bauwesen (11),
Montanwesen (11), Physik (10) und Bodenkultur (8).

Einzelheiten Uber die Organisation und den Personalstand der Arbeitsin-
spektion kdnnen dem nachfolgenden Teil des Berichtes enthommen werden.
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A.3.2 ORGANISATION UND PERSONAL IM DETAIL
(Stand 2006)"

A.3.2.1 Zentral-Arbeitsinspektorat

Sektion Arbeitsrecht und Arbeitsinspektion

FavoritenstralRe 7, 1040 Wien, Tel.: 01/71100/6442 oder 6414,
Telefax: 01/71100/2190,
E-Mail: post@lll.bmwa.gv.at

Leitung:

Szymanski Eva-Elisabeth, Mag. Dr. iur., Sektionschefin
Stellvertretung fiir den Bereich Arbeitsinspektion:
Jenner Patricia, Dr. phil.

Sekretariat:

Kait Gabriele (und in der Abteilung 2)

Juritsch Monika

Abteilung 1 (Bau- und Bergwesen, Administration)

Technischer Arbeitnehmerschutz in der Mineralrohstoffgewinnung und im Bauwesen; Sprengarbeiten; Strahlen-
schutz und Bildschirmarbeit; Nachweis der Fachkenntnisse; Dokumentation und Berichtswesen fiir die Arbeitsin-
spektion; administrative fachliche Angelegenheiten fir die Arbeitsinspektorate.

Koschi Helmut, Dipl.-Ing., Abteilungsleiter

Jauernig Peter, Dipl.-Ing., stellvertretender Abteilungsleiter
Kolenprat Bernd, Mag. rer. nat.

Ritschl Norbert, Dipl.-Ing.

Waldherr Friedrich, Mag. Dr. phil.

Beringer-Kollek Regina

Drahozal Johann

Kuschel Andreas, Ing., voriibergehend dienstzugeteilt
Banczi Christine

Referat 1a (Informationsmanagement, Datenaufbereitung)

Planung, Uberwachung, Weiterentwicklung und Bereitstellung von Informationstechnologie fiir die Arbeitsinspekto-
rate; Sammlung und Bereitstellung von Daten; statistische Auswertungen.

Hohenegger Robert, Referatsleiter
Bauer Erich

Hauser Werner, Ing.

Stéhler Susanne

" Im Unterschied zur Organisationsstruktur und zum Personal (Zentral-Arbeitsinspektorat: Stand 1.6.2006; Arbeitsinspektorate: Stand
1.3.2006) entsprechen die Adressen und Telefonnummern dem Stand August 2006.
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Abteilung 2 (Technischer Arbeithehmerschutz)

Arbeitsstatten; Arbeitsmittel; Arbeitsstoffe; Arbeitsvorgénge; Arbeitsverfahren; Brand- und Explosionsschutz; Elektro-
technik; Chemie; physikalische und sonstige Einwirkungen; Messtechnik; personliche Schutzausriistung; Ergonomie;
behordliche Angelegenheiten des Bundesbedienstetenschutzes; Geschaftsfiihrung des Arbeitnehmerschutzbeirates.

Kerschhagl Josef, Dipl.-Ing., Abteilungsleiter

Piller Ernst, Dipl.-Ing., stellvertretender Abteilungsleiter
Gross Rita-Bettina, Mag. phil.

Rauter Walter, Dipl.-Ing.

Silberholz Andreas, Mag. rer. nat.

Koller Ursula, Dipl.-Ing. (FH)

Kait Gabriele (und im Sekretariat der Sektionsleitung)
Plattl Gabriele

Abteilung 3 (Legistik, Rechtsangelegenheiten)

Legistische und normative Angelegenheiten sowie Vollziehung des technischen und arbeitshygienischen Arbeitneh-
merschutzes, der Bauarbeitenkoordination und des Organisationsrechts der Arbeitsinspektion; Vollziehung des Ver-
wendungsschutzrechts und der Heimarbeit; sonstige Rechtsangelegenheiten im Fachbereich.

Oller Herta, Mag. iur., Abteilungsleiterin

Oberhauser Helga, Mag. iur., stellvertretende Abteilungsleiterin
Marat Eva, Mag. iur. Dr. phil.

Marx Alexandra, Mag. Dr. iur.

Novak Renate, Mag. Dr. iur.

Spreitzenbart Helga

Thomann Andrea, Mag. iur.

Ecker Gerda

Wiesauer Wolfgang, Ing., voriibergehend dienstzugeteilt

Referat 3a (Haushaltsangelegenheiten Arbeitsinspektorate)

Finanzen, Vergabe und Zahlungsverkehr, Beschaffungswesen, Liegenschafts-, Inventar-, KFZ- und Materialverwal-
tung fir die Arbeitsinspektorate.

Nentwich Thomas, Referatsleiter
Halper Peter

Gonaus Rainer

Korp Helga

Bauer Brigitte

Abteilung 4 (Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene)

Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene, psychosoziale und physische Belastungen, Toxikologie, biologische Arbeitsstoffe;
arbeitsmedizinische Grenzwerte; Hygienetechnik; betriebliche Gesundheitsférderung am Arbeitsplatz; Arbeitsschutz-
managementsysteme; Ermachtigung von Arzten nach ASchG und Strahlenschutzgesetz.

Fiedler Solveig, Dr. med., Abteilungsleiterin

Huber Elsbeth, Dr. med., stellvertretende Abteilungsleiterin

Pirgy Reinhild, Mag. rer. nat., nationale Expertin bei der Europaischen Kommission
Zapfel Angelika

Mayer Helga, dienstzugeteilt
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Abteilung 5 (Innovation fiir die Arbeitsinspektorate)

Qualitadtsmanagement und interne Verwaltungsablaufe; Steuerungs- und Arbeitsplanungsinstrumente, interne Kom-
munikation und Kooperation, Corporate Identity, Public Relations und Informationsservice, Internetkoordination fir
die Arbeitsinspektion; Staatspreis fiir Arbeitssicherheit.

Jenner Patricia, Dr. phil., Abteilungsleiterin

Schéaffer Susanna, stellvertretende Abteilungsleiterin
Edler Herbert, Mag. Dr. phil.

Vorauer Alfons-Peter, Ing., dienstzugeteilt
Kreppenhofer-Schwarz Manuela

Abteilung 6 (Internationaler technischer Arbeithnehmerschutz)

EU- und internationale Angelegenheiten betreffend Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Arbeitsin-

spektion inklusive Vertretung des Ressorts; Europaische Agentur fur Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz; Notifizierung der Rechtsvorschriften im Fachbereich an die EK; Koordination der periodischen und internatio-

nalen Berichtspflichten im Fachbereich.

Breindl Gertrud, Mag. Dr. iur., Abteilungsleiterin

Murr Robert, Mag. iur. Mag. phil., stellvertretender Abteilungsleiter
Hackel-Bucher Martina, Mag. iur.

Salomon Charlotte, Dipl.-Ing.

Schneider Elke, Dipl.-Ing. Dr. techn., karenziert

Greimel Verena, vorlibergehend dienstzugeteilt

Ohr Sonja

Radkowetz Harald, Kanzleistellenleiter

Werdenich Herta, stellvertretende Kanzleistellenleiterin
Burger Margit

Gangl Ulrike

Sollak Lea

Sekretariate in den Abteilungen
Burgraf Bettina

Gur Claudia, karenziert
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A.3.2.2 Arbeitsinspektorate™

Arbeitsinspektorat fiir den 1. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 1., 2., 3. und 20. Wiener Gemeindebezirk

1010 Wien, Fichtegasse 11

Tel. 01/7140450-52, Journaldienst: 0664/2517001, Telefax: 01/7140450/469,
E-Mail: post.ai1@arbeitsinspektion.gv.at

Denk Walter, Dipl.-Ing., Amtsleiter

Ziegelmeyer Andreas, Mag. Dr. rer. nat., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeithehmerschutz)
Biffl Peter, Dipl.-Ing.

Pétz Gunther, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Schorn Helmut, Dipl.-Ing., Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Schorgmayer Werner, Dipl.-Ing.

Baranek Christian, Ing., Hygienetechnik

Billes Georg Dieter, Ing.

Giel Helmut

Haider Franz, Ing.

Hattensauer Susanne, Frauenarbeit und Mutterschutz

Kuderna Peter, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Lauber Erich, Ing.

Reiterer Leopoldine, Frauenarbeit und Mutterschutz

Kohoutek Michael, Netzwerkbetreuer

Verwaltungsstelle
Hauer Beatrix, Leiterin
Dudos Anna

Graf Angela

Prantner Albert

Arbeitsinspektionsarztlicher Dienst fiir Wien, Niederosterreich und Burgenland

Zustandig fur die arbeitsmedizinischen Belange in den Aufsichtsbezirken 1 bis 8, 16, 17 und fir das Arbeitsinspekto-
rat fir Bauarbeiten.

Tel. 01/7140453-55, Telefax: 01/7127956,

E-Mail: post.ai1.arzt@arbeitsinspektion.gv.at

Pinsger Susanne, Dr. med., Referatsleiterin

Frohlich Gabriele, Dr. med.

Griinberger Margarete, Dr. med.

Scheuer Christine, Dr. med.

Hinteregger Gabriele, Verwaltung

Mayer Helga, Verwaltung, dienstzugeteilt dem Zentral-Arbeitsinspektorat
Fric Karin, Verwaltung

Puza Sabine, Verwaltung

Sommerer Gerlinde, Verwaltung

Y Nicht namentlich ausgewiesen werden die karenzierten Verwaltungskréfte, die Reinigungskrafte und Kraftwagenlenker.
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Arbeitsinspektorat fiir den 2. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 4., 5., 6., 10. und 11. Wiener Gemeindebezirk
1020 Wien, Trunnerstralle 5

Tel. 01/2127795, Journaldienst: 0664/2517002, Telefax: 01/2127795/40,

E-Mail: post.ai2@arbeitsinspektion.gv.at

Ciesielski Erich, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeithehmerschutz)
Krenn Sabine, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreterin u. Leiterin der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Conrad Werner, Dipl.-Ing.

Drégsler Shirin, Dipl.-Ing.

Hauer Ferdinand, Ing.

Wuggenig Erich, Ing., Hygienetechnik

Dworak Heinz, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Hediger Franz, Ing.

Hrdinka Thomas, Ing., Hygienetechnik

Kaltenbrunner Edeltraud, Frauenarbeit und Mutterschutz

Kattinger Stefan, Ing.

Gmach Andreas, Netzwerkbetreuer

Verwaltungsstelle
Rollet Stefanie, Leiterin
Kaderschabek Ingrid
Lagler Evelyn

Arbeitsinspektorat fiir den 3. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 8., 9., 16., 17., 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk
1010 Wien, Fichtegasse 11

Tel. 01/7140456-58, Journaldienst: 0664/2517003, Telefax: 01/7140456/477,

E-Mail: post.ai3@arbeitsinspektion.gv.at

Gura Werner, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Baniadam Allahyar, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Fouché Gerhard, Ing.

Reiter Walter, Ing., Hygienetechnik

Safranek Martin, Ing.

Winkelhofer Walter, Dipl.-Ing.

Birkner Herbert, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Gfrerer Thomas, Ing., Hygienetechnik

Grabensberger Ulrike

Kapuy Ronald, Ing.

Mader Marion, Frauenarbeit und Mutterschutz

P6tz Andrea, Frauenarbeit und Mutterschutz

Schmid Gerhard, Ing.

Thierer Barbara, Dipl.-Ing. (FH)

Wittmann Rainer, Entgeltberechner

Verwaltungsstelle
Jilek Johanna, Leiterin
Schmelzenbart Gabriele

Wegleitner Margit

150



[11-34 der Beilagen XXII1. GP - Bericht - Hauptdokument

PERSONAL UND ORGANISATION

165 von 184

Arbeitsinspektorat fiir den 4. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 7., 12., 13., 14. und 15. Wiener Gemeindebezirk
1020 Wien, Leopoldsgasse 4

Tel. 01/2149525-27, Journaldienst: 0664/2517004, Telefax: 01/2149525/20,

E-Mail: post.ai4@arbeitsinspektion.gv.at

Petzenka Peter, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz u. Messtechnik)
Hejkrlik Ingrid, Mag. rer. nat., Amtsleiter-Stellvertreterin u. Leiterin der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Bogner Eva, Dipl.-Ing.

Jodlbauer Herbert, Mag. rer. nat., Messtechnik

Brunnflicker Thomas, Ing., Messtechnik

Cermak Michael, Ing.

Frimmel Harald, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Kraus Andreas, Ing.

Mayer Brigitte, Frauenarbeit und Mutterschutz

Schweiger Robert, Ing., Hygienetechnik

Spitzer Susanne, Frauenarbeit und Mutterschutz

Steiger Martin, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Verwaltungsstelle
Csenar Gabriela, Leiterin
Saiger Brigitte
Schneider Erika
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Arbeitsinspektorat fiir den 5. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 23. Wiener Gemeindebezirk; Verwaltungsbezirke Bruck a.d.
Leitha, Médling und Tulln; das rechts der Donau gelegene Gebiet des Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung
1040 Wien, Belvederegasse 32

Tel. 01/5051795, Journaldienst: 0664/2517005, Telefax: 01/5051795/22,

E-Mail: post.ai5@arbeitsinspektion.gv.at

Hutterer Walter, Dipl.-Ing., Amtsleiter

Moritz Erwin, Mag. rer. nat., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
El Ismail El Khalaf Khalaf, Dipl.-Ing. Dr. techn.

Ondrejka Erwin, Ing., Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Pamperl Martin, Ing., Hygienetechnik

Peters Klaus, Ing. Mag. iur.

Haasz Wolfgang, Ing.

Heinrich Adolf, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Leban Gerda, Frauenarbeit und Mutterschutz

McDowell Gabriele, Frauenarbeit und Mutterschutz

Pfni Helmut, Ing.

Siedl Dieter, Ing.

Skoda Karlheinz

Strobl Franz, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Firnkranz Renate

Rieger Peter, Ing., Netzwerkbetreuer

Verwaltungsstelle
Tischler Karin, Leiterin
Cech Sylvia

Granitz Sabine

Zakovsky Stefan
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Arbeitsinspektorat fiir den 6. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk; die Verwaltungsbezirke
Ganserndorf, Hollabrunn, Korneuburg und Mistelbach; das links der Donau gelegene Gebiet des Verwaltungsbezir-
kes Wien-Umgebung

1010 Wien, Fichtegasse 11

Tel. 01/7140462-64, Journaldienst: 0664/2517006, Telefax: 01/7140462/475,

E-Mail: post.ai6@arbeitsinspektion.gv.at

Hiltscher Winfried, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Schober Ulrike, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreterin u. Leiterin der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Griebler Tony, Ing.

Holleis Regina, Dipl.-Ing., karenziert

Fritz Josef, Ing.

Gaishofer Christian, Ing., Hygienetechnik

Horitsch Brigitte, Frauenarbeit und Mutterschutz, Heimarbeit i.d. Aufsichtsbezirken 1 bis 6
Pammer Wilhelm, Ing., Hygienetechnik

Schellig Evelyne, Frauenarbeit und Mutterschutz

Stecher Uwe, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Stepanek Andreas, Ing.

Zauner Herbert, Ing.

Zeiler Wolfgang, Ing.

Verwaltungsstelle
Seiter Gabriele, Leiterin
Brinner Claudia
Edelhofer Gerlinde
Reitlechner Manuel
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Arbeitsinspektorat fiir Bauarbeiten

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Bau-, Erd- und Wasserbauarbeiten im Bereich der Aufsichtsbe-
zirke 1 bis 6 einschlieRlich aller mit diesen Arbeiten verbundenen baugewerblichen Arbeiten, Bauneben- und Bau-
hilfsarbeiten, sofern diese auRerhalb der festen Arbeitsstatte der die Arbeiten durchfiihrenden Gewerbetreibenden
ausgefiihrt werden.

1010 Wien, Fichtegasse 11

Tel. 01/7140465-67, Journaldienst: 0664/2517000, Telefax: 01/7140465/468,

E-Mail: post.aibau@arbeitsinspektion.gv.at

Petri Peter, Univ.-Prof. h.c. Dipl.-Ing. Dr. techn., Amtsleiter, Leiter der Abt. Techn. Arbeithehmerschutz u. Verwendungsschutz
Bernsteiner Peter, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter
Frihwirth Manfred, Ing.

Burger Franz, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Dittenberger Christian, Ing.

Haslinger Dietmar, Ing.

Kolar Wilhelm, Ing.

Peterka Angela

Rauscher Siegfried, Ing., Hygienetechnik

Sabata Helmut

Scherz Robert, Ing.

Weber Markus, Ing.

Verwaltungsstelle
Deck Donata, Leiterin
Unger Monika

Wolf Markus

Zentrale Verwaltungsstelle der Arbeitsinspektion Wien

Fuchs Michael, Leiter
Dworak Gerlinde
Hollub Rudolf
Kerstberger Eleonore
Kovar Otto

Pratsch Elisabeth
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Arbeitsinspektorat fiir den 7. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Stadt Wiener Neustadt; Verwaltungsbezirke Baden, Neunkir-
chen und Wiener Neustadt

2700 Wiener Neustadt, Engelbrechtgasse 8

Tel. 02622/23172, Journaldienst: 0664/2517007, Telefax: 02622/23172/14,

E-Mail: post.ai7@arbeitsinspektion.gv.at

Handl Heribert, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Mazohl Richard, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Bauer Gerhard, Ing.

Fischer Werner, Ing.

Vorauer Alfons-Peter, Ing., dienstzugeteilt dem Zentral-Arbeitsinspektorat

Burger Petra

Eitermoser Monika, Frauenarbeit und Mutterschutz

Gremel Hermann, Ing., Hygienetechnik

Grof Ewald, Ing.

Herzog Renate

Mullner Hans-Anton, Ing., Hygienetechnik

Sailer Harald, Ing.

Weyplach Brigitte, Frauenarbeit und Mutterschutz

Verwaltungsstelle
Bauer Gudrun, Leiterin
Matejka Petra
Summerer Manuela
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Arbeitsinspektorat fiir den 8. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Stadte St. Pélten und Waidhofen a.d. Ybbs; Verwaltungsbezirke
Amstetten, Lilienfeld, Melk, St. Pélten und Scheibbs

3100 St. Pélten, Daniel Gran-Strafle 10

Tel. 02742/363225, Journaldienst: 0664/2517008, Telefax: 02742/363225/411,

E-Mail: post.ai8@arbeitsinspektion.gv.at

Datzinger Friedrich, Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Kosara Mario, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Déberl Gernot, Mag. rer. nat. Dr. techn.

Graf Monika, Frauenarbeit und Mutterschutz

Greimel Verena, voruibergehend dienstzugeteilt dem Zentral-Arbeitsinspektorat
Lambert Elfriede, Frauenarbeit und Mutterschutz

Menapace Gerhard, Ing., Hygienetechnik

Moll Otto Edgar, Ing.

Schausberger Gerhard, Ing., Hygienetechnik

Schmid Peter, Ing.

Schuhmeister Peter, Ing.

Seewald Peter

Simhandl Harald, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Sitz Franz, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Widmayer Bernhard

Verwaltungsstelle
Gram Gottlinde, Leiterin
Hoérmann Susanne

Kraushofer Alexandra
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Arbeitsinspektorat fiir den 9. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Stadte Linz und Steyr; politische Bezirke Freistadt, Linz-Land,
Perg, Rohrbach, Steyr-Land und Urfahr-Umgebung

4021 Linz, PillweinstraBe 23

Tel. 0732/603880, Journaldienst: 0664/2517009, Telefax: 0732/603890,

E-Mail: post.ai9@arbeitsinspektion.gv.at

Loidl Ferdinand, Dipl.-Ing., Amtsleiter (ab 30.5.2006)
Feichtinger Franz, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)

Abfalter Christian, Ing. Mag. rer. soc. oec.

Birgmann Irene, Dipl.-Ing., karenziert

Fuchs Elke, Dipl.-Ing.

Gumpenberger Hermann, Ing.

Haslinger Walter, Dr. med.

Hinterreiter Arnold, Dipl.-Ing.

Totzauer Harald, Dipl.-Ing., Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Breitwieser Peter, Ing.

Demberger Peter, Ing., Hygienetechnik

Gattermayer Robert, Ing.

Gruber Helmut, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Hanzl Peter, Ing.

Hofstatter Walter, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Huber Adelheid, Ing., Hygienetechnik

Janout Friedrich

Novak Eva Maria, Frauenarbeit und Mutterschutz
Panholzer Klaus, Ing.

Penn Rainer

Pichler Edeltraud

Wiesauer Wolfgang, Ing., voriibergehend dienstzugeteilt dem Zentral-Arbeitsinspektorat
Wieshofer Susanne, Ing., Frauenarbeit und Mutterschutz

Verwaltungsstelle
Lapusch Erika, Leiterin
Feneberger Margarete
Baéberl Bettina

Kobler Josef

Maurer Sonja
Seltenhofer Christian

Wasicek Eva
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Arbeitsinspektorat fiir den 10. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Bundesland Salzburg
5020 Salzburg, Auerspergstralle 69

Tel. 0662/886686, Journaldienst: 0664/2517010, Telefax: 0662/886686/428,
E-Mail: post.ai10@arbeitsinspektion.gv.at

Semrad Peter, Dipl.-Ing. Dr. nat. techn., Amtsleiter

Moik Helmut, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Blum Wolfgang, Dipl.-Ing.

Hartl Friedrich, Dipl.-Ing., Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Neureiter Hermann, Mag. Dr. iur.

Seifried-Weber Heike, Dipl.-Ing., Hygienetechnik

Bamer Sabine, Frauenarbeit und Mutterschutz

Berkovc Johannes, Ing.

Erlacher Ursula, Ing.

Janser Heribert, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Pirnbacher Hans-Peter, Ing.

Reischl-Hartmann Edith, Frauenarbeit und Mutterschutz

Stadler Erich, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Viehauser Franz, Ing.

Wutka Robert, Ing., Hygienetechnik

Verwaltungsstelle
Strolz Barbara, Leiterin
Haslauer Karl

Husslig Monika
Leiminger Martina
Reitsamer Marion
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Arbeitsinspektorat fiir den 11. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Stadt Graz; politische Bezirke Deutschlandsberg, Feldbach,
Firstenfeld, Graz-Umgebung, Hartberg, Leibnitz, Radkersburg, Voitsberg und Weiz

8041 Graz, Liebenauer HauptstralRe 2-6/Stiege D

Tel. 0316/482040, Journaldienst: 0664/2517011, Telefax: 0316/482040/77,

E-Mail: post.ai11@arbeitsinspektion.gv.at

Esterl Gerhard, Dipl.-Ing., Amtsleiter

Graff Rainer, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Bauer Hannes, Dipl.-Ing.

Bauer Karlheinz, Dipl.-Ing.

Doblhammer Franz, Dipl.-Ing.

Dormann Karin, Dipl.-Ing.

Friedrich Manfred, Dipl.-Ing.

Gerstner Karl, Ing.

Kraxner Hans, Dr. phil., Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Reinberger Erich, Dipl.-Ing.

Sachornig-Tumlirz Friederike, Dr. med.
Theuermann-Weikinger Ingrid, Dr. med.

Thom Dieter, Dipl.-Ing. Dr. techn.

Edler Rainer, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Feldbacher Martin, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Ferstl Ewald, Ing., Hygienetechnik

Glawitsch Michael, Ing.

Karner Josef, Ing., Hygienetechnik

Orel Michael, Ing.

Posch Brigitte, Frauenarbeit und Mutterschutz

Rumpl Markus, Ing.

Tscherne Barbel, Frauenarbeit und Mutterschutz

Zacsek Berndt, Ing. (ab 1.5.2006)

Verwaltungsstelle
Jogan Maria, Leiterin
Cerncic Monika
Woschnagg Norbert, Ing.
Chybin Sabine

Dick Anita

Neuherz Helga

Schmied Sabine
Schwab Anita

Stoiser Gabriela

Weghofer Maria
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Arbeitsinspektorat fiir den 12. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Politische Bezirke Bruck a.d. Mur, Judenburg, Knittelfeld, Leo-
ben, Liezen, Mirzzuschlag und Murau

8700 Leoben, Erzherzog-Johann-Stralie 6-8

Tel. 03842/42265, 43212, 44844, Journaldienst: 0664/2517012, Telefax: 03842/43366,

E-Mail: post.ai12@arbeitsinspektion.gv.at

Jakopitsch Gerhard, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Taxacher Hubert, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Gansler Johanna, Dipl.-Ing.

Reisner Glnter, Ing.

Cavalar Harald, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Ebner Otto

Grandl Christian, Ing.

Hasenhtl Hannes, Ing.

Hechtner Manfred, Ing.

Huber Alfred, Ing., Hygienetechnik

Konecny Johann, Ing.

Micheli-Hiebler Sonja, Frauenarbeit und Mutterschutz

Scholz Manfred, Ing.

Scholz-Gradisar Verena, Frauenarbeit und Mutterschutz, karenziert

Weiss Mario, Ing.

Verwaltungsstelle
Fritz Heidi, Leiterin
Hatzenpichler Renate
Reisenbauer Sabine

Schuller Andrea
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Arbeitsinspektorat fiir den 13. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Bundesland Karnten
9010 Klagenfurt, Burggasse 12

Tel. 0463/56506, Journaldienst: 0664/2517013, Telefax: 0463/56506/300,
E-Mail: post.ai13@arbeitsinspektion.gv.at

Singer Wilhelm, Dipl.-Ing., Amtsleiter

Orasche Stefan, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Hassler Christian, Mag. rer. nat.

Kampitsch Karin, Mag. rer. nat., Leiterin der Abt.2 (Verwendungsschutz; ab 20.4.2006)
Molderings Christa, Dr. med.

Posch Elmar, Dipl.-Ing. Dr. mont.

Regoutz Egon, Dipl.-Ing.

Ruhdorfer Herbert, Dipl.-Ing.

Bader-Bachmann Jakob, Ing.

Fischer Peter, Ing.

Kanatschnig Gernot, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz
Lampel Ferdinand

Londer Gerhard, Ing.

Mikl Peter, Ing.

Poschinger Sigibert

Rak Norbert, Ing., Hygienetechnik

Rosenberger Klaus-Friedrich, Ing., Hygienetechnik

Schwarz Harald, Ing.

Stiickler Helga, Frauenarbeit und Mutterschutz

Walker Kurt, Ing.

Wider Robert, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Verwaltungsstelle
Herko Gerda, Leiterin
Biringer Veronika
Del Fabro Gabriele
Hann Gerlinde
Czechner Birgit
Fischer Andrea
Pressinger Gabriele
Puschmann Doris
Radl Hildegard
Spruk Christa
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Arbeitsinspektorat fiir den 14. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Bundesland Tirol

6020 Innsbruck, Arzler Stralle 43a

Tel. 0512/24904, Journaldienst: 0664/2517014, Telefax: 0512/24904/76,

E-Mail: post.ai14@arbeitsinspektion.gv.at

Zweigstelle Lienz: 9900 Lienz, BillrothstralBe 3, Tel. 04852/62839, Telefax: 04852/68924

Jochum Oskar, Dr. phil., Amtsleiter

Huber Klaus, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Bohunovsky Brigitta, Mag. iur.

Christanell Robert, Ing. Mag. Dr. rer. nat.

Hirn Michael, Dipl.-Ing.

Hosp Gunter, Dipl.-Ing.

Kurzthaler Josef, Dipl.-Ing., Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)

Niederhuber Anton, Dipl.-Ing.

Wachter Gerhild, Dr. med.

Benedikter Daniela, Frauenarbeit und Mutterschutz

Etzlstorfer Johann, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Haidenberger Arno, Ing., Zweigstelle Lienz

Kelderbacher Herbert, Ing., Hygienetechnik

Kuschel Andreas, Ing., voribergehend dienstzugeteilt dem Zentral-Arbeitsinspektorat
Schmiedhofer Andreas

Spiegel Sabine

Stefanitsch Claudia, Frauenarbeit und Mutterschutz

Stern Raimund

Tschiderer Thomas, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Weber Friedrich, Ing., Hygienetechnik

Verwaltungsstelle
Dietl Simone, Leiterin
Egg Renate
Etzlstofer Gabriele
Hofer Waltraud
Klemenc Tanja
Pittracher Waltraud

162



[11-34 der Beilagen XXII1. GP - Bericht - Hauptdokument

PERSONAL UND ORGANISATION

177 von 184

Arbeitsinspektorat fiir den 15. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Bundesland Vorarlberg
6900 Bregenz, Rheinstralle 57

Tel. 05574/78601, Journaldienst: 0664/2517015, Telefax: 05574/78601/7,
E-Mail: post.ai15@arbeitsinspektion.gv.at

Doppler Bernd, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Pecina Raimund, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Seeberger Robert, Mag. Dr. rer. nat.

Vith Alfons, Dr. med.

Aichholzer Gerlinde, Frauenarbeit und Mutterschutz

Delazer Gerhard, Ing.

Feurstein Guntram, Ing.

Hafner Giinter, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Konstantinou Apostolos, Ing.

Martin Elisabeth, Frauenarbeit und Mutterschutz

Passamani Karl-Heinz

Stadelmann Peter, Ing., Hygienetechnik

Staudacher Gerhard, Ing.

Waldhart Ingo, Ing.

Verwaltungsstelle
Dir Renate, Leiterin
Folladori-Reumiller Eva
Hermann Isolde

Kolb Dagmar

Schuh Gertraut
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Arbeitsinspektorat fiir den 16. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Bundesland Burgenland
7000 Eisenstadt, Franz Schubert-Platz 2

Tel. 02682/64506, Journaldienst: 0664/2517016, Telefax: 02682/64506/24,
E-Mail: post.ai16@arbeitsinspektion.gv.at

Schinkovits Glinter, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Melchart Werner, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Karner Edmund, Ing., Hygienetechnik

Makusovich Johann, Ing.

Pfneiszl Susanne, Frauenarbeit und Mutterschutz

Piniel Rudolf, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Schnabl Agnes, Frauenarbeit und Mutterschutz

Schwendenwein Walter, Ing.

Steiner Reinhard, Ing.

Wild Franz, Ing.

Zacsek Berndt, Ing. (bis 30.4.2006)

Verwaltungsstelle
Simma Franziska, Leiterin
Laubner Edeltraud

Schdll Brigitte

Troindl Doris

Arbeitsinspektorat fiir den 17. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Stadt Krems a.d. Donau; Verwaltungsbezirke Gmiind, Horn,
Krems a.d. Donau, Waidhofen a.d. Thaya und Zwettl

3504 Krems-Stein, Donaulande 49

Tel. 02732/83156, Journaldienst: 0664/2517017, Telefax: 02732/76926,

E-Mail: post.ai17@arbeitsinspektion.gv.at

Jéager Franz, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeithnehmerschutz)
Schuster Leopold, Ing. Mag. rer. soc. oec., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Maier Thomas, Ing., Hygienetechnik

Gruber Michael, Ing.

Hanleithner Johann, Ing., Hygienetechnik

Kausl Leopold, Ing.

Kuchar Heinrich, Ing.

Pergher Helmut, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Pichler Petra, Frauenarbeit und Mutterschutz

Pollerus Heinz, Ing.

Sax Sonja, Frauenarbeit und Mutterschutz

Schlosser Christian, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Verwaltungsstelle
Schaffer Ulrike, Leiterin
Ketzer Astrid

Schopf Friederike
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Arbeitsinspektorat fiir den 18. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Politische Bezirke Braunau am Inn, Gmunden, Ried im Innkreis,
Schérding und Vocklabruck

4840 Vécklabruck, Ferdinand-Ottl-Strale 12

Tel. 07672/72769, Journaldienst: 0664/2517018, Telefax: 07672/74973,

E-Mail: post.ai18@arbeitsinspektion.gv.at

Pantlitschko Reinhard, Dipl.-Ing., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeitnehmerschutz)
Loidl Ferdinand, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz; bis 29.5.2006)
Bachmayer Josef, Dipl.-Ing.

Kapelari Sonja, Dr. med.

Steinhauser Guido, Dipl.-Ing.

Hinterholzer Erich, Ing., Hygienetechnik

Hufnagl Christian, Ing.

Resch Friedrich, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Schogl Josef, Ing., Hygienetechnik

Senzenberger Christine, Frauenarbeit und Mutterschutz

Vogl Wolfgang, Ing.

Voraberger Ingrid, Frauenarbeit und Mutterschutz

Wojta Wolfgang, Ing.

Wolfsgruber Horst, Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Verwaltungsstelle
Rothauer Manuela, Leiterin
Hiller Hildegard

Firthauer Gerlinde

Lettner Maria

Voggenberger Regina
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Arbeitsinspektorat fiir den 19. Aufsichtsbezirk

Wirkungsbereich und Sitz des Arbeitsinspektorates: Stadt Wels; politische Bezirke Eferding, Grieskirchen, Kirchdorf
a.d. Krems und Wels-Land

4600 Wels, Edisonstralle 2

Tel. 07242/68647-48, 68652, Journaldienst: 0664/2517019, Telefax: 07242/68647/4,

E-Mail: post.ai19@arbeitsinspektion.gv.at

Novak Gerd, Dipl.-Ing. Mag. rer. nat., Amtsleiter u. Leiter der Abt.1 (Techn. Arbeithehmerschutz)
Mayrhofer Heinrich, Dipl.-Ing., Amtsleiter-Stellvertreter u. Leiter der Abt.2 (Verwendungsschutz)
Glaser Augustin, Dipl.-Ing.

Grubhoffer Wolfgang, Dipl.-Ing.

Beyda Andrea, Frauenarbeit und Mutterschutz

Buchner Gunther

Hartl Alfred, Ing.

Hofbauer Robert, Ing., Kinderarbeit und Jugendlichenschutz

Perfahl Wolfgang, Ing., Hygienetechnik, Prasenzdienst

Schrattenecker Sylvia, Frauenarbeit und Mutterschutz

Vielhaber Franz, Ing.

Wolf Franz, Ing.

Verwaltungsstelle
Brindl Irene, Leiterin
Hartl Marianne
Huemer-Schatzl Andrea
Kratky Brigitte

Peak Hannelore

166



[11-34 der Beilagen XXII1. GP - Bericht - Hauptdokument 181 von 184

NOTIZEN

167



182 von 184 [11-34 der Beilagen XXI1I. GP - Bericht - Hauptdokument

NOTIZEN

168



[11-34 der Beilagen XXII1. GP - Bericht - Hauptdokument 183 von 184



184 von 184

[11-34 der Beilagen XXII1. GP - Bericht - Hauptdokument

Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit
A-1040 Wien ¢ Favoritenstralle 7

www.bmwa.gv.at




	DIE TÄTIGKEIT DER ARBEITSINSPEKTION im Jahr 2005
	VORWORT Dr. Martin Bartenstein
	VORWORT Dr. Eva-Elisabeth Szymanski
	INHALT
	1. TÄTIGKEITSÜBERSICHT
	1.1 Kurzfassung
	1.2 Wichtige Kenndaten der Arbeitsinspektion im Überblick 2001 bis 2005

	2. ALLGEMEINER BERICHT
	2.1 Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse der Arbeitsinspektion
	2.2 Neue Rechtsvorschriften
	2.3 In Vorbereitung stehende Rechtsvorschriften
	2.4 Wahrnehmungen der Arbeitsinspektion zu Sicherheit und Gesundheitsschutz
	2.4.1 Technischer, arbeitsmedizinischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz
	2.4.2 Arbeitsunfälle
	2.4.3 Berufskrankheiten
	2.4.4 Gesundheitsüberwachung (Eignungs- und Folgeuntersuchungen)
	2.4.5 Verwendungsschutz


	3. TÄTIGKEITEN DES ZENTRAL-ARBEITSINSPEKTORATES
	3.1 Koordination, Information, Organisation, Schulung, Öffentlichkeitsarbeit, Forschungsaktivitäten
	3.2 Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Union
	3.3 Verwaltungsverfahren und Listen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Zentren
	3.4 Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof
	3.5 Konferenzen
	3.6 Arbeitnehmerschutzbeirat
	3.7 Mitwirkung an der Gestaltung von Rechtsvorschriften
	3.8 Sonstiges

	4. BUDGET DER ARBEITSINSPEKTION
	5. TÄTIGKEITEN DER ARBEITSINSPEKTORATE
	5.1 Allgemeine Beschreibung der Tätigkeiten
	5.2 Schwerpunktaktionen
	5.3 Schriftliche Tätigkeiten
	5.4 Rufbereitschaft
	5.5 Teilnahme an Messen und Veranstaltungen

	6. ERFAHRUNGEN EINZELNER ARBEITSINSPEKTORATE
	6.1 Technischer, arbeitsmedizinischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz
	6.2 Verwendungsschutz

	7. AUS DER SICHT DER ARBEITSINSPEKTOR/INNEN
	A.1 RECHTSVORSCHRIFTEN (Stand 1. Jänner 2006)
	A.2 TABELLENTEIL
	A.2.1 Anpassung der Statistik
	A.2.2 Neugestaltung der Tabellen
	A.2.3 Erläuterungen zu den Tabellen und Begriffen
	A.2.3.1 Allgemeine Erläuterungen
	A.2.3.2 Bemerkungen zu einzelnen Tabellen
	A.2.3.3 Begriffliche Erläuterungen zu den Tätigkeiten (Tabellen 1 bis 6)
	A.2.3.4 Begriffliche Erläuterungen zu den Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten (u.a. Tabellen 7 und 8)
	A.2.3.5 Begriffliche Erläuterungen zu den Übertretungen im Bereich Technik und Arbeitshygiene (Tabellen 10 und 11)
	A.2.3.6 Begriffliche Erläuterungen zu den Übertretungen im Bereich Verwendungsschutz (Tabellen 12 und 13)

	A.2.4 Tabellen
	TABELLE 1 Tätigkeit der Arbeitsinspektion im Überblick 2001 bis 2005
	TABELLE 2 Tätigkeit der Arbeitsinspektion nach Bundesländern im Jahr 2005
	TABELLE 3 Tätigkeit der Arbeitsinspektion in Arbeitsstätten nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
	TABELLE 4 Tätigkeit der Arbeitsinspektion in Arbeitsstätten nach Bundesländern im Jahr 2005
	TABELLE 5 Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
	TABELLE 6 Lenkerkontrollen im Jahr 2005
	TABELLE 7 Arbeitsunfälle von unselbständig Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
	TABELLE 8 Anerkannte Berufskrankheitsfälle von unselbständig Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
	TABELLE 9 Ärztliche Untersuchungen von Arbeitnehmer/innen nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
	TABELLE 10 Übertretungen auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
	TABELLE 11 Übertretungen auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes nach Bundesländern im Jahr 2005
	TABELLE 12 Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes nach Wirtschaftszweigen im Jahr 2005
	TABELLE 13 Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes nach Bundesländern im Jahr 2005


	A.3 PERSONAL UND ORGANISATION DER ARBEITSINSPEKTION
	A.3.1 PERSONALSTAND ALLGEMEIN (Stand 2005)
	A.3.1.1 Zentral-Arbeitsinspektorat
	A.3.1.2 Arbeitsinspektorate

	A.3.2 ORGANISATION UND PERSONAL IM DETAIL (Stand 2006)
	A.3.2.1 Zentral-Arbeitsinspektorat
	A.3.2.2 Arbeitsinspektorate






